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Bundeskabinett hat zwar Ende 1988 nach eınem vergebli- 

chen Anlauf in der letzten Legislaturperiode erneut be- 

schlossen, dıe sogenannten "Sicherhsitsgesetze" dan 

gesetzgebenden Körperschaften zuzuleiten. Das "Paket" 

umfaßt neben dem Entwurf zur Novellıerung des Bundes- 

datenschutzgesetzes und des Verwaltungsverfahrensge- 

setzes Regelungen für die Nachrichtendienste des Bun- 

des. Die früher geäußerte Kritik hat aus datenschutz- 

recht!icher Sicht (vgl. meınen 7. TB Tz., 1.1, 1.3, 

1.4) ın wesentlichen Punkten an Aktualität nichts 

eingebüßt. Äußerungen von führenden Politikern deuten 

} auf schwierige Beratungen ın den parlamentarischen 

Gremien hın. Dıe Arbeiten an der Strafprozeßordnung, 

dıe dıe Informationsverarbeitung der Staatsanwalt- 

schaft und der Polızeı ım Rahmen der Strafverfolgung 

regein soll, ziehen sıch bereits über mehrere Jahre 

hin, ohne daß es gelungen ıst, einen Gesetzentwurf in 

das Gesetzgebungsverfahren zu geben. Es ist daher 

völlıg offen, ob mıt einer Novellierung der Strafpro- 

zeßordnung noch ın dieser Legislaturperiode des Bun- 

destages gerechnet werden kann. Ebensowenıig 1äßt sıch 

absehen, ob dıe Gesetze uber die Verarbeitung perso- 

nenbezogener Daten beim Bundeskriminalamt, bei den 

Grenzschutzbehorden und fur cıe Überprüfung der Mitar- 

beiter des öffentlıchen Dienstes ("Geheimschutzge- 

setz") noch verabschiedet werden, Bisher iiegt ledig- 

lich eın Referentenentwurf fur den Bereich des Bundes- 

kriminalamtes vor. Regeliungsdefizite sınd auch ın 

anderen Bereichen der offentlichen Verwaltung fest- 

zustellen (vgl. dıe uübersicnt 7. TB Anlage 5). Der 

Unterausschuß für Datenschutz hat sıch auf meıne Anre- 

gung kın ınsbesondere dafür ausgesprochen, daß die 

Landesregierung die Fortschreibung der bundesrecht]- 

cher Regelungen ım Gewerbebereich unterstützt. 

Bisher konnte dieser Zustand fehlender gesetzlicher 

Regelungen auf der Grundlage der Rechtsprechung des 

Bundesverfassungsgerichts zur Übergangszeit" unter
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Beachtung gewisser Einschränkungen hingenommen werden. 

Solche Übergangsfristen hat das Bundesverfassungsge- 

richt dann ausnahmsweise anerkannt, wenn sich die 

Notwendigkeit von gesetzlıchen Regelungen erst auf- 

grund einer gewandelten Verfassungsinterpretavion 

ergeben hat und eine sonst eintretende Funktionsunfä- 

hıgkeit staatlicher Einrichtungen vermieden werden 

konnte, die der verfassungsmäßigen Ordnung roch ferner 

stünde als der bisherige Zustand (BVerfGE 33,1, 13; 

41,251, 267; 58, 257, 280 ff). Die Übergangsfrist wird 

dem Gesetzgeber eingeräumt, um ıhm ausreichend Zeit 

für die Beratung und den Erlaß der erforderlichen 

gesetzlichen Vorschriften zu geben. 

Datenverarbeitung auf der Grundlage dieser Übergangs- 

rechtssprechung ist Jedoch nicht zeitlich unbegrenzt 

zulässıg. Es steht außer Zweifel, daß der Gesetzgever 

gehalten ıst, so schnell wıe möglich verfassungsgemäße 

Zustände herzustellen. Ob Bundes- und Landesgesetzge- 

ber diesem Gebot hinreichend Rechnung getragen haben, 

erscheint zweifelhaft, nachdem mehr als fünf Jahre 

nach dem Erlaß des Volkszählungsurteils - von einzel- 

nen Bereichen abgesehen - hinreichende gesetzlichen 

Grundlagen für die Datenverarbeitung der öffentlichen 

Verwaltung noch fehlen. Nach der Rechtsprechung jeden- 

falls einer Reihe von Verwaltungsgerichten ist die 

Übergangsfrıst abgelaufen. Bürgern, die auf Löschung 

der von ihnen gespeicherten Daten geklagt haben, ist 

mangels gesetzlicher Grundlagen für die Datenverarbei- 

tung ein Löschungsanspruch zugebitligt worden. Auch 

das Verwaltungsgericht des Saarlandes hat in einer 

Entscheidung vom 02.10.1987 (Az.: 5 K 253/86, nickt 

veröffentlicht) zugunsten eınes Bürgers entschieden 

und das Kriminalpolizeıamt des Saarlandes verpflich- 

tet, die von dem Betroffenen gespeicherten krımınalpo- 

lizeilichen Merkblätter zu vernichten, da für diese 

Form der Datenverarbeitung keine hinreichende gesetz- 

liche Grundlage besteht. Das Oberlandesgericht Frank-
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furt hat in seinem vıelbeachteten Beschluß vom 
14.07.1988 (vgl. NJW 1989, 47) zwar einen Löschungsan- 

spruch bezüglıch der ın der zentralen Namenskartei der 

Staatsanwaltschaft gespeicherten Daten abgelehnt, 

gleıchzeiıtig aber deutlich gemacht, daß diese Daten- 

verarbeitung derzeit ohne gesetzliche Grundlage er- 

folgt und nur noch für eine begrenzte Übergangszeit 

hinnehmbar ıst. Nach Auffassung des Gerichts endet die 

Übergangszeit mıt der derzeitigen Legisjaturperiode 

des Deutschen Bundestages. 

Das Ende Jer cerze:t laufenden Legıslaturne- ıode mar- 

kıert einen Zeitpunkt, der für Bund und Land sn we- 

sertlicher Bedeutung fur Jıe Zulassıgkeit de” !.- "irma- 

tıonsverarbeitung sein wırd. Die Novellierung Hear Da- 

tenschutzgesetze alleın vermag den Regelungstedarf 

yedenfalis nıcht auszugleichen, da ıhnen war tı,rn 

eine aerganzende Funktion zukommt. 

D’a Anerkennung eınes "Üübergangborus” haie ı. Sher 

schon zur Folge, daß innerhalb der übergangsfr:‘: die 

bisherige Regelung nıcht onne weiteres anwendbar blie- 

be. Hierzu hat das Bundesverfassungsgericht (BVerfGE 

4i/ 251 rf, 267) ausgeführt: 

"Bis zur Herstellung eines verfassungemäßer Zustan- 

ges aurch den Gesetzgeber reduzieren sıch vısimshr 

aıs Befugnisse der BSenorden und Gerichte zu E.nnrif- 

fen in verfassungsrechtlich geschützte Pos:+ıonen 

auf das, was ım konkreten Fall für dıe genrrneta 

weiterfuhrung eines funktionsfähigen Betriebes uner- 

1äßlich ıst." 

Insbesondere gehört dazu die weitere Prüfung - wıe das 

Gericht weiter ausführt -, "ob nıcht unter Berücksich- 

tigung der gegebenen Verhaltnrısse eıne bislang richt 

vorgesehene schonendere Madnanme ausreicht.” Vor allem 

ist Zuruckhaltung bei ınformatıonellen Eınyryıffan
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geboten, die schon bısher nıcht durch Rechtsvorschrift 

gedeckt waren. Zurückhaltung ıst ınsbesondere bei der 

Einrichtung neuer Automatıionsprojekte geboten; wegen 

ihres Gefährdungspotentials sollten sie nur aufgrund 

klarer, gesetzlicher Regelungen zugelassen werden. 

Die Konferenz der Datenschutzbeauftragten des Bundes 

und der Länder hat sıch mıt der Frage des "Übe-gangs- 

bonus" im Polizeibereich beschäftigt und die in der 

Anlage I beigefügte Entschließung gefaßt.
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2. Polızej 

2.1 "Steckbriefe" im Winterbergkrankenhaus 

Im Wınterbergkrankenhaus der Landeshauptstadt Saar- 

brücken hat sıch eın Vorgang ereignet, der auch ın der 

Öffentlichkeit für Aufsehen gesorgt hat. An offiziel- 

len Anschlagtafein der Klinik tauchten steckbriefarti- 

ge Aushänge von einem Patienten des Krankenhauses auf. 

Bei dem Betroffenen handelte es sıch um einen ehemalı- 

gen Strafgefangenen, dem nach Verbüßung eınes Groß- 

teı's seiner Strafe Haftverschonung gewährt worden 

war. im Krankenhaus herrschte Unruhe unter vem Per- 

sonal, wei! befürchtet wurde, der Betrofferz konre 

erneut Straftaten begehen, 

Dies führte dazu, daß eine Mitarneiterin de Krirrser- 

hausssrmaltung beim zistara’ger Pr'tzeinoste Fahr- 

dungsfcetos anforderte, um ven Mann an ausgewanizer 

Stellen cer kl'nık 'vertral'ich kenrtiich zL ° ver 

Der Polızetiposten besorgte rıese Fotcs vom Krinitalpo- 

lızeiamt des Saarlandes und gab sıe an das Krarkanhaus 

weiter. Dort wurden Fotokoptien für das Direktcrıum, zu 

dem ausr ser Leiter des Pflegedienetes gehört, und dıe 

Pforte gefertigt. Der Pflegedienstieiter versah die 

für ıhr bestimmte Kopıe mit dem Zusatz =c<ctald er 

auftaucht, Augen auf, aller Statıoner vorleger, R". Im 

weiterer Ablauf gelangte dıesar "Steckbrisef' ı3-fach 

in dıe Stationen und wurde dort, von einiger Fällen 

abgesehen, ın denen die Thefarzte esinschritter, =.360- 

hängt. Unklar blieb allerdings, wer für die vVertstilung 

der Fotokopien verantwortlich war. In seiner dıenstii- 

cher Außerung hat der Pfliegedienstleiter erklart, er 

habe seinen handschrıftlıchen Vermerk lediglıch einı- 

gen Mitarbeitern der Pflegedienstlieitung gezeigt und 

seine Kopie dann zu den Akterı genommen. Ob dies zZUu- 

treffend ıst, bleibt angesıcnts der andersla.itenden 

Weisung auf der Fotokopie fraglıch,
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In datenschutzrechtlicher Hinsicht offenbart der Vor- 

gang eine Reihe von schwerwiegenden Verstößen, die vor 

allem auch im Hınblıck auf die anstehende Novellierung 

des Polizeigesetzes nicht ohne Brisanz sind. So er- 

scheint bereits zweifelhaft, ob die Lichtbilder vom 

Kriminalpolizeiamt überhaupt hätten an den Polizeipo- 

sten weıtergeleitet werden dürfen. Die Richtlinien für 

dıe Führung krımınalpolizeilicher personenbezogener 

Sammlungen (KpS-Rıichtlinien), auf die mangels einer 

gesetzlichen Grundlage derzeit noch abgestellt werden 

muß, erlauben eine Datenübermittiung zwischen Polizei- 

behörden - als solche stellt sich die Weitergabe der 

Lichtbilder dar -, wenn der Anlaß der Anfrage der 

übermitteinden Stelle genannt wırd. Obgleich hierdurch 

dıe Voraussetzungen einer Datenübermittlung polizeiin- 

tern verbindlich festgelegt sınd, weicht die Praxis im 

Kriminalpolizeiamt beı der Übersendung von Lichtbil- 

dern hiervon ab. Die Gründe für die Übersendung werden 

nämlich regelmäßig nıcht hinterfragt. Auch in diesem 

Fall ist eıne Nachfrage unterblieben. Überprüft wurde 

lediglich die Identität des Anfragenden als Polizeibe- 

amter. . 

Diesa Verfahrensweise, die ıch in meiner Stellungnahme 

gegenüber dem Kriminalpolizeiamt bereits gerügt habe, 

erscheint umso unbefriedigender, als polizeiliche 

Lichtbilder regelmäßig aus einer erkennungsdienstli- 

chen Behandlung stammen, somit das Ergebnis einer den 

Betroffenen besonders belastenden Zwangsmaßnahme sind. 

Derartige Lichtbilder sind daher besonders sensible 

Daten, die entsprechend sorgsam verwahrt werden müs- 

sen, Es geht nıcht an, daß Daten aus diesem Bereich 

ohne besondere Prüfung an andere Stellen übermittelt 

werden. 

Bereits in meinem 8. Tätigkeitsbericht (Tz. 2.1.5 

Seite 35) habe ich kritısıert, daß die Entnahme von
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Lichtbildern durch das Kriminalpolizeiamt nicht doku- 

mentiert wird. Zwar könnten Mißbräuche auch dann nicht 

völlıg ausgeräumt werden. Die Dokumentation kann jJe- 

doch dazu führen, daß die Voraussetzungen des Über- 

mıttlungsersuchens genauer geprüft und die empfangende 

Stelle vermerkt wird. 

Auch dıe Weitergabe der Lichtbiıider durch den Polizei- 

posten an das Winterbergkrankenhaus halte ıch schon 

mit Rücksicht auf das derzeit geltende allgemeine 

Datenschutzgesetz für rechtswidrig. Die KpS-Richtli- 

nien verweisen für J'ıe Weitergabe von pbersonenbezoge- 

nen Informatıonen an andere öffentlıche Stellen - Jas 

Winterbergkrankenhaus wırd als Eigenbetrieb der Stadt 

Saarbrücken geführt - auf das Saarländische Daten- 

schutzgesetz. Danach ıst eıne Datenüubermittliung dann 

zulässıJ, wenn die ubermittelten Informatin-an Tur 

} rechtmaßıgen Erfüllung der ı7 de- Zıständigierr je W 

Empfängers lregenrden Aufgaber erfaraa-'ick sın2ı, NIıiYW 

eınmal diese al'gemeinen Voraussetzungen für aıne 

rechtmäßige Datenübermittlungy, die mangels eı1er be- 

reichsspezifischen gesetzlichen Regelung hilfsweise 

herangezogen wurden, 'jegen vor. Zweck jer Übersendung 

der Lizhto:ider war as, der Klınık sıre Ident-fızıe- 

rung und Uberwachung des Betroffenen zu ermöglıchen. 

Eın solches "polızerıliches" Vorgehen gehort aber zwei- 

felsonre n'cht zu den Aufgaben =ınes Krarkenhauses. 

Auch die Weitergabe der Fotos ınrerhalb der Klınık und 

das Aushängen der "Steckbriefe" war rechtswidrig. Der 

Betroffene wurde durch diese Maßnahmer in höchstem 

Maße ın seinem Grundrecht auf ınformationelle Seilbst- 

bestimm.ng bee'nträchtigt. Weder waren Anhalzspunkte 

dafür vorhanden, daß der Betroffene erneut strafbare 

Handlungen begangen hat, noch waren Anhaltspunkte 

ersichtlich, daß ırgendwelche Straftaten durch die 

Kenntnis seines Aussehens zukunftıg hätten vermieden 

werden können. Das völlıge Außerachtlassen der Inter- 
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essen des Betroffenen erscheint auch mit Rücksicht auf 

seine schwere Erkrankung, dıe einen Krankenhausaufent- 

halt erforderte, umso unverständlicher, als der Be- 

troffene seit seiner Entlassung aus der Justizvoil- 

zugsanstalt strafrechtlich nicht mehr in Erscheinung 

getreten ist und die Vorgehensweise geeignet ist, 

seine Resozıaliısierung zu gefährden. 

Von daner ıst es zu begrüßen, daß die Stadt Saar- 

brucken dıe Vorgänge im Wınterbergkrankenhaus mißbı1l- 

lıgt und das Verhalten der beteiligten Mitarbeiter 

offiziell gerügt hat. Bedauerlich ist allerdings, daß 

dıe fur dıe Weitergabe verantwortlichen Bedienststen 

nicht ermittelt werden konnten und das staatsanwaltli- 

che Ermittlungsverfahren mittlerweile eingestellt wur- 

de. Zu hoffen bleibt, daß ähnliche Vorgänge sıch nicht 

wiederholen. In meınen Stellungnahmen an die verant- 

wortlichen Stellen der Polizeı habe ich jedenfalls 

darauf gedrängt, durch eine Verbesserung der vVerfah- 

rensvoraussetzungen auszuschließen, daß Erkenntnisse 

aus erkennungsdienstlichen Maßnahmen an Außenstehende 

gelangen können. Über Dıszıplınarmaßnahmen ist nichts 

bekannt geworden. 

2.2 Arbeıtgeberauskünfte über Arbeits- und Verdienst- 

verhältnısse 

Wer sich seiner gesetzlıchen Unterhaltspflicht ent- 

zieht, macht sich strafbar. Erfaßt werden vor allem 

die Fälle eıner Unterhaltspflichtverletzung gegenüber 

Ehegatten und Kındern. Da eıne Bestrafung aber nur in 

Betracht kommt, wenn der Unterhaltspflichtige lei- 

stungsfähiıg ıst, sınd die Strafverfolgungsbehörden vor 

allem auf Auskunfte der Arbeitgeber angewiesen. In ger 

Vergangenheit verwendete dıe Polızeı zur Erleichterung 

ihrer Ermittlungsarbeit einen Fragebogen, der sich an 

den mutmaßlichen Arbeitgeber des Beschuldigten richte- 
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te. Dieser Fragebogen enthielt neben einer Reihe von 

Fragen nach Art, Umfang und Entlohnung des Arbeitsver- 

hältnisses auch Fragen, deren Zusammenhang mit der 

Aufklärung des Vergehens nıcht ersichtlich war. 

Nachdem ıch durch einen Petenten auf den Fragebogen 

aufmerksam gemacht worden war, habe ich den Minıster 

des Irnern darauf hingewiesen, daß ich die auf dem 

Fragebogen enthaltenen Fragen nach der "Arbeitsmora!”, 

wegen ihrer Unbestimmtheit für unzulässig halte. Zudem 

habe ıch gerügt, daß der Fragebogen bei den Adressaten 

den unzutreffenden Eındruck erwecken könnte, sie seien 

zur Aıskunftserteilung verpflichtet. Dies trifft: aber 

gerade auf Zeugenaussagen gegenuber der Polıze: nicht 

zu. Richtig ıst zwar, daß die Aussage eines Zeugen in 

bestimmten Fällen durch die Staatsanwaltschaft a”"zwun- 

gen werden kann, dıes andert Jedsch nıchts daran, daß 

der Zeuge aus der bis“erıger Formulierung des F’2j2bo- 

gens den urzutreffender EZınd uck gewinnen konnte, ar 

sel pdererts gegenuber Jer Polızeı zur Aussage .ar- 

pflıchtet. Icn habe daher gefordert, daß der Fragebo- 

gen um eine Klarstellung erganzt wird, daß eine derar- 

tıge Vzrpflichtung nıcht besteht, 

In se,.ner Stellungnahme hat der Mınıster des Innern 

mitgeteitt, daß aucn nach seıner Auffassung ce” vean- 

stangete Fragebogen nıcht mehr den heutigen Jaten- 

schutzrecht!lıchen Erfordernissen entspricht „ru Zu 

künft:g 'n dieser Form nıcht mehr verwandt wıra. 

2.3 Mıtteilungen Über das Strafverfahren per Postkarte 

Ein Petent hat darüber Beschwerde geführt, daß die 

Abgabe des Ermittiungsverfahrens an dıe Staatsanwalt- 

schaft seinem Arbeitgeber, der Anzeıge gegen ihn er- 

stattet hatte, von der Przlizei mittels einer Postkarte 

unter Nennung seines Namers mitgeteilt wurde. Durch 

- 10 -
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dıese Form der Versendung erfuhr eine Reihe von Mitar- 

beitern des Unternehmens erstmals von dem laufenden 

Verfahren gegen den Betroffenen. Nachdem der Minister 

des Innern auf meine Anfrage zunachst behauptet hatte, 

eıne derartige Verfanrensweise werde beim Krimınaloo- 

iızeıamt des Saarlanaes nıcht praktızıert, rechtfer- 

tıgte er sıch nach Vorlage der entsprechenden Postkar- 

te mit einem “einmaligen Büroversenen". Grundsatzliich 

bestehe die Anweisung, Postsendungen mit datenschutz- 

relevantem Inhalt verschlossen zu versenden. 

Mıt dieser Stellungnahme habe ich mich nıcht zufrieden 

gegeben, sondern darauf gedrängt, zum Ausschluß zu- 

künftiger "Buroversehen' eın standardısıertes Schrei- 

ben vorzusehen. Bei dieser Form der Benachrichtigung 

ıst von vornherein eine offene Versendung ausgeschlos- 

sen. Erfreulicherweise hat der Minister des innern 

diesen Vorschlag aufgegriffen. Eın entsprechender 

Erlaß des Krıminalpolızeiamtes ıst mır zwischenzeit- 

lıch zur Kenntnis gebracht worden. Ich habe verlangt, 

daß durch entsprechende Adressierungszusätze sicherge- 

stellt wırd, daß die Mitteilung dem Empfänger persön- 

lich, also etwa dem Betrıiebsinhaber oder dem Chef der 

Personalabteilung, ungeöffnet vorgelegt wird. 

2.4 Entwurf eines Gesetzes über das Ausländerzentra]- 

register 

Das vom Bundesverwaltungsamt in Köln geführte Auslän- 

derzentralregister ıst in den vergangenen Jahren zu 

einem umfassenden, automatısierten Informatıonssystem 

ausgebaut worden, das dem Vollzug des Ausländer- und 

Asylrechts dienen so!!. Derzeit umfaßt das Register 

Daten von über 10 Mıllıonen Ausländern, mehr aıs dop- 

pelt so vıele, wie derzeit in der Bundesrepublik le- 

ben. Erfaßt sind vor allem Nichtdeutsche, die sich auf 

Dauer oder vorübergenend in der Bundesrepublik aufhal- 
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ten oder aufhielten; außerdem Asylsuchende und Auslän- 

der, gegen deren Einreise Bedenken bestehen, die zur 

Festnahme oder Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben 

sind oder deren Erfassung zur Bekämpfung des Terroris- 

mus für erforderlich gehalten wird. Datenlieferanten 

sind insbesondere alle Ausländerbehörden, Grenzpoli- 

zeidienststellen, das Bundesamt für die Anerkennung 

ausländischer Flüchtlinge, das Bundeskriminalamt, 

Staatsanwaltschaften, Vertriebenen- und Einbürgerungs- 

behörden sowie in bestimmten Fällen - etwa bei der 

Terrorismusbekämpfung - auch das Bundesamt für Verfas- 

sungsschutz oder der Bundesnachrichtendienst. Ange- 

schlossen sind auch 60 bundesdeutsche Konsulate oder 

Botschaften, die den größten Teıl der Sichtvermerke 

für die Einreise in die Bundesrepublik bearbeiten. 

Zugriffsberechtigt sınd neben den datenliefernden 

Stellen vor allem dıe Polızeı, der Grenzschutz, die 

Ausländerbenörden, aber auch sonstige öffentliche 

Stellen. Da dieselben Behörden datenliefernde und 

datenempfangende Stellen sind, fındet eın umfassender 

Datenaustausch statt. 

Eine gesetzliche Grundlage für dıese Datenverarbeitung 

fehlt bisher. Ich habe es daher begrüßt, daß der Bun- 

desminister des Innern im vergangenen Jahr den Entwurf 

eines Gesetzes über das Ausländerzentralregister vor- 

gelegt hat; gleichzeitig habe ich in meiner Stellung- 

nahme gegenüber dem Minister des Innern die Mängel des 

Gesetzentwurfs aufgezeigt. 

Der Gesetzentwurf bedarf einer umfassenden üÜberarbei- 

tung. So können beispielsweise wegen sog. "Einreisebe- 

denken" belastende Vorgänge im Umfeld des Ausländers 

erfaßt werden, die noch keine ausländerrechtlichen 

Maßnahmen ausgelöst haben. Der Mangel an Bestimmtheit 

des Gesetzes kann zu Diskriminıerungen führen, zumal 

allein auf der Grundlage der Registerdaten Entschei- 

dungen getroffen werden können, ohne daß die zugrunde 
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liegenden Akten und Unterlagen herangezogen werden 

müssen. Gensralklauselartıge Ermachtıgungen und unbe- 

stimmte Rechtsbegrıffe mussen derart präzısıert wer- 

den, daß für dıe betroffenen Auslander erkennbar ıst, 

welche personenbezogenen Daten zu welchen Zwecken und 

von welchen Behörden verarbeitet werden. Es ıst nicht 

einmal auszuschließen, daß Aussıedier deutscher Voiks- 

zugehäörıgkeit wenıgstens ubergangsweisz2 wegen ıhrer 

ausländischen Staatsbürgerschaft ım Ausländerzentral- 

regıster erfaßt werden. Dessen ungeachtet haben auch 

die ausländischen Mitburger eınen Anspruch darauf, daß 

Jas ciürcr die Verfassurg verzurgse Recht 20° ınforma- 

tione'le Zelbstbestimmung yarantt!ers Sleıbs ind "n- 

griıffe ı7 dıese Grundrechtspositson dansr nur aufgrund 

eıner der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 

genugenden gesetzlichen Grundlage erfolgen durfen,. Der 

Gesetzentwurf genügt ın se:ser Jerze z’gaen Fas« 'n3 d’e- 

sen Anforderungen nıcnt. 

Problematısch ıst der Umfang der zugelassenen Benut- 

zung des Registers. Nach dem Gesetzentwurf können 

nıcht nur öffentliche Stellen in großzügIıger Weise 

Auskünfte erlangen, sondern auch Privatpersonen, wenn 

sie eın berecntigtes Interesse darlegen. Auf Cie hier- 

aus resultierende Gefahr eınes "bundesweiten, zentra- 

len Melderegiısters für Auslander’ hat dıe Konferenz 

der Datenschutzbeauftragten bereits ın ıhrer Ent- 

schließung vom Mai 1987 (Anlage 2) hingewiesen. 

Strukturel!le Schwachpunkte des Entwurfes sınd das 

Fehlen von Regelungen uber die Aufbewahrungsda.er und 

Löschung von Daten, dıe Frotoko?t’ıierung von Ratenüber- 

mittiungen fur Kontrolizwecke sow:ıe die unzureichende 

gesetzliche Festschreibung von Auskunftsrechten. Der 

Forderung des Bundesverfassungsgerichts, den bascende- 

ren Gefahren der automatıis'erten Datenverarbe:itung 

durch organısatorıscha und vertanrens"echt.ıche 

Schutzvorkehrungen voarzubauger, (BverfGE 65. 1, 44% 

>
 t
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trägt der Gesetzentwurf damit nur unzureichend Rach- 

nung. 

Darüberhinaus habe ich auf Bedenken gegen die vorgese- 

henen Möglichkeiten zur Eınrichtung von Direktabruf- 

systemen hingewiesen. Insbesondere ist nicht einzuse- 

hen, warum Behörden, dıe nicht zur Abwehr konkreter 

Gefahren oder zur Strafverfolgung tätig werden, nicht 

auf eine schrıftliche oder telefonische Auskunftein- 

holung beim Ausländerzentralregıster beschränkt sind. 

Dies gilt um so mehr, als nach meinem Kenntnisstand 

bereits derzeit ein Telefondienst rund um die Uhr 

eingerichtet ist.
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3. Justiz 

3.1 Betreuungsgesetz 

Im Berichtszeitraum wurde mır der vom Bundesminisier 

der Justiz ın Zusammenarbeit mit einer interdiszıpli- 

när besetzten Arbeitsgruppe erarbeitete Diskussions- 

entwurf eines Gesetzes über die Betreuung Volljähriger 

(Betreuungsgesetz -BtG&-) vorgelegt. Gegenstand des 

Entwurfs ist eine Neuregelung des Rechts der Entmündi- 

gung, der Vormundschaft über Volljährige und der Ge- 

brechlıchkeitspflegschaft. An dıe Stelle von Entmün- 

digung, Vormundschaft und Gebrechlichkeitspflegschaft 

soll dıe "Betreuung" treten. Nach dem Entwurf sol! ein 

Betreuer bestellt werden, wenn eine Person aufgrund 

einer psychischen Krankheıt oder einer körperlichen, 

geistigen oder seelischen Behinderung nicht in der 

Lage ıst, ınre Angelegenheiten zu regeln. Mit der 

veränderung in der Begrifflichkeit soll auch eine 

inhaltliche Änderung eınhergehen. 

In meiner Stellungnahme habe ich mich insbesondere mit 

den Aufgaben und Befugnissen der Betreuungsbehörde 

befaßt. Zu ihren Aufgaben gehört es, die Informationen 

für die vormundschaftsgerichtlichen Entscheidungen zu 

liefern. Von der Betreuungsbehörde geht also vielfach 

gie Initiative für weıtreichende Betreuungsmaßnahmen 

aus. Der Entwurf überläßt es dem Landesgesetzgeber, ob 

er eine spezıelle Behörde für Betreuungsangelegenhei- 

ten einrichtet oder ob er die Aufgaben etwa den Ju- 

gendämtern überträgt. 

Wegen der Tiefe des Eındriıngens in die persönlichen 

Verhältnisse und die Intimsphäre des Betroffenen be- 

darf die Informationserhebung und -verarbeitung dieser 

Benörde einer möglıchst konkreten gesetzlichen Ermäch- 

tigung. Anzeigerechte und Unterstützungspflichten 

gegenüber dem Vormundschaftsgericht wurden bisher nur 
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pauschal formuliert; eine eventuelle eigene Ermitt- 

lungsbefugnis der Behörde wird weitgehend im unklaren 

gelassen. Die Voraussetzungen für die Erhebung und 

Verarbeitung personenbezogener Daten der Betroffenen 

sollten möglıchst genau definiert werden. Die Datener- 

hebung und -verarbeitung sollte erst zulässig sein, 

wenn gewichtige Anhaltspunkte dafür vorliegen, daß der 

Betroffene betreuungsbedürftig ist. Es muß verhindert 

werden, daß bei den Behörden Unterlagen und Akten über 

Vorgänge entstehen, die den Betroffenen erheblich 

belasten können, ohne daß hinreichende Anhaltspunkte 

für eine vormundschaftsgerichtliche Maßnahmen gegeben 

sind. 

Kritisch auseinandergesetzt habe. ich mich mit der 

vorgesehenen Befugnis anderer Behörden, dem Vormund- 

schaftsgericht Tatsachen mitzuteilen, die nach Ein- 

schätzung der Behörde die Bestellung eines Betreuers 

erfordern, Eine uneingeschränkte Unterrichtung über 

Vorkommnissa kann jedenfalls zu einer Atmosphäre des 

Mißtrauens gegenüber Behörden führen, 

3.2 Übersendung von Arbeitsgerichtsakten an Sozıallei- 

stungsträger 

Bereits häufiger hatte ich mich mıt der Frage zu be- 

schäftigen, in welchem Umfang personenbezogene Daten 

aus Gerichtsakten für andere Zwecke verwendet werden 

dürfen (vgl. zur Auswertung von Gerichtsakten für 

wissenschaftliche Zwecke meinen 9. TB Tz. 8.1 und 

8.2). Vom Präsidenten des Landesarbeitsgerichts Saar- 

land wurde ich nunmehr um Stellungnahme gebeten, ob 

und in welchem Umfang Sozialleistungsträgern Aktenein- 

sicht gewährt werden dürfe. Gerade in der Praxis der 

Arbeitsgerichte hat sich gezeigt, daß vor allem Ar- 

beitsämter und Krankenkassen ein großes Interesse 

daran haben, nicht nur den Ausgang des Rechtsstreits 
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sondern auch den weiteren Akteninhalt zu erfahren, 

etwa um Hinweise für Erstattungsansprüche gegen einen 

der am Prozeß beteiligten Arbeitnehmer oder Arbeitge- 

ber zu erhalten. Arbeitsgerichtsakten enthalten jedoch 

regelmäßig eıne Fülle von persönlichen Daten der be- 

teiligten Parteien. 

Die Vorschrift des $ 299 Abs. 2 ZPO, die im Bereich 

der Arbeitsgerichtsbarkeit entsprechend anzuwenden 

ist, läßt dıe Gewährung von Akteneinsicht oder die 

Fertigung von Aktenauszügen zu, wenn der Soziallei- 

stungsträger ein "rechtliches Interesse" glaubhaft 

macht. Die Formulierung ıst ım Hinblick auf die Sensi- 

bilität der Sozialdaten zu weit gefaßt. Das Bundesver- 

fassungsgericht hat im Volkszählungsurteil festge- 

stellt, daß es mit dem Recht auf informationelie 

Selbstbestimmmung nıcht vereinbar ist, wenn der Bürger 

nicht mehr wissen kann, wer was wann und bei welcher 

Gelegenneit über ihn weiß. Es hat hieraus den Schluß 

gezogen, daß die Verarbeitung personenbezogsner Daten 

nur dann zulässig ist, wenn der Gesetzgeber den vVer- 

wendungszwack präzise bestimmt. Was jedoch unter dem 

"rechtlichen Interesse" eines Sozialleistungsträgers 

zu verstehen ist, bleibt offen. Die Vorschrift läßt 

insbesondere die gebotene Abwägung zwischen den 

schutzwürdigen Belangen des betroffenen Soziallei- 

stungsberechtigten und den Interessen der Soziallei- 

stungsträger vermissen, Informationen zwischen Sozial- 

leistungsträgern dürfen nach den Regeln des zehnten 

Buches des Sozialgesetzbuches nur in geringerem Umfang 

ausgetauscht werden. als sie möglicherweise nach $ 299 

Abs. 2 ZPO von den Gerichten gegenüber Soziallei- 

stungsträgern offenbart werden dürften. Als Maßstab 

für eine verfassungskonforme Interpretation müssen die 

Vorschriften des Sozıalgesetzbuches über den Schutz 

von Sozialdaten herangezogen werden.
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3.3 Übersendung des Scheidungsurteils an den Dienst- 

herren 

Eine Reıhe von Beschwerden erreichte mich wiederum aus 

dem Kreıs der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes, 

Ein Beamter mußte erfahren, daß das Familiengericht 

d.3 ungekürzte Urte:ı] über die Scheidung seiner Ehe 

umittelbar seinem Dienstherren Üübersandte und dieses 

seine Intimsphäre in besonderer Weise berührende Doku- 

ment auf diesem Wege ın seine Personalakte gelangte. 

Das Urteı] war zur Berechnung und Aufteilung der An- 

wartschaften auf Altersversorgung zwischen den frühe- 

ren Ehegatten durch den Dienstherrn des Petenten über- 

sandt worden. 

Der Dienststelle des Beamten hätte jedoch zu diesem 

Zweck statt des voliständigen Urteils lediglich die 

den Versorgungsausgleich betreffenden Teile zur Kennt- 

nis gebracht werden dürfen. Es bedarf keiner weıteren 

Erläuterung, daß hierdurch den Kollegen des Beamten 

die Möglichkeit einer umfassenden Kenntnisnahme von 

seinen höchstpersönlichen Lebensumständen eröffnet 

wurde. Ein Scheidungsurteil enthält schließlich nicht 

nur Aussagen über das Zusammenleben der Ehegatten in 

den letzten Jahren, sondern auch Anweisungen über die 

Aufteilung des Zugewinns, woraus sich ohne weiteres 

ein Überblick über die Vermögenssituation der Ehegat- 

ten gewinnen läßt. 

Durch meine Nachforschungen aufmerksam geworden, hat 

sich der zuständige Richter im Amtsgericht bei dem 

Petenten schriftlich entschuldigt. Ich habe darüber- 

hinaus darauf gedrängt, daß dıe rechtswidrig übermit- 

telten Teile des Urteils vernichtet oder unkenntlich 

gemacht wurden. Dies ıst zwischenzeitlich geschehen. 

Wenngleich dadurch die unberechtigte Einsichtnahme 

durch Kollegen des Petenten nicht ungeschehen gemacht 

werden konnte, wurde zumindest eıne weitergehende 
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Offenbarung von Daten aus der Intınsphäre des Petenten 

verhindert. 

3.4 Auskünfte über Strafgefangene 

Immer wieder Probleme wirft die Frage auf, inwieweit 

von den Strafvolizugsanstalten Auskünfte über sinsit- 

zende Strafgefangene erte:it werden dürfen. Interes- 

senkonflıkte ergeben sıch regelmäßig dann, wenn Gläu- 

biıger Auskunfte über den Aufenthaltsort und dıe Auf- 

enthaltsdauer ıhrer in Haft befindlichen Schuldner 

verlangen. In der Vergangenheit teilten die Justiz- 

vollizugsanstalten des Saarlandes auf derartige Anfra- 

gen, sofern nıcht das Eınverständnis des Strafgefange- 

nen vorlag, ledıglıch mit, ob der Betreffende sıch in 

Haft befand oder nicht. Auskünfte über das Entlas- 

sungsdatum wurden nıchz erteılt. 

Diese 'erfahrersweise trug zwar sen Irzeres-en der 

Strafgerangenen ın umfassender weıse Rechnung, dıe 

Auskunft ha!f den Gläubigern Jedoch nıcht weıter. Das 

Interesse der Giäubiger ist ramiıcn meist darauf ge- 

richte, de Zuste?ttiung ‚on Marnbe_che'der vöcer dıe 

Vortere tung vor Vollstreckurcsmaßrammen zu ermöglı- 

chen. w: 2 gie Auskuri* über nen Enr ass „nesterr er von 

der url’ cilzugsarstait verwe‘ger\, funrt ates ın- 

nerhaib rsge\maßiger Ze:itasstange zu weiteren iIrT agen 

des Glaub’gers. Krerdurch entstehen nicht Sur zusätz- 

liche koster, are der Schuldner zu tragen h=t, sordern 

auch zisatz ıche Belastungen des \erwa.turysarna ats 

der _uSTizwciiaugsarileıtb. [ler Mirn.s.er Ger QusLii hat 

daher eins Anderung aer b’sreriıger serfahrensweise ın 

dıe Wege geleitet. Seine Vorstellungen gırgen Hierbei 

zunächst danın, dem Gläubiger beı Nachweis eınes be- 

rechtigten Interesses den Entlassungszeitpunkt gene- 

rell mitzuteilen, wenn dieser innerhalb eines Jahres 

nach der Anfrage lıegt.
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Ich habe in meiner Stellungnahme hierzu deutlich ge- 

macht, daß auch für dıe Datenverarbeitung im Straf- 

vollzug derzeit eine bereichsspezifische gesetzliche 

Regelung fehlt, dıe jedoch nach der Rechtssprechung 

des Bundesverfassungsgerichts erforderlich ist. Grund- 

sätzlich sollte Auskunft daher nur mit Einwilligung 

des Betroffenen erteilt werden. Ist der Strafgefangene 

mit der Auskunftserteilung nıcht einverstanden, hat 

der Anstaltsleiter auf der Grundlage der Vollzugsge- 

schäftsordnung zwischen den Interessen des Gefangenen 

und den berechtigten Interessen des Anfragenden abzu- 

wägen. Dabei ıst zu berücksichtigen, daß die Vollzugs- 

geschäftsordnung als Verwaltungsvorschrift nur für die 

Übergangszeit bis zum Inkrafttreten der notwendigen 

gesetzlichen Regelung als Verfahrensgrundlage herange- 

zogen werden kann und daher äußerst restriktiv zu 

ınterpretieren ist. Erforderlich ıst insbesondere eine 

Güterabwägung ın jedem Eınzelfall. Ich habe daher den 

Minister der Justiz gebeten, eine Regelung zu finden, 

durch die dıese Einzelfaliprüfung auch dann sicherge- 

stelit ist, wenn der Entlassungszeitpunkt innerhalb 

eines Jahres nach der Anfrage liegt. Dies war durch 

die ursprünglich ins Auge gefaßte Verfahrensweise 

nicht sichergestellt. 

Der Minister der Justiz ist meinen Anregungen in vol- 

lem Umfang gefolgt und hat diese mittlerweile in einem 

Erlaß an die Justizvollzugsanstalten weitergegeben.
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4. Personal-Computer (PC) und Kleinrechner 

4.1 Zur Situatıon 

Die automatisierte Datenverarbeitung entwickelt sich 

außerordentlich schnell. Nicht nur die verfügbare 

Technik ändert sıch; von ausschlaggebender Bedeutung 

für dıe weiter zunehmende Automation ıst der sich 

fortsetzende Kostenverfall (vg!. bereits meinen 4, TB 

Tz. 9.1). Während noch vor kaum zehn Jahren die Daten- 

verarbeitung eıne ausschließliche Aufgabe mittlerer 

und graßer Rechenzentran gewesen ist, verstärkt sich 

immer mehr der Trend zur dezentralen und indıvıduali- 

sierten Anwendung (vgl. bereits meınen 4. TB Tz. 9.1 

und Tz. 10.2). Der Sıegeszug des Personalcomputers ist 

unaufhaltsam. Hınzu kommt eine zunehmende Vernetzung, 

dıe einzelnen Anwendern den Zugriff auf große an ver- 

schiedenen Stellen gespeicherten Datenmengen ermög- 

licht. Aus der zunehmenden Dezentralisiıerung und Ver- 

netzung ergeben sıch große Schwia ıgkeiten, e ne 3 ıs- 

reichende Datensicherurg und Kontrosie zu sewähriei- 

sten. 

Auf den Datens cherungsaspekt beim üÜbertrasunasnetz 

der ünıversitat des Saarlandes habe '-n bere:*ts früher 

hingewiesen (vgi. 7. TB Tr, 71.23 in seina’ Fate 

schlıeßung vom 09.09.1388 hat der rtaeraus-huß ür 

Datenschutz der Minister für Kultus, Bildung nd dıs- 

senschaft aufgefürdert, den Datenschutzasne: % bei 

"CANTUS”, der neusn Kommnsanionseinrichti na der 

Universitat, m Rahmen eines Forschungsprr jelkts rier 

ın anderer Weise zu überprufen. 

Die auch weiterhin zu erwartende Eınsatzsteigerung von 

PC und Kleinrechnern mıt alien Vorteilen und Nachtei- 

len wırd durch dıe Rahmenplanung der Stabsstelle für 

Informationstechnologie und Kommunikation beim Chef 

der Staatskanzleı vom 22.11.1988 eindrucksvo!l unter- 
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strichen. Von verschiedenen Geschäftsbereichen wird 

für die Jahre 1990 bis 1992 ein beachtlicher Mittelbe- 

darf angemeldet: 

Minister des Innern (Polizeibereich) 5.300.000 DM 

ZDV-Saar (außer der Ausstattung für 

den Zentralrechner) 1.500.000 DM 

Minister der Justiz 

(Amtsgerichte, Landgericht) 4.300.000 DM 

Minister für Wirtschaft 4.000.000 DM 

Nicht beziffert ıst bisher der Bedarf im Bereich des 

Minısters für Kultus, Bildung und Wissenschaft und im 

Bereich der Vermessungs- und Katasterverwaltung. von 

besonderem Gewicht aus der Sicht des Datenschutzes ist 

das langfristig angelegte Konzept der Landesverwaltung 

für Bürokommunikation, das nunmehr entwickelt werden 

soll. Die Diskussion hierüber läßt bereits sine Kon- 

zeption erkennen, die nicht so sehr auf die bereits 

bestehenden, zentralen Dienste der ZDV-Saar ausgerich- 

tet ıst. Vielmehr wird bereits die Forderung nach 

einem unmittelbaren Netzzugang für alle Dienststellen 

erhoben. Damit sind ım Saarland - jedenfalls Nlangfri- 

stig - auch die unmittelbaren, vernetzten Kommunika- 

tionen zwıschen den Dienststellen und Behörden als 

reale Mög!ıchkeit angesprochen. 

4,2 Risiken 

Ungeachtet eines Netzanschilusses ergeben sich beim 

PC-Eınsatz Risiken, dıe ın dieser Form bei der Infor- 

mationsverarbeitung in einem Rechenzentrum nicht auf- 

treten. Die bei Großrechnern übliche organisatorische 

und personelle Funktionstrennung bei der Entwicklung, 
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der Anwendung und dem Betrieb tritt zugunsten einer 
direkten, individuellen Verfügung des Anwenders ZU- 

rück. 

Bisher waren an Großrechenanlagen nur wenige Mitarbei- 

ter mıt entsprechenden Vorkenntnissen mit der Automa- 

tion befaßt. Die PC-Anwender in den Fachbereicnen 

verfügen dagen nıcht immer über entsprechende Kennt- 

nisse, Zudem ısw nıcht auszuschließen, daß am Rande 

einer an sıch unkritischen PC-Anwendung aus unzurei- 

chendem Problembewußtseın "nebenbei" personenbezogene 

Informationen erhoben, gespeichert und automatisiert 

verarbeitet werden, Beim PC-Einsatz ist der wenig 

überschaubaren Nutzbarkeıt beliebiger Programme kaum 

eıne Grenze gesetzt. Beı Großrechensystemen ist hinge- 

gen durch hochentwickelte Test-, Freigabe- und Katalo- 

gisterungsverfahren sichergestellt daß nur zugelasse- 

ne und geprüfte Programme aıngase*t? werden. 

Für dıe Ordnungsgemaine't Jer Valenverarbertung beim 

Eınsatz von PC bestehen aesna'b große Gefanren. Leicht 

transportable Datenträger - wıe Disketten oder Min1I- 

magnetbänder - mıt ımmer großeren Speicherkapaz\taten 

begünstigen das Entwenden großer Datenmengen, die 

früher Aktenschränke füllten. 

Die aufgeführten Rısıken fallen kbeı E’inplatzsystemer 

besonders ıns Gewicht, wer! die Möglıcrke't ger Daten- 

sicherung durch Kontroile schon aesha'b eıngescnränkt 

ist, weil Betreiber, Anwender und Benutzer in der 

Praxis derzeit regelmäßig auf eine Person rsauziert 

sind und meıstens eryanzense Systemkompöonenten fehlen, 

Das Sundesverfassurgsgericht hat ım vo'kszanlungs.ir- 

teıl betont, da3 unter den Bedirgungen der Automatior 

mehr als früher organısatorische und verfahrensrecht- 

liche Vorkehrungen zu treffen sind, welche der Gefahr 

einer Verletzung der Persönlichkeitsrechte entgegen- 
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wirken (BVerfGE 65, 1, 44). Mit Rücksicht auf die 
Planungen des Landes im Bereich der Automation muß an 

diese Verpflichtung der datenverarbeitenden Stellen 

nachdrücklıch erinnert werden. 

4.3 Entwicklungsstand in den Geschäftsbereichen 

Eine Übersicht über das derzeitige Ausmaß und die Art 

des Einsatzes von PC und Kleinrechnern habe ich vor 

allem durch die Meldungen zum Datenschutzregister, 

aber auch durch Überprüfungen in den Universitätskli- 

niken im Landeskrankenhaus ın Homburg und beim Krimi- 

nalpolizeiamt gewonnen. 

4.3.1 Universitätsklıniken ım Landeskrankenhaus 

Eine systematische Kontrolle aller automatisierten 

Einrichtungen und Verfahren war weder gewollt noch 

durchführbar. Es kam vielmehr darauf an, die Risiken 

beim Einsatz von PC und Kleinrechnern für admınistra- 

tive und Forschungszwecke exemplarisch zu erkennen, um 

erste Ansätze für eine Verbesserung der Datensicherung 

durch organisatorisch-technische Maßnahmen zu erarbei- 

ten. 

Zwar ist nıcht zu verkennen, daß im Bereich des Lan- 

deskrankenhauses auch ein hoher Anteil nicht personen- 

bezogener Daten verarbeitet wird. Angesichts der Sen- 

sibilität der im übrigen verarbeiteten Krankheitsdaten 

von Patienten, dıe zudem der ärztlıchen Schweige- 

pflicht unterliegen, habe ich ın Gesprächen vor allem 

verdeutlicht, daß graduelle Abstufungen in der Sensi- 

bilität der Krankheitsdaten unbeachtlich sind. Die 

Automation fördert einen Verwendungszusammenhang, der 

mit hohen Risıken für den Betroffenen verbunden ist. 

Insoweit gibt es (BVerfGE 65,1, 45) "unter den Bedin- 
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gungen der automatisıerten Datenverarbeitung kein 

‘belangloses Datum’ mehr”. Erst recht bei der automati- 

sierten Verarbeitung von Krankheits- und Patientenda- 

ten, die überdies dem strafbewehrten Arztgeheimnis 

unterliegen, ist deshalb ohne graduelle Abstufung ein 

hoher Standard von Datensicherung notwendig. 

Ir den verschiedenen Klıniken und Instituten, die icr 

besucht habe, werden vor allem folgende Anwendungen 

praktiziert: Textverarbeitung (z.8. Arztbriefe), Pa- 

tientenaufnahme, Leistungsbeschreibung und -erfassung, 

Abrechnung, Überwachung wissenschaft!icher Arbeiten, 

Statistiken und andere Verfahren zu wissenschaftlichen 

Zwecken, Datenbanken für Zwecke des Blutspendedienstes 

und der Blutbankverwaltung. Die Anlagen waren über das 

Universitätsnetz te! lweise untereinander, tzilweise 

mit dem Zentralrechner verbunden tei'weise nandelte 

es sıcr um Stana-Alore-Systeme 

Nach eırem Besucn ın 5 verschistener Kiinikabteii'ingen 

und Instituten, wo wir Jewe’'s au* großes Entgecerkom- 

men und Verständnis für dıe Seilange des Daterschutzes 

gestoßen sind, muß ıcn für den Bereicr des Landaskran- 

kenhauses und der Universitätskiinıken festste?ien, 

daß der Rısıken beım Einsatz von PT una Kleinrechnern 

noch nıcht ın ausreichendem Maße durch orazar sato- 

rısch-techn'sche Maßnahmer ner Natens'znerura Pechnura 

getragen ıst. 

Eine umfassende, allgemeine T’erstarweisung, <i= die 

Voraussetzungen des Betriebs ur 1 de rontwendisen Maß- 

nahmen der Datensıcneruns reaelt Saat n ht vor 

Ebenso mangelt es an e'ner a.sreıchendsn Dokumentation 

e'nzeiner Verfahren. Im einzelnen konnte ich folgendes 

feststellen: 

Bei den Mehrplatzsystemer ıst zwar der Datenzugriff 

durch Benutzerkennung und Paßwort geschützt. der Sy- 
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stemverwalter ist jedoch gleichzeitig auch an der 

Anwendung beteiligt. Die Systemaktivitäten werden, 

auch wenn sie vernetzt sind, nicht protokolliert. 
Weder die Masterterminals noch die sonstigen Terminals 

sind abschlıeßbar. Die Zugriffe eines Anwenders können 

zwar auf ein bestimmtes Terminal beschränkt werden; 

diese Möglıchkeit der Zugriffsbeschränkung ist jedoch 

nicht verwirklicht. 

Bei den Eınplatzsystemen ist ein ausreichender Zu- 

griffsschutz nicht gewährleistet. Der Paßwortschutz, 

soweit verwirklicht, ıst ohne größere Anstrengung zu 

überwinden. Spezielle Datensicherungs-Hard/Software 

ist nicht eingesetzt. Funktionstrennung und Protokol- 

lierung sınd nicht vorgesehen. Die Datensicherung bei 

Einplatzsystemen beschränkt sich darauf, daß der räum- 

liche Zugang auf bestimmte Personen beschränkt bleibt. 

4.3.2 Kriminalpolizei 

In diesem Bereich habe ıch mich auf die Überprüfung 

eines Verfahrens beschränkt, weil alle Anwendungen zu 

dem von mır geführten besonderen Datenschutzregister 

gemeldet wurden und ich schon deshalb einen Überblick 

über dıe Automation in diesem Bereich unschwer gewin- 

nen kann. 

Bei dem überprüften PC der Kriminalpolizei handelte es 

sich um ein prıvates Einplatzsystem eines Polizeibe- 

amten. Wegen der im Vergleich zu anderen Dienstgeräten 

noch weniger durchführbaren Kontrolie und wegen der 

zusätzlichen Gefahren durch eventuelle Verknüpfung von 

privaten und dienstlichen Programmen, habe ich diese 

Anwendung beanstandet. Der Minister des Innern hat 

daraufhin den Einsatz prıvater PC genere!l untersagt.
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Anläßlich der Überprüfung habe ıch festgestellt, daß 

neben Beschuldigten und Verdächtigen aucr sog. "andere 

Personen” gespeichert waren, gejen die kein Anfangs- 

verdacht, sondern allenfalls mehr oder weniger konkre- 

te Anhaltspunkte dafür vorlagen, daß sie zur Aufklä- 

rung beitragen können. In eınem Fall richtete sich 

auch gegen den Betroffenen ledıglıch die Vermutung, 

3jaß er als Familienangehörtiger von Einbrüchen wußte 

oder sonst beteilıgt war Aus der Speicherung dieses 

Personenkreises alleın war ın krinem Fall zu erkennen 

ob es sich um einen Verdächtigen oder eine sog. "ande- 

re Person” handelte. Ich habe Jiese Verfahrerswaise - 

ungeachtet der grundsätzlichen Problematik hinsicht- 

lich der Zulässıgkeit der Speicherung dieses Personen- 

kreises - beanstandet, weil wenigstens die Stellung 

des Betroffenen im Ermittlungsverfahrer bera:ts am 

Bitdscer’rm ersicht!ich se'in mu um von orrnereir 

unverhälitrismäßigen Varküörzureen ind Verzerrurgen des 

Sach’erhalts vorzuhbeueer 

Unbeschadet der bereits ges’"tiderten, generellen Risi- 

ken beim Einsatz von PC und Kleinrechnern ergeoen sich 

spezıf’sche Gefahren ir das Persan''chkeitsreent. vor 

atlem in der Überganaszeıt bis zum Inkrafttreten aus- Ss 

reicherd konkreter gasetzlızrer Ermachtigunger für die 

Infarmationsverarbeizung ım !iche-hheitsbsreich "Ver- 

dachtsverd'shtungsinstrumente”" sınd dem RPo’ize'recht 

bisher fremd. Computerunterstützte ErmittTungen im 

Vorfeld konkreter Gefanren sınd deshalb vorerst yrund- 

sätzl'ch nicht zızu'Tassen yıs konkrete Hrniilnusan- 

  

waisungen des Gesetzashers vor iagen. Ich habe Teshalb 

amnfohlean, His zur Verabschteaung Je” neuer Pol: -eige- 

satze: für das Saarısanı Hsım Kırsatz von PC ura Klein- 

rechnern zurückhaltend zu verfanren. Ich begrüfe es 

daher, daß die Polizeı den Einsatz vorerst auf Tlaufen- 

de Strafermittiungsverfahren neschränkt hat, die wegen 

des außerordentlichen Urfangs des zu verarbeitenden 

Informationsmaterials mit konventionellen Mitteln 
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nicht zu bewältigen gewesen wären. Spurendokumenta- 

tionssysteme sind auch nach Auffassung des Innemmi- 

nisteriums ohnehin nur zu Zwecken der Strafverfolgung 

einzusetzen. 

Wie dringend im übrigen eine ausreichende konkrete 

gesetzliche Grundlage für die polızeiliche Informa- 

tionsverarbeitung benötigt wırd, läßt sıch am Beispiel 

der sog. "Vorgangsverwaitung” verdeutlichen. Bisher 

ist nämlich überhaupt noch nıcht geklärt, was darunter 

genau zu verstehen ıst und wie dieser Bereich von den 

sonstigen aktuellen, eigenen Ermittlungen der Polızei 

im Vorfeld von INPOL-Arwendungen und sonstiger Erfas- 

sung ın überregionalen Systemen abzugrenzen ist. Zur 

Vorgangsverwaltung gehören insbesondere Brief- und 

Anzeigetagebüchern, Dienstberichte und Nachweise poli- 

zeiliıchen Vorgehens. In automatisierten Verfanren 

können an sıch belanglose Informatıonen mit anderen 

Ereignıssen und Personen Tleıcht verknupft und dadurch 

an sıch nıcht Verdächtige und Unbeteriigte in unver- 

hältnısmäßıger Weise zusätzlich belastet werden. Ei- 

nigkeit besteht deshalb nur daruber, daß dıe Infor- 

matioren in eıner vorgangsverwaltung einer engen 

Zweckbindung unterliegen müssen; wie diese jedoch 

gewährleistet werden soll, ist unklar. 

Der Wert der Datensicherung ıst nicht nur auf Gewähr- 

leistung ger Ordnungsgemäßheıt der Datenveraroeitung 

im Interesse von Richtigkeit und Zuverlässigkeit der 

Informationen beschränkt - an sich schon ein wichtiges 

Datenschutzanliegen -, sondern ıst auch ein Instrument 

zur Sicherung der Zweckbindung. Diesa Funktion kann 

sie jedoch nur erfüllen, wenn die gesetzlıchen Vorga- 

ben vorhanden sind, die Aufgabe, Befugnis und Zweck 

klar und eindeutig festlegen. 

Grundlegend zu bemängeln war, daß das Kriminalpolizei- 

amt ungeachtet der derzeitigen Rechtslage alle Verfan- 
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ren ohne meine vorherige Beteiligurg in Betrieb genom- 
men hat. Dies wäre aber ınsbesondere wegen der derzeit 

noch fehlenden gesetzlichen Grundlagen und der noch 

bestehenden Unsicherheit beı der Ausgestaltung ange- 
messener Datensicherung notwendig gewesen. In 3 Fätien 
wurde nicht eınmal eine Errichtungsanordnung vorge- 
legt, dıe die Eınzelheiten der Anwendung sowie der 

Datensicherung festlegt. Soweit später solche Anord- 
nungen mit der Regıstermeldung nachträglich vorgeiegt 
wurden, genügten sie noch nıcht den Anforderungen. Die 
Zugriffsberschtigungen waren nicht eindeutig genug 

festgelegt, die Kompetenzen der beteiligten Stellen 

nicht klar defınıert. Ansätze eıner Organisationskon- 

trolle waren allerdings gegen Ende des Jahres zu er- 

kennen. Vor allem aber fehlte es bisher an einer all- 

gemeinen Regelung des PC-Eınsatzes, die dringend 3eho- 

ten ı5t, weil sın Datensicherungst-nzent rıcnt eilein 

auf der Grundlage einzeine-, van Teit zu Fall 2sırof- 
fener Erricntungsanordnungen entw'_-2:7  Meruen "ann, 

Eine newisse -ganısatoriscn-techi s=ua Grurd.usstat- 

tung und eine eınheitiiche Handhabung kann nur duren 

allgemsıne Richtiınien gewährtlaiste* werden. Die Sen- 

sibilität der Jeweıls verarbeiteten In*ormar:onen und 

die Eingrıffstiefe der Jeweı!s verwerdeten Ermittiurgs- 

methoden ’Eırsatz techn'scner M’{te’ Teiefonuberwa- 

chung) können dann ım E’nzelfr‘' eitier Amendgung urch 

Errichtungsanordrung angemessen perucksichtigt werden. 

4.3.3 Staatsanwa'tschaft 

Be der Staatsanwaitschaft :st &hicrer eir ®C enge- 

setzt, Jer zZunacrst größte.te’!e Fur ermitt unger ın 

umfancsreichen Verfahren, später aber auch für andere 

Zwecke ım Rahmen der Strafverfolgung, ınsbescraosere zur 

Aktendokumentation und Aktererschließung, verwendet 

wurde. Neben Beschuldigten werden Gläubiger und Ge- 

schädigte und sonstige Betroffene erfaßt.
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Vor Inbetriebnahme der bereits eingesetzten Verfahren 

wurde ich nicht gehört, obwohl die Staatsanwaltschaft 

die Aufsichtsbehörde um Klärung der Frage meiner Be- 

teiligung gebeten hatte. Lediglich die Anmeldung zum 

Datenschutzregister hat mır der Minister der Justiz 

mitgeteilt. Eine Beschreibung der getroffenen Datensi- 

cherungsmaßnahmen läßt zwar erkennen, daß eine konven- 

tionelle Raumsicherung durch Vergabe von Schlüsseln an 

zugriffsberechtigte Personen eingerichtet ist. Ein 

besonderes System, das dıe Abfrageberechtigung über- 

prüft und dıe Authentizitat der eingesetzten Verfahren 

gewährleistet, wurde jedoch nıcht installiert. Bei 

einem Kontrollbesuch aus anderem Anlaß wurde festge- 

stellt, daß der PC sıch nıcht in dem dafür vorgesehe- 

nen Raum befand. Nachträglich wurde zwar mitgeteilt, 

daß ein Zugriffsberechtigter das transportable System 

zu Schulungszwecken mitgenommen hatte. Das Gerät mag 

zwar ausschließlich zu dienstiichen Zwecken entfernt 

und verwendet worden seın. Andererseits werden jedoch 

die Rısiıken verdeutlicht, dıe beim Eısatz eines PC 

nıcht durch eine reın konventionelle Raum- und Zu- 

gangssicherung bewältigt werden können. Jedenfalls ist 

eine lediglich auf die Zugangskontrolle beschränkte 

Datensicherung nıcht ausreichend, weil die mögliche 

Verbringung außerhalb des Raumes die Gefahren unbefug- 

ter Nutzung größer werden läßt, wenn sonstige organi- 

satorisch-technische Maßnahmen der Datensicherung 

nicht getroffen sind. 

4.4 Denkanstöße für Datensicherungskonzepte 

Um den Gefahren vorzubeugen, die mit dem Einsatz von 

PC und Kleınrechnern verbunden sind, habe ich vorge- 

schlagen, daß die Ressorts in Richtiinien ein Siche- 

rungskonzept jeweils für ihren Geschäftsbereich ver- 

bindlıch festschreiben. D.e obersten Dienstbehörden 
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sind verpflichtet, die Ausführung des Datenschutzgeset- 

zes sicherzustellen ($ 18 Abs. 1 SDSG). Der erste 

Schritt zur Gewährleistung der Datensicherung beim 

Einsatz von PC ist vor allem der Erlaß von Verwaltungs- 

vorschrıften. Insoweit muß eın allgemeines Regelungs- 

defizit festgestellt werden. Lediglich der Minister 

für Kultus, Bildung und Wissenschaft hat durch Rechts- 

verordnung vom 3. November 1986 (Ab1.S. 990) und er- 

gänzende Verwaltungsanweiısung vom 10. Juni 1988 (GMBI1 

Ss. 195) allgemeine Regelungen zur Datensicherung ge- 

troffen, die nur in eınıgen wenigen Punkten neueren, 

auch eigenen Erkenntnissen bei der Verwendung von Si- 

cherungssoftware angepaßt werden sollten. 

Angesichts des großen Fınanzbedarfs, der für die zu- 

künftıge Entwicklung dezentraler, ındividualisıerter 

Verfahren ın der nahen Zukunft angemeldet wurcs, ist 

keine Zeit zu versaumen, „ede &ffentliche Giai)e muß 

ın ihrem Geschaftsbereich er’re Ru wwur2',sß aurnhfuh- 

ren und festlegen, weichen Anforderungen dıe Üatensıi- 

cherung genüger muß, um dızE hierfür notwendigen Mittel 

in die Planung eınzubeziehen. Eine Informatıonsverar- 

beitung, die notwendige und ausreichende Datensıche- 

rung vernachlässigt, ‚st unzuläss'g., Deshaib darf das 

Planungskonzept eines jeden Geschaftsbere:chs die 

Datensicherung nicht außer acrt lassen; der Tırarzbe- 

darf für die notwendige Datensicherung ist von vorn- 

herein zu berücksichtigen. 

Im folgenden so!len Htedıglich einige Denkanstzöe für 

dıe Entwicklung von Datensicrerungssönrzeple, wugenen 

werden (vgl. Entsunltedung der Aontferenz Je: Daten- 

schutzzeauftrayten ces Jundes ana Jer „änder sunie der 

Datenschutzkommiıssion Rheinland-Pfalz vom 10, Oktober 

1988; Anlage 3):
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- Die Verantwortlichkeiten für die Freigabe von 

Verfahren und Programmen unter Berücksichtigung 

ausreichender Datensicherung sind eindeutig fest- 

zulegen. Die Entscheidungsträger und Entschei- 

dungsverfahren sınd ım einzelnen zu konkretisie- 

ren. 

- Es sind geeignete Maßnahmen zu treffen, die ge- 

währleisten, daß freıgegebene Programme in unver- 

änderter Fassung angewendet werden. 

- Die Durchführung der automatisierten Informations- 

verarbeitung muß ın angemessenem Umfang durch die 

verantwortlichen, zuständigen Stelien kontrolliert 

werden. 

Diese Vorgaben sınd eıine Ergänzurg zu den bereits 

bestehenden Rıchtlınien fur dıe Beschaffung und den 

Einsatz von Informatıonstechniken vom 22.2.1988 sowie 

zu den ADV-Projektrichtlinien vom 30,10.1987, die die 

Ordnungsgemäßheit der Datenverarbeitung bei der Ent- 

wicklung oder Übernahme von Programmen sicherstellen 

sollen. Es fehlt jJedcech bisher dıe Festlegung der 

Rahmenbedingunrgen für den Einsatz "vor Ort", unter den 

besonderen Bedingungen der Automation in Kleinrechnern 

und PC. 

Zur Erläuterung der Anforderungen an eine Dienstanwei- 

sung sei noch auf folgendes hingewiesen: 

- Vor jeder Entscheidung über die Verarbeitung per- 

sonenbezogener Daten durch Einsatz eines PC oder 

einer sonstigen kleineren Anlage ıst zu prüfen, ob 

die dabei erzielbare Datensicherheit im Hinblick 

auf die Sensibilıtät der Daten angemessen ist ($ 

12 SDSG). Besondere Aufmerksamkeit muß einem even- 

tusellen Netzanschluß oder dem automatisierten 

Zugrıff gewidmet werden. Ergibt die Prüfung, daß 
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die erforderliche Datensicherung und Ordnungsge- 

mäßheit der Datenverarbeitung nicht gewährleistst 

ist, müssen entweder zusätzliche, ausreicherde 

organisatorisch-technische Maßnahmen getroffen 

werden oder - wenn dies nicht möglich ist - auf 

die Verarbeitung mit Hilfe eines PC verzichtet 

werden, Datenverarbeiıtung ohne ausreichende Daten- 

sicherung ıst unzulässig und stelit einen Verstoß 

gegen die Datenschutzgesetze dar. 

- Es ist ein Mindestkatalog konkreter Maßnahmen der 

Datensicherung zu beachten. Neben flankierenden 

Maßnahmen der Raumsicherung ist schon bei der 

Entwicklung des Programms zu klären, welcher Be- 

nutzer welche Daten zur Erfüllung seiner Aufgaben 

benötigt. Die Zugriffe sind durch Benutzerkennung 

und Paßwort zu sichern. Die Datenträger ir en 

ınventarısıeren und ebenfalls gegen unneruster 

Zugrıff zu sichern. 

- Die PC-Anwender haben revisionsfähige Untertiagen 

für dıe Programme zu führen. 

- Die Protokollierung von Aktivitäten der Benutzer 

kann eıne sinnvolle Maßrahme der Daterstcherung 

sen, um wenıgstens nachträgliche Kontretiern zu 

ermöglichen. Zug’eich könren jedoch aber auch 

zusätzliche Belastungen für die Betroffenen ent- 

stehen, weil weitere Informationen gesamme!t wer- 

der. So lange dıe Zweckbirdung der Pretokr?" ter 

nicht gesetzlıch abgesıchert ist, Tat met. 

stets eıne Abwägung von Vor- und Nartterter ihr. 

ter, 

- Die Aufgaben und die Beteiligung eines ınternen 

Datenschutzbeauftragten in den einzelner Dienst- 

stellen sind zu regeln. Dem Datenschutzbeauftrag-
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ten sınd zumindest folgende Aufgaben zu übertra- 

gen: 

* Führung einer Dateienübersicht, 

* die Überwachung der ordnungsgemäßen Anwendung 

der DV-Programme, 

* Belehrung des DV-Personals, 

* beratende Mitwirkung bei der Auswahl des DV-Per- 

sonals. 

Der interne Datenschutzbeauftragte ist überdies an 

der Planung, Entwicklung und Freigabe der Verfah- 

ren zu beteiligen. 

- Grundlegende Bedeutung für die Datensicherung 

kommt der Funktionstrennung zu, die auch bei 

Kletinrechnern nicht von vornherein vernachlässigt 

werden darf. Entwicklung, Systemverantwortung und 

Datennutzung sind aufbauorganisatorisch jeweils 

anderen Stellen und Personen zuzuordnen. Es ist 

ein Systemverwalter zu bestellen, der nicht 

gleichzeitig Anwender einer personenbezogenen 

Informationsverarbeitung sein darf. Zu dessen 

Aufgaben sollte u.a. gehören: 

* Ersatzzuweisung von Benutzerkennung und Paßwort 

* Realisierung der vom System angebotenen Datensi- 

Cherungskomponenten und deren Überwachung 

* Verwaltung der Programme. 

- Bei Betriebssystemen, die standardmäßig keinen 

Systemverwalter vorsehen (Einplatzsysteme), müssen 

Datensicherungskomponenten eingesetzt werden, die 

eınen vergleichbaren Schutz bieten. Die Einrich- 

tung und Pflege dieser käuflichen Datensicherungs- 

software ist aufbauorganisatorisch ebenfalls von 
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der Anwendung zu trennen. In dieser Hinsicht hat 

der Minister für Kultus, Bildung und Wissenschaft 

einen ersten Schritt in die richtige Richtung 

durch Einsatz eines entsprechenden Softwarepakets 

getan. Wenn eine Funktionstrennung nicht oder nur 

unzureichend zu verwirklichen ist, erhält die 

interne Datenschutzkontrolle ein besonderes üe- 

wicht. 

Die Aufzählung von Anforderungen ist keinesfalls abge- 

schlossen. Hierzu war auch der Gesetzgeber bei der 

Formulierung einzelner Gesichtspunkte nicht in der 

Lage (8 12 Abs. 1 Satz 1 SDSG). Vollständigkeit in der 

Aufzählung möglicher Maßnahmen ist auch nicht notwen- 

dig. Entscheidend ıst die Gesamtwirkung der einzelnen 

Maßnahmen. Die Maßnahmen sollten sich im Zusammenspiel 

untereinander ergänzen. Jede öffentliche Stelle muß 

ein System von Sicherungen und Kontrollen entwickeln, 

das dıe jeweilige Gefahrenilage und die jeweiligen 

Schwachstellen berücksichtigt. “ıne eınzeine Schutz- 

maßnahme reicht nicht aus; erforderlich ist vielmehr 

eine wirksame Kombinatıon eines ganzen Bündels unter- 

schiedlicher Steuerungs-, Prüf- und Kontrollaktivitä- 

ten.
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5, Neue Medien 

5.1 Postreform und “Privatisierung” des Datenschutzes 

Die Datenschutzprobleme Neuer Medien habe ich bereits 
verschiedentiich angesprochen (vgl. 5. TB Tz. 3, 8. TB 
Tz. 7). Im Rahmen der großen Reform sol] die Post nur 
noch das Leitungsnetz betreiben, die angebotenen 

Dienstleistungen aber weitgehend privatisiert werden. 
Dies geschieht genau zu dem Zeitpunkt, da die Bundes- 
post sich anschickt, die bisherige elektromechanische 
Vermittlung durch ein diensteintegrierendes, digitales 

Sprech- und Datennetz für alle Nachrichtenarten (ISDN) 

zu ersetzen, das den "massenhaften” Anfall von Verbin- 
dungsdaten zur Folge haben wird. Wer im elektronischen 

Warenangebot blättert, wer über den Bildschirm etwas 

bestellt, wer sich elektronisch an einer Me inungsum- 
frage beteiligt, stets werden Daten gespeichert und 

genutzt, ohne daß die Zweckbindung dieser Daten recht- 

lich verordnet wäre. 

Die Nutzung der angebotenen, privatisierten Kommuni- 

kationsdienste wird zukünftig nach den weniger ein- 

schränkenden, allgemeinen Vorschriften des Bundesda- 

tenschutzgesetzes geregelt, die für die privaten Stel- 

len gelten. Die vorgesehene Verordnungsermächtigung 

des Poststrukturgesetzes ($ 26) berechtigt zwar die 

Bundesregierung, spezielle Vorschriften zum Schutz 

personenbezogener Daten der am Post- und Fernme!dever- 

kehr Beteiligten zu erlassen. Eine Verpflichtung hier- 

zu besteht aber nur, soweit die Kommunikationsdienste 

nicht privatisiert werden (z.B, Telefondienste). Im 

übrigen wırd der Erlaß derartiger Bestimmungen ın das 

Ermessen der Bundesregierung gestellt. Die privaten 

Anbieter sind jedoch nicht in gleicher Weise wie die 

öffentliche Verwaltung an die Grundrechte gebunden. 

Deshalb sollte der Gesetzgeber selbst um so mehr ver- 
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pflichtet sein, die Grundrechte des Bürgers zu schüt- 

zen. 

Es fehlt insbesondere die Verpflichtung, Vorkehrungen 

zu treffen, die den Schutz von Nachrichteninhalten 

sicherstellen. Eine abschließende gesetzliche Regelung 

müßte 

- den Umfang der Datenverarbeitung auf das unerläßli- 

che Ausmaß beschränken, 

- eine strenge Zweckbindung vorsehen, 

- die Datenflüsse im Interesse der Transparenz für den 

Bürger offenlegen, 

- die Durchführung der erforderiichen technisch-nryga- 

nisatorıschen Maßnahmen der Datensicherung festlie- 

gen, 

- eine angemessene Kontrolle gewährleisten. 

Die Datenschutzbeauftraaten des Bundes und der Länder 

sowıe die Datenschutzkommission Rheinland-Pfalz haben 

am 10. Oktober 1988 den ın der Anlage 4 beigefügten 

Beschluß gefaßt. 

5,2 Telekommunıkationsordnung (TKO) und Grünkbu:r der 

Europäischen Gemeinschaft 

Am 1. Januar 1988 ıst die Telekommunikationscerdnung, 

die Bedingungen für die Benutzung der posra'’schen 

Einrichtungen des Fernmeldewesens regelt, ı97 Kraft 

getreten. Hierzu hat die Konferenz mit Beschluß vom 

18. April 1986 (8. TB, Anlage 5) Empfehlungen zur 

Verbesserung des Datenschutzes gegeben, die jedoch nur 

zum Teil befoigt worden sınd, 

- 37 -



Drucksache 10/24 (9/2075) Landtag des Saarlandes -_10. Wahlperiode - 

In einem "Grünbuch” hat sich die Europäische Gemein- 
schaft mit dem Zukunftsthema "Kommunikation" beschäf- 
tigt. Von einem notwendigen Datenschutz ist in jenem 
Buch keine Rede. Die Datenschutzbeauftragten haben in 
einer weiteren Entschlıeßung (Anlage 5) gefordert, daß 

das nationale Datenschutzrecht angesichts der hohen 

Hürde des Grundrechtsschutzes nicht durch EG-Recht mit 
dem Ergebnis überlagert wird, daß weniger Datenschutz 

gewährleistet ist. Beı den jetzt anstehenden Beratun- 

gen auf EG-Ebene muß der Datenschutz daher wirksam 

eingebracht werden.
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6. Statistik 

6.1 Volkszählung’87 

6.1.1 Folgemaßnahmen und Restfunktionen der örtlichen 

Erhebungsstellen 

Den Verlauf der Volkszählung während der Erhebungspha- 

se habe ich bereits ın meinem 9. Tätigkeitsbericht 

(Tz. 1.1) ausführlich geschildert. Nachdem die öärtii- 

chen Erhebungsstellen die manuelle Vollständigkeits- 

kontrolle abgeschlossen und die Unterlagen an das 

Statistische Amt zur weiteren maschinellen Aufberei- 

tung abgegeben hatten, blieben den kommunalen Stellen 

nur noch Restfunktionen bei der weiteren Abwicklung 

(vgl. 9. TB Tz. 1.1.8). Lediglich die Stadt Saar- 

brücken hat bis zum Ende des Berichtszeitraumes aine 

selbständige, voll funktionsfähige Erhebungsste!ie 

unterhalten. 

Eine Eingabe beleuchtet die Schwierigkeiten, dıe nach 

Auflösung der Erhebungsstelle insbesondere bei der 

Abwicklung der Folgemaßnahmen auftreten mußten, 

Ein Petent hat sıch beschwert, daß seine Bewerbung um 

eine Stelle bei seiner Wohnsitzgemeinde wegen seiner 

anfänglichen Weigerung, den Volkszählungsbogen auszu- 

füllen, abgelehnt worden seı, obwohl er in der Eıyg- 

nungsprüfung von allen Bewerbern am besten abgeschnıt- 

ten habe. In dem anhängıygen Verwaltungsverfahren zur 

Erzwingung seiner Auskunft war ein Termin vor Ja= 

Kreisrechtsausschuß zwar anberaumt, jedoch spater 

wegen Rücknahme des wWıderspruchs wieder aufcehamen 

worden. Der Bürgermeister räumte ein, daß er den Mıt- 

gliedern einer Gemeinderatsfraktion von der Ladung tum 

Kreisrechtsausschuß berichtet habe. Er hat auch der 

Darstellung nicht widersprochen, daß er den Fraktions- 

mitgliedern die Weigerung des Petenten, seiner Aus- 
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kunftspflicht nachzukommen, mitgeteilt hat, ohne die 

spätere Abgabe der Erhebungsbogen und die Rücknahme 

des Widerspruches und seine daraus erkennbare spätere 

Einsicht zu erwähnen. 

Das Bundesverfassungsgericht hat zwar in seinem Be- 

schluß vom 18.12.1988 (NJW 1988, 559 ff, 961) es als 

verfassungsrechtlich unbedenklich angesehen, daß für 

die Androhung, Festsetzung und Durchführung von 

Zwangsmaßnahmen eine andere Stelle als die abgeschot- 

tete Erhebungsstelle zuständig sein kann und deshalb 

naturgemäß auch Angaben über das Auskunftsverhalten 

erhalten muß, soweit dies zur Durchführung dieser 

Aufgaben unerläßlich ıst. Zugleich hat das Gericht 

Jedoch betont, daß diese Angaben jedenfalls dem Zweck- 

bindungsgebot und dem allgemeinen verwaltungsverfah- 

rensrechtlichen Geheimhaltungsgebot weiterhin unter- 

liegen. 

Die Mıtteilung des Bürgermeisters an die Fraktionsmit- 

glieder über das anhängige Zwangsverfahren wegen Aus- 

kunftsverweigerung steht nıcht im Einklang mit dem 

Zweckbindungsgebot. Die Öffentlichkeit der Sitzungen 

im Kreisrechtsausschußverfahren verfängt im vorliegen- 

den Falle nicht, weil eine solche nicht stattgefunden 

hat. Somit hat der Bürgermeister Angaben über das 

Auskunftsverhalten des Petenten bei der Volkszählung 

unter Verstoß gegen die Pflicht zur Geheimhaltung und 

das Zweckbindungsgebot offenbart. Ich habe die Vorge- 

hensweise beanstandet. 

6.1.2 Vernichtung der Erhebungsunterlagen und Verfrem- 

dung der Qrdnungsnummern 

Die Programme für die maschinelle Auswertung wurden 

überwiegend im Verbund mit dem Bundesamt für Statistik 

und anderen Bundesländern entwickelt und getestet. Die 
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Verfahrensabläufe sind außerordentlich komplex und 

entziehen sich - vor allem für meine kleine, personell 

schwach besetzte Dienststelle - einer intensiven Kon- 

trolle. Um so mehr mußte ich darauf sehen, daß in der 

Auswertungsphase die im Volkszählungsgesetz normierten 

Vorkehrungen beachtet wurden. Dazu zählen vor allem 

die frühzeitige Anonymisierung und Vernichtung der 

personenbezogenen Unterlagen. Die Schwierigkeit liegt 

darin, daß es eine "Durststrecke” gibt auf dem Wege 

zur Anonymisierung, weil eine sachlogische Überprüfung 

auf der Grundlage personenbezogener Unterlagen - je- 

denfalls zunächst - noch gewährleistet bleiben soll. 

Dabei muß man sich darüber klar sein, daß es im natur- 

wissenschaftlichen Sinne keine absolute, sondern le- 

diglich eine "faktische" Anonymität gibt. 

Um das Reidentifizierungsrisiko so gering wie mögfticr 

zu halten, waren die Hilfsmerkmale - wie Namer, Adres- 

se - nach der Eingangskontrolle von den saonstv’ger 

Angaben zu trennen (8 15 Abs. 1 VZG). Das Stat- :tische 

Landesamt hat die von den Gemeinden übersandtanr Erhe- 

bungsunterlagen sofort nach Eingang überprüf“. die 

Hilfsmerkmale abgetrennt und in einem anderen Gebäude, 

außerhalb der überörtlichen Erhebungsstelle gelagert, 

bevor mit der maschinellen Erfassung begonnen wurde. 

Als weitere Schritte in Richtung auf eine faktısche 

Anonymität hat der Gesetzgeber die Vernichtung der 

Erhebungsbögen und der sonstigen personenbezogenen 

Unterlagen (8 15 Abs. 2 VZG) sowie die Verfremdung der 

Ordnungsnummern vorgesehen (8 15 Abs. 3 VZG). 

Die Vernichtung der personenbezogenen Unter iayen und 

die Löschung der personenbezogenen Zwischendate en war 

möglichst früh vorzunehmen. Hierzu hat das Buruesver- 

fassungsgericht (1 BvR 970/87; DV 1207) ausgeführt: 
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"Die Feststellung der amtlichen Bevölkerungs- 

zahl des Landes kennzeichnet nach dem eindeu- 

tigen Gesetzeswortlaut nıcht den Regelzeit- 

punkt, sondern den spätesten Zeitpunkt der 

Löschung oder Vernichtung; die statistischen 

Landesämter sind gehalten, fur jeden der Erhe- 

bungsunteriagen den Jeweils frühestmöglichen 

Zeitpunkt zu ermitteln und die Vernichtung oder 

Löschung zu diesem Zeitpunkt vorzunehmen." 

vor dem Hıntergrund dieser Rechtsprechung habe ich das 

Statıstısche Amt um Konkretisierung des Zeitpunktes 

für dıe Vernichtung gebeten. Das Statistische Amt ist 

mir zwar in der Beurteilung gefolgt, daß die Aufbewah- 

rung und Speicherung ın einem eventuell jahrelangen 

Rechtsstreit bis zur Rechtskraft des Urteils nıcht 

erforderlich seı. Es hat aber andererseits ım Ü-teres- 

se der Qualität der Daten eine sachlogische Überprü- 

fung unter Verwendung der personenbezogenen Unterlagen 

bıs zur Feststzellung oer amtlichen Bevölkeru.ygszahl 

des Landes für notwendig gehalten. Ich habe insoweit 

Bedenken, mich aieser Auffassung vorbehaltios anzu- 

schließen, zumal das Bundesverfassungsgericht im sum- 

marıschen Verfahren einer einstweiligen Anordnung 

seine bereits zitierte Meinung ausdrücklich aufrecht- 

erhalten hat (1 BvR 498/88). Ganz entschieden wenden 

muß ich mich jedoch gegen dıe vom Bundesamt für Stati- 

stik vertretene Meinung, daß eine sachlogische über- 

prüfung bıs zur Feststellung der amtlichen Bevölke- 

rungszahl des Bundes auf der Grundlage der personenbe- 

zogenen Unterlagen notwendig sei. Dieses Ergebnis 

steht im Gegensatz zu der gesetzlichen Vorschrift, die 

ausschließlich von der amtlichen Bevölkerungszahl des 

Landes spricht (8 15 Abs. 2 VZG). 

Im Interesse der Anonymisierung hatte ich rechtzeitig 

auch auf die Bedeutung einer ausreichenden Verfremdung 

der Ordnungszahlen hıngewiesen, Diese Kennziffern, cie 
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auf den Erhebungsbögen aufgetragen und von dort in den 

automatisierten Bestand übernommen worden waren, dien- 

ten dazu, die Zusammenhänge zwischen Personen, Haus- 

halt und Wohnung, Gebäude und Wohnung festzuhalten. 

Vor Redaktionsschluß war als erster Schritt in Rich- 

tung auf eine faktische Anonymität ein erster Ver- 

fremdungslauf durchgeführt worden, der jedoch Jen 

Anforderungen noch nicht genügte. Die Datenschutzüoe- 

auftragten hatten gefordert, daß eine Zufallsstartzahl 

erzeugt und bei jedem Lauf vorgegeben werden soll, um 

das Reidentifizierungsrisiko so weit wie möglich zu 

mindern. Das Statistische Amt hat einen weiteren Ver- 

fremdungslauf zugesagt. Zwischendateien mit personen- 

bezogenen Daten, die eine Reidentifizierung erlaubten, 

waren bei Redaktıonsschluß jedoch noch vorhanden. 

Was die Vernichtung der Erhebungsunterlagen ar "= 

war das Statistische Amt bemüht, dem Bescnie.. eur 

gebot durch ein Clearingverfahren zu genügen, u. :° .. 

tuelie Unstimmigkeiten bereits ım Vorfeld ze: 

stellung der amtlichen Bevölkerungszani aus. a. 

Bei Redaktionsschluß war nıcht auszuschließen, yas im 

Saarland noch Anfang des Jahres 19839 eine a’'se:h & 
akzeptierte Feststellung der amtlichen Bevölkerungs- 

zah]l und damit auch eine Vernichtung personenbezugerer 

Unterlagen und Löschung personenbezogener ZwisC: Ara 

teien möglich sein werde. Ich werde darauf sehen, daß 

die Vernichtung und Löschung ordnungsgemäß du’. ya” 

führt wird. 

6.1.3 Kommunale Statistikdienststelilen 

Die Notwendigkeit kommunaler Statistik muß tıı.... 

diskutiert werden. Für ausschließlich statı:l. u üb
 

Aufgaben dürfen den Gemeinden Einzelangaben aus Jer 

Volkszählung auf der Grundlage von "Blockseiten uver- 

mittelt werden ($ 14 Abs. 1 VZG). Dabei handelt es 
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sich um den Teil einer Straße, der zwischen zwei 

Straßeneinmündungen liegt. Damit ist diejenige klein- 

räumige Gliederung statistischer Angaben eines Gemein- 

degebiets definiert, dıe als unterste Ebene statisti- 

scher Verwendung den Gemeinden zur Verfügung gestellt 

werden darf. Das Statistische Amt darf bei der Aufbe- 

reitung der Daten als "Blockseite" keine sonstigen 

Hinweise wie Namen und Hausnummern und keine sonstigen 

landesspezifischen Zusätze hınzufügen - wie Stimmbe- 

zirke, Einschulungs-, Feuerwachbereiche, Kirchenge- 

meinden -, die den kleinsten zulässigen Gemeindebe- 

reich nochmals aufteilen könnten. Es liegt auf der 

Hand, daß dıe Blockseite als kleinste, zulässige Eın- 

heit immer noch große Risıken der Reidentifizierung in 

sich birgt, zumal in kleinen Gemeinden, in denen das 

vorhandene Zusatzwissen relativ groß ist. 

Um dıe Gefahr der Deanonymisierung so gering w:e mög- 

lich zu halten, haben die Gemeinden bei der Verarkeı- 

tung von statıstischen Angaben, dis ihnen auf «ar 

Grundlage von "Blockseiten" übermittelt werden, besun- 

dere Kautelen zu beachten. Das Saarland hat bereits 

vor dem Volkszählungsstichtag durch das Gesetz Nr, 

1213 vom 6. Mai 1987 ım Vorgrıff auf dıe Rechtsberei- 

nigung im Bereich der Landesstatistik die Einrichtung 

kommunaler Statistikdienststellien und die besonderen 

Sicherungsmaßnahmen im einzeinen geregelt und damit 

für die notwendige Transparenz bereits vor der Erne- 

bung gesorgt, damit der Bürger erkennen kann, was mit 

seinen Daten in seinem unmittelbaren Umfeld, auf Ge- 

meindeebene geschieht. Ich sehe hierin einen wesent!i- 

chen Beitrag zur Vertrauensbıtdung. 

Das Gesetz sieht u.a. vor, daß lediglich Datenträger, 

die zur maschinellen Weiterverarbeitung bestimmt sind, 

übermittelt werden dürfen; die Datenübermittlung muß 

protokolliert werden und die kommunalen Statistik- 

dienststelien müssen organisatorisch, räumlich und 
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personell abgeschottet werden. Die Regelung der Ein- 

zelheiten, insbesonders hinsichtlich des Einsatzes 

automatisierter Datenverarbeıtung, blieb kommunalen 

Satzungen vorbehalten. 

Es war besonders wichtig, daß der Gesetzgeber selbst 

die Mindestanforderungen der organisatorischen Vorkeh- 

rungen festgeschrieben hat. Ungeachtet der Größe Jer 

Gemeinde waren die inhaltlichen Anforderungen von 

vornherein festzulegen. Hierzu gehört vor allem eine 

strikte funktıonelle Trennung zwischen der Statistik 

; und sonstiger admınıstrativer Nutzung. 

Der Städte- und Gemeindetag hat eine Mustersatzung 

erarbeitet, die meinen Anregungen weitgehend gefolgt 

ist. Hervorzuheben ıst vor allem der Vorschlas. daß 

Bedienstete der Gemeinde nicht eingesetzt we: - 

fen, wenn aufgrund ıhrer bisherigen hberuflir: “= Ta 

tigkeit ın der Gemeinde oder aus anderen Grur ier zu 

besorgen st, daß Erkenntnisse aus oder T-.. .n 

der Statıutikdienststelle zu Lasten der berr. ten 

Bürger genutzt werden. Damıt wıra zugleich der :efahr 

einer Pflichtenkollisıon bei den Bedıensteter .urge- 

beugt. 

Ausdrücklich wırd eine "stundenweise Abordrun, „er 

Mitarbeiter aus der Statistikdiensistelle . "& 

Bereiche der Gemeinde untersagt. Auch die a. ir 

sierte Verarbeitung wird durch konkrete Zugriff.rsge- 

lung und Protokollıerungszwang für die Verarte...':3 

vorgänge näher geregelt. Vor Beginn Jeder Ausuwer ung 

ist deren Zweck und dıe verwendeten Datenarten festzu- 

legen, Auswertungs- und Zwischendateien sınd frunsst- 

möglich zu löschen.
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6.2 Entwurf eines Landesstatistikgesetzes 

Auf die Notwendigkeit, die Durchführung von statisti- 

schen Erhebungen im Landesbereich durch eine gesetzii- 

che Regelung abzusichern, habe ich bereits in meinem 

7. Tätigkeitsbericht (Tz. 5.7) hingewiesen. Ich habe 

es daher begrüßt, daß im Berichtszeitraum mit dem 

Referentenentwurf für ein Landesstatistikgesetz die 

Landesregierung die Rechtsbereinigung auf dem Gebiet 

der Landesstatistik im Anschluß an das Volkszählungs- 

urteil in Angriff genommen hat. Auf der Grundlage 

! meiner früheren Überlegungen (vgl. "Anforderungen an 

ein Landesstatistikgesetz", Anlage 3 zum 7. TB) habe 

ich eıne umfassende Stellungnahme abgegeben und in 

mehreren Erörterungen meine Auffassung erläutert. 

Der Entwurf berücksichtigt weitgehend den Grundsatz 

des Gesetzesvorbehalts; der parlamentarische Gesetzge- 

ber hat ım Interesse des Schutzes des Persönlichkeits- 

rechts Mitwiırkungspflichten bei der Informationsverar- 

beitung zu statistischen Zwecken, dıe uns das Bundes- 

verfassungsgericht aus Anlaß der Volkszählung’87 wie- 

der in Erinnerung gerufen hat. Zugleich war der Saar- 

ländischen Verfassung Rechnung zu tragen, die Eingrif- 

fe ın das informationelle Selbstbestimmungsrecht nur 

in überwiegendem Interesse der Allgemeinheit, aufgrund 

eines Gesetzes zuläßt (Art. 2). Im Entwurf kommt dies 

zum Ausdruck in der grundsätzlichen Regelung, daß 

Statistiken nur aufgrund besonderer gesetzlicher Er- 

mächtıgung durchgeführt werden dürfen. Abweichend vom 

Grundsatz der seinzelgesetzlichen Anordnung dürfen Ge- 

schäftsstatistiken und Statistiken aus allgemein zu- 

gänglichen Quellen durchgeführt werden. Überdies wird 

die Landesregierung ermächtigt, durch Rechtsverordnung 

statistische Erhebungen für bestimmte Planungsaufgaben 

ohne Auskunftspflicht - allerdings bei begrenztem 

Personenkreis und einer zeitlichen Beschränkung auf 3 

Jahre - anzuordnen. Auch im übrigen sind die Vorgaben 
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über die Art der Durchführung - insbesondere frühest- 
mögliche Anonymisierung - ım Entwurf festgeschrieben. 

Besondere Bedeutung habe ich der Regelung der Metho- 
denfrage beigemessen, Erhebungsprogramm und Erhebungs- 

methode beeinflussen das Ausmaß und die Intensität des 
Eingriffs. Ob nach bestimmten Kriterien oder nach dem 
Zufallsprinzip ausgewählte Personen oder alle Bürger 

(Totalerhebung) befragt werden sollen und ob diese zur 

Auskunft verpflichtet sınd oder ob die Erhebung auf 

freiwilliger Basis erfolgt, ist ausschlaggebend für 

den Umfang der Belastung des einzelnen. Das Bundesver- 

fassungsgericht hat im Volkszählungsurteil dem Gesetz- 

geber aufgegeben, für Jede Eınzelstatistik kontinuier- 

lieh und unter Berücksichtigung des jeweiligen Standes 

der Erkenntnis die Methoden der Informationserhebung 

und -verarbeitung zu prüfen (BVerfGE 65,1, 58 ner 

Gesetzgeber hat sich deshalb beı der Anaranura zur 

jeden Statistik insbesondere damit auseinander r.sst- 

zen, ob statt einer zwangsweisen Erhebung ns 7.0 8- 

gung auf fre’williger Basis ausreichende Erget:risse 

erzielt; er ıst überdies auch während der 5 ronfosrung 

zu Korrekturen verpflichtet. 

Meiner Forderung, im Entwurf ausdrücklich kKlarzustel- 

len, daß statistische Erhebungen grundsätziiıcr auf 

freiwilliger Grundlage durchzuführen sind, »urde Hıcht 

entsprochen. Auf diese Weise wäre sıchergesta!- war 

den, daß der parlamentarısche Gesetzgeber aber aucn 

der kommunale Satzungsgeber sich beı der Arordrung 

einer Statistik der Methodenfrage im Hinblick au” ais 

Auskunftspflicht zu stellen hat, damit der Bürger von 

unverhältnismäßigen Eingriffen verschont bleibt. 

Immerhin ermächtigt der Entwurf die Landesregierung, 

eine angeordnete Statistik durch Rechtsverorsrn.ng 

einzuschränken und von der Auskunftspflicht auf eıne 

freiwıllige Erhebung überzugehen, wenn ure am asr 
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ausreichende Ergebnisse erreicht werden können, Damit 

kann wenigstens gıe Landesregierung in vereinfachter 

Form der verfassungsrechtlichen Verpflichtung nachkom- 

men, Jıe Methodenfrage kontıinuterlich auch während der 

Erhebing zu prufen und dıe gebotenen Maßnahmen - unge- 

achtet der eınzelgesetzlichen Anordnung - zu treffen. 

Auf diese Weise ıst gewährleistet, daß die Verwaltung 

flexıbei Jıe fur den Burger schonendere Erhebungsform 

auch nos“ nachtraglıch eınfuhren kann. 

Meiner Förderung nach eıner weitgehenden Mitwirkung 

Jes Pa. Iamentarıschen Gesetzgebers bei der Kommunal- 

statistik wurde allerdıngs nıcht entsprochen. Gemein- 

den durften ohne formlıche, gesetzliche Einzelermächti- 

gung Statistiken nit Auskunftszwang durch Satzung 

anordnen, Verfassungsrechtiiche Bedenken werden zwar 

dadurch abgemildert, daß dıe Vorgaben des Entwurfs für 

dıe Durchfuhrung der Statıstiık auch für die kommunalen 

Anordnungen durch Satzung gelten. Freiwilligkeit und 

Vertrauensbpildung sınd jedoch auf Gemeindeebene wich- 

tıge, gemeinschaftsbildende Faktoren, denen man ohne 

Not nıcht entraten kann. Deshalb sollten die Gemeinden 

dazu angenalten werden, auf dıe Statistik mıt Aus- 

kunftszwang regelmaßig zu verzichten. Da die Kommunal- 

statistık noch vıel naher beım Bürger ansetzt, als 

etwa Statistiken auf Landesebene, besteht erst recht 

die Notwendigkeit, den Bürger von der Notwendigkeit 

und der Bedeutung eıner statıstischen Erhebung zu 

überzeugen und ıhn auf dıese Weise in den freiwilligen 

Erhebungsvorgang einzubeziehen. 

Die Problematik der Kommunalstatistik trıtt erst recht 

ın der Regelung des Entwurfs zutage, der den Gemeinden 

gestattet, eıne statıstische Aufbereitung der bei 

ihnen bereits vorhandenen Verwaltungsdaten durch Sat- 

zung anzuordnen. Ich habe erhebliche Bedenken gegen 

eine solche weitgehende Befugnıs der Gemeinden, die 

die Zweckbindung der Verwaitungsdaten durchbrıcht und 
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praktisch einer zwangsweisen Datenerhebung gleich- 

kommt, ohne daß die Transparenz für den Bürger aus- 

reichend gewährleistet ist. Die Durchbrechung der 

Zweckbindung dürfte dem betroffenen Bürger regelmäßig 

nıcht bekannt werden, da die Statistik ohne seine 

Beteiligung durchgeführt wird: er wird deshalb auch 

nicht - wie dies beı Statistiken mit Auskunftspflicht 

vorgesehen ıst - über die wesentlichen Asyekte der 

Durchführung unterrichtet. 

Für die Auswertung von Angaben aus anderen Verwal- 

tungsbereichen der Gemeinden dürfte auch insofern kein 

besonders großes Bedurfnis bestehen, weil der Zntwurf 

die Möglıchkeit der Geschaftsstatistik eröffnet, die 

allerdings nur von dem Teil der Behörde aufbersitet 

werden darf, ın deren Geschäftsbereich die zugrunde 

liegenden Vorgange gefuhrt werden. iu dersı) : 27 2age 

nen Verwaltungsdaten durfen nämiıcn der Bar.‘ de- 

zuständigen Dienststelle nicht verlassen, aeı! 

die Zweskbindung durchbrochen ıst. Jer 

  

diesen verfassungsrechtiichen Vorgaden en.zz 

Allerdıngs muß dıe Zweckbindung auch aann gemihrlei- 

stet bleıben, wenn dıe Geschäftsstatistik vor anderen 

Stellen im Auftrag der zuständigen Stelle durchgeführt 

wird. Um der Gefahr vorzubeugen, daß cie beau”""agte 

Stelle - z.B. dıe Statistikdienstste!!e der Cem de - 

die Angaben aus der Geschäftsstat'„t'« Lost 

Daten verknüpft und damıt die Zweckbindung u... To ar 

hätte ich es begrüßt, wenn der Entwurf zusa_riiche 

Maßnahmen der Datensicherung vorgesehen hätte. 

Im übrigen hielte ich es für notwenaig, fur die Rege- 

lung der Eınzelheiten der Abschottung einer «omnmunalen 

Statistikdienststelle - vor allem beim Einsetzen auto- 

matısıerter Verfahren - grundsätziiche Maßstäbe vorzu- 

geben. Folgende Vorkehrungen sırd den Gene.rüe” im
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Gesetz aufzuerlegen, die ın einer Satzung entsprechend 

den jeweiligen Gegebenhet.sen umzusetzen sind: 

= Zugangs- und Zugriffssicnerung während der Verarbei- 

tung und während aer Aufbewahrung ın Archiven; 

- Festlegung des Umfangs ur des Zwecks der Auswertung 

vor Begınn der Verarbeiturg; 

- technisch-organısatorısche Maßnahmen bei der Verar- 

beitung ın Verwaltungsresrenzentren, die die voll- 

ständige Trennung zwischen Statıstik und Verwal- 

tungsvollzug gewährleisten: 

- automatisierte Protokoi!:»erung aller Datenverarbei- 

tungsvorgange; 

= Löschung aller Datentrayer ar Auflösung der Stati- 

stıkdienststelle. 

Das Angebot technisch-organisatorıscher Maßnahmen der 

Datensicherung, wıe es sıch aus den allgemeinen Daten- 

schutzgesetzen ergıbt, ıst ım Hinblick auf die beson- 

deren Gefahrenmomente der Kommunalstatistik zu präzi- 

sieren. Der Gesetzgeber hat ım Interesse eines vorbeu- 

genden Rechtschutzes dıe notwendıgen Maßnahmen der 

Datensicherung selbst zu treffen (BVerfGE 65,1 44). 

Ich hätte es ferner begrußt, wenn die Abschottung der 

kommunalen Statıstikdienstste!llen ın personeller Hın- 

sicht dadurch ergänzt worden wäre, daß nur Personal 

eingesetzt werden darf, das nıcht aus sensiblen Berei- 

chen der Gemeindeverwaltung abgezogen oder in absehba- 

rer Zeit nach dort umgesetzt wird. Auf diese Weise 

wird nıcht nur der Burger geschützt, sondern auch der 

Bedienstete vor Pflıchtenkollisıonen bewahrt.
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Ansonsten trägt der Gesetzentwurf datenschutzrecht1j- 
chen Anforderungen Rechnung, Auf meine Bedenken hin 
wurde die im Referentenentwurf vorgesehene Ermächti- 
gung für die Landesregierung fallengelassen, "zur 
Vorbereitung politischer Entscheidungen" statistische 
Umfragen ohne gesetzliche Grundlage, auf freiwilliger 
Basis durchführen zu können. Der Begriff der "politi- 
schen Entscheidung” ist äußerst schillernd und ir ter- 
pretationsfähıg, so daß auch beı einer freiwilligen 
Erhebung mangels eines ausreichend konkretisierten, im 
allgemeinen Interesse liegenden statistischen Zwecks, 
dıe Zulässigkeit verfassungsrechtlich bedenklıcn er- 

scheinen mußte.
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7. Öffentlicher Dienst 

7.1 Teleforinebendaten 

Die technıschen Moglichkeiten eıner automatisierten 

Aufzeichnurg von Telefonnebendaten werden ımmer stär- 

ker genutit. Beı der Erneuerung von Telefonanlagen 

werden Gebunrencomputer eingesetzt, mıt deren Hılfe 

regelmaßıg Datum, Uhrzeit, Dauer des Gesprachs und die 

Nummer des Angerufenen automatisch aufgezeichnet wer- 

den können. Dieser Trend wırd sıch durch dıe zunehmen- 

de Verbreitung der dıgıtalen ubertragungstechnik weı- 

ter verstarren. Zwar sınd Kontrollen ım Interesse der 

wirtschafti:crkeiıt des Fernsprechverkehrs notwendıg, 

sıe durfen Jedoch Grundrechtspositionen nıcht beeın- 

trächtiıgen. 

Zahlreiche ürfentlıche Ste'ien, ınsbesondere dıe Je- 

wejligen Personalrate, haben Anfragen zur Zulässigkeit 

der Teleforcatenregistrierung an mich gerichtet. Zwar 

sınd dıe damit zusammenhangenden Datenschutzprobleme 

nıcht neu - "ch hatte bereits ım 1. und 6. Tätıgkeits- 

bericht daruber berıchtet, der zunenmende Eınsatz der 

Gebührencomputer, dıe neuere Rechtsprechung der Ar- 

beitsgerichte, aber auch dıe Handhabung in anderen 

Bundesländern haben die Diskussıon ın vollem Umfang 

wieder auflenen lassen. 

Im Blickpunkt steht nach wie vor dıe Erfassung der 

Telefonnummer des angerufenen Gesprachspartners, die 

sogenannte Zıieinummer”. Speicnern offentlıche Stellen 

beı Prıvatgesprachen der Mitarbeiter dıe vollständige 

Zieilnummer, wird das Fernmeldegeheimnis (Art. 10 GG) 

verletzt. Beı Privatgesprachen, die uber den Dıenstan- 

schluß gefuhrt werden, bewegen sıch der Anrufende und 

der Angerufene ausschließlich ın ihrer prıvaten Ge- 

heimsphäre. Somit ist der vollkommene Schutz des Fern- 

meldegeheimnısses zu gewahrleısten. Die Eınwilligung 
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des anrufenden Bediensteten rechtfertigt keineswegs 

die Speicherung der Telefonnummer des Angerufenen, da 

der Bedienstete nicht uber eın Grundrecht Dritter 

wırksam verfügen kann. ' 

Eine wenıgstens um die beiden letzten Zıffern verkurz- 

te Erfassung der Zielinummer ermöglıcht dıe Gebührenab- 

rechnung, ohne daß der Angerufene offenbart wırd. 

Auch beı Dienstgesprächen kann nicht von vornherein 

davon ausgegangen werden, daß die Speicherung der 

Zıeinummer und damıt dıe Registrierung des Telefonkon- 

taktes mıt eınem Bürger zulassıg ıst. Das Bundesar- 

beitsgericht hat durch Urteil vom 13.01.1987 (NJW 

1987, 1509) entschieden, daß die Aufzeichnung von 

Dienstgesprächen eines ın eıner öffentlichen, kommuna- 

ten Beratungsstelle beschaftigten Psychologen nıcmt 

zulässıg ıst. Durch dıe Aufzeichnung der Zıelnummer 

eines Klıenten wırd dıe strafbewehrte Geheimhattungs- 

pflıcht verletzt ($ 203 Strafgesetzbuch). Be: “en 

Gesprächen des Personalrates ıst eine Speicherung von 

Telefondaten mıt dem Gebot der .vertrauensvollen Zusam- 

menarbeıt und dem Beninderungsverbot nicht vereinbar 

(LAG Frankfurt vom 27.08.81 - 9 Sa Ga 360/81; BAG vom 

26.05.86 - 1 ABR 48/84). Deshalb ıst ın sensıblen 

Bereichen, wenn Vertraulichkeit zugesichert ıst oder 

gesetzlich abgesıcherte Berufsgeheimnisse zu -smwen 

sind, dıe Erfassung der Zielnummer unzulässig. Der 

Telefonverkehr der besonderen Geheimnaltungsvorscenrit- 

ten unterliegenden Funktionsbereiche darf nıcht ın 

einer dıe Personlichkeitsrechte verletzenden »Kaısa 

kontrolliert werden, 

Ob beı Dienstgesprächen dıe Speicherung der Telefon- 

nummer des angerufenen Burgers das Fernmeldegeheimn:s 

unzulässıg durchbrıcht, ıst umstrıtten (bejahend Gus, 

JusS 1986, 89 ff, 94). Jedenfalls ıst auch ınsoweit des 

ınformatıonelle Selbstbestimmungsrecht des anger.°: - 
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Burgers zu beachten. Die Speicherung personenbezogener 

Daten ıst auf das für den Zweck erforderliche Minımum 

zu beschränken (BVerfGE 65, 46). In Hessen wırd nach 

den Fernsprechrichtlinıen vom 03.03.86 beı allen Ge- 

sprachen - also auch bei Dienstgesprächen - ledıglich 

dıe vVorwaninummer, nıcht aber dıe gesamte Zıeinummer 

aufgezeichnet. Daraus ergibt sıch der Hınweis, daß die 

voliständıge Zıelnummer zu Kontrollzwecken nıcht unbe- 

dıngt erforderlich seın durfte, 

Die Personal-Sondervertretung der obersten Landesbe- 

hörden hat mich daruber informiert, daß ım Saarland 

dıe Neufassung der Telefonrıchtliınıen beabsichtigt 

ist. Der mır bekanntgewordene Entwurf des Ministers 

der Finanzen enthielt beı den strıttıgen Fragen der 

automatisierten Aufzeichnung der Telefondaten keine 

Verbesserungen. Er wırd Jedoch - nachdem ıch erneut 

meınen Standpunkt umfassend dargestellt habe - offen- 

sıchtiich Jedenfalls ın dieser Form nicht weiterver- 

folgt. Der Mınıster der Finanzen hat gegen Jahresende 

fur seinen Geschaftsbereich neue Rahmenrichtlınıen 

erlassen. Danach wırd beı Prıvatgesprächen dıe Zıeinum- 

mer nur um dıe beiden letzten Zıffern verkürzt erfaßt, 

bei den Nebenstellen des Personalrates und des Schwer- 

behindertenvertreters wırd keine Zielnummer regıst- 

riert. 

7.2 Personalınformatıonssystem DIAPERS 

In der Landesverwaltung ıst seıt langerem die Einfüh- 

rung eınes einheitlichen Verfahrens zur Stellenbewirt- 

schaftung, Stellenuüberwachung und Personalverwaltung 

vorgesehen. Die zunachst geplante Eıgenentwicklung 

lıeß erkennen, daß das Schwergewicht des Verfahrens ım 

Bereich der Ausfuhrung und xontrolle des Stellenplanes 

legen sollte. Der Katalog der personenbezogenen Daten
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beschrankte sıch auf Angaben, dıe dıe zuständige Per- 

sonalstelle zur Aufgabenerfullung benotigt. 

Inzwischen hat das Saarland dıe Entwicklung eines 

eigenen Verfahrens aufgegeben. Nunmehr ıst beabsicn- 

tıgt, das Personalınformatiıonssystem DIAPERS zu über- 

nehmen, das ın eınzelnen Mittelbehörden der bayerı- 

schen Lande» .erwaltung eingesetzt ıst. Der mır vor je- 

legte Date ‚<atalog dieses Verfahrens ıst erheb.:ch 

umfangreicher. Das Verfanren ermoglıcht nahezu alle 

über gie Bediensteten ın den Personalakten vorgehalte- 

nen Daten - ınsbesondere auch Angaben uber das Eryeo- 

2 

nıs abgeiegter Prufungen, dienstliche Beurteilur eo
 

Fortbıidung, Nebentatigkeit, offent!iche Ehrenamter, 

Disziıplinarverfahren, Versetzungswunscne, Urlaubsan- 

spruche, Abwesenheiten - zu speichern und mascnınel] 

auszuwerten. Damit wırd das ursprunglicre Ziel "8 

Stellenbewirtschaftung zu automatısıerer, weit uSer- 

schrittenr. Es zeıchnet sıch ab, daß eın unfas:sınes 

Persona!'nf. nmatıonssystem aufgebaut werden sc}, ”e 

ın meınem dritten (Tz. 5.1) und meinem stıebten ıaz Ss. 

keitsberient (Tz. 7.5) zur Sıcnerung der Person] icn- 

keitsrecnte ger Mitarbeiter ım offentiıcnen Dienst 

dargelegten Maßstabe sınd beı der Beurteilung dieses 

Personalınformatıonssystems zugrunde zulegen. 

Die umfasser.e Verarbeitung von Personaldaten unrda ve 

nıcht auszusch!ießende Moglichkeit einer zentralis’_- 

ten Verarbeitung und vor allem Auswertung wirft sie 

Frage auf, ob uberhaupt eıne ausreichende, gesetz!‘ .“e 

Grundlage mıt Rucksicht auf Art. 2 der Saarlandıscnen 

Verfassung gegeben ıst. 

Die vorlıegende Hauptuntersuchung läßt offen, we!zhe 

Ziele das Projekt verfolgt und welchen Zwecken das 

verfahren dienen soll. Die Zweckbindung der Informa- 

tıonen hat das Bundesverfassungsgericht ım Volkszah- 

lungsurteı]l als Grundsatz des Datenschutzes unterstr'- 

- 55 -



Drucksache 10/24 (9/2075) __Landtag des Saarlandes - 10. Wahlperiode - 

chen (BverfGE 65, 1, 45). Wegen der besonderen Geheim- 

haltungsverpfliıchtung ın Personalsachen, aber auch 

wegen der Fürsorgepflicht des Dienstherrn kommt der 

Zweckbindung der Personaldaten besondere Bedeutung zu. 

Die mogiıchst konkrete Festlegung der Zwecke ıst des- 

halb notwendige Voraussetzung für die Beurteilung der 

Zulassıgkeıt der Personaldatenverarbeıtung (ınsbeson- 

dere Datenumfang, Zuständigkeiten, Zugriffe und Aus- 

wertungen). Neben eıner prazısen Aufgabenbeschreibung 

sınd dıe Befugnisse eindeutig festzulegen. Der Mangel 

eıner Konkretisıerung der Zıele und Zwecke kann nicht 

erst ın der Detailuntersuchung ausgeglichen werden. 

Denn dıe Einzelheiten des Verfahrens bedürfen ın die- 

ser Phase bereıts einer Steuerung durch übergeordnete 

Maßstäbe. 

Besonders eingrıffsintensiv sınd dıe ın einem Perso- 

nalınformatıonssystem moglıchen Auswertungen. Hıerın 

trıtt dıe besondere, andere Qualıtät der Automatıon im 

vergleich zu der bisher weıtgehend üblichen konventio- 

nellen Personaldatenverarbeiıtung zutage. In diesem 

Zusammenhang muß auch auf den On-lıne-Zugriff und dıe 

Dialogverfahren hingewiesen werden, dıe zusätzliche 

Gefahrenquellen schaffen. Der Gesetzgeber ist Jedoch 

insbesondere verpflichtet, solchen Gefahren der Tech- 

nık durch die Festlegung organısatorisch-technischer 

Maßnahmen ım Interesse eınes vorbeugenden Rechtsschut- 

zes zu begegnen (BVerfGE 65, 1, 45). Deshalb ıst das 

gesetzliche Regelungsdefizıt nicht unbeachtliıch. 

Die Zentraliısierung von Personalınformatiıonen aller 

Landesbediensteten, dıe uber das bısher ublıche Maß 

der Zahlbarmachung von Bezugen hinausgeht, birgt wegen 

der umfassenden Auswertungsmoglichkeiten Gefahren für 

das ınformationelle Selbstbestimmungsrecht, denen 

rechtzeitig begegnet werden muß. Deshalb ıst Transpa- 

renz der Planung der erste Schritt zur Vertrauensbi]- 

dung. Mängel ın dıeser Hınsıcht müßten besonders ım 
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Hınblick auf eine in diesem Sınne frühzeitig notwend!- 

ge Beterligung der Personalvertretung besonders ıns 

Gewicht fallen. 

überdies kann durch dıe zentralisierte Auswertungsmög- 

lıchkeit die bestehende Zustandıgkeits- und Kompetenz- 

vertei lung unterlaufen werden. Eingriffe ın das Grund- 

recht auf ınformationelie Selbstbestimmung sıra nur 

durch gesetzlıch berufene Staatscrgane zugelassen, da 

nur sıe sıne rechtmaßıge Informationsverarbeitung 

durchfuhren konnen, Inwieweit insbesondere eın res- 

sortubergreifender, personenbezogener Zugrıff mit dem 

verfassungsrechtliıch verankerten Resscrtprinzin ver- 

einbar wäre, bedürfte naherer Prufung (Art. 91 Abs. 2, 

Art. 112 Verfassung des Saarlandes). Vernachlässıgt 

die Organısatıon der Informationsverarbeitung in Per- 

sonalsachen dıe Ressortzustardigkeit., zrriıet, sıe 

Jedenfalls ın Kollısion mit oer vesriı3 ıC* "astce- 

schriebenen Dienstaufsicht cer Ressöorimnister 1% 

Perscona'sachen des nachgeordneten Berescras :& 1, 

  

2 Zıff. 1 und Ziff. 2 LOG). Eine gesetzliche “zrı enke 

für die obersten Dienstbehorden wird aucr ım Veralt- 

nıs zur Zustandigkeit ıhrer rnachgecraneter vwıirteibe- 

hörden 'Oberfınanzdirektion, Oberbergart) :ın Perscoral- 

sachen erkennbar (8 6 Abs. 2, 8 12 ahs. 2 Tıfr 3 

LOG). 

Zur Gewährleistung großtmogiichster frarspars’2 cer 

Personaldatenverarbeitung sollten Jedenfalls Daterka- 

talog, zulassıge Auswertunger, Auskunftsrechtco 22,71% 

Datensiıcherungsmaßnahmen einschließlich der Grürcsatze 

der Zugrıffsberechtigung ın eıner Dienstvereinrnarung 

mit der Personalvertretung festgeiegt werder, Zine 

Erweiterung der Beteılıgungsrechte der Personalvertre- 

tung bei der Eınführung automatısiıerter Verfahren zur 

Verarbeitung von Personaldaten ıst beı ser anstercrcer 

Nove}lıerung des Personalvert-stungsgesetzes zu 

  

ten, Bei Jıeser Gelegenheit scolite ae- Gese.zgefr: in
 

im
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drücklich dıe Möglichkeit eröffnen, die Rahmenbedin- 

gungen solcher Verfahren ın eıner Dienstvereinbarung 

zu regeln,
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8. Gesundheit 

8.1 Krankheitsregister 

Durch Presseberichte erhielt ıch Ende 1986 erstmals 

Kenntnis von dem geplanten Aufbau einer rechnerunter- 

stützten Krankendokumentatıon für Tumorpatienten ın 

der Kl'nık fur Strahlentherapie des Winterbergkraiken- 

hauses. Erfaßt werden ın dem System dıe Patienten, die 
ın der Klınık fur Strahlentherapie ambulant oder sta- 
tıonär behandelt werden. Fur dıe Zukunft ıst geplant, 

sämt!ıche Tumorpatienten aus anderen Klınikbereichen 

des wınterbergkrankenhauses zu speichern. Derzeit sınd 

etwa 1.100 Patienten registriert: mit jahrlich ca. 800 

Neuzugangen ıst ZU rechnen. Gespeichert werden Perso- 
nalıen wıe Name, Anschrıft, Beruf, Staatsangehorig- 

keit, ferner Krankheitsdaten wıe Diagncse, Bet .“ze, 

Therapien. Das Tumorregister soll die Arzte L:ı cer 

Behandlung des Patienten, insbesondere beı der Craarı- 

sation der Nachsorge durch den Hausarzt, unterst. _en, 

Darüber hınaus stehen die gespeicherten Daten für 

wissenschaftliche Auswertungen zur Verfügung. 

Mıt dem automatisıerten Betrieb eines Krankheitsregi- 

sters, das hochsensible Daten enthalt, sınd besordere 

Gefahren verbunden. Deshaib hat der Gesetzgeber ım 

saarlancıschen Krankenhausgesetz Vorkehrungen getrof- 

fen, dıe der Gefahr eıner Verletzung ues Person] -h- 

keitsrechts entgegenwirken. 

Leider mußte ıch feststellen, daß die gesetz'ichen 

Vorgaber nıcht ın Jeder Hınsicht beachtet wurden. 

Personenbezogene Daten durfen ın einem Krankheitsregi- 

ster nur mıt Genehmigung des für das Gesundheitswesen 

zuständigen Mınisters und nach Anhörung des Landesbe- 

auftragten fur Datenschutz verarbeitet werden.
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Obwoh] ıch bereits frühzeitig aufgrund des Pressearti- 

kels ausdrücklich darum gebeten hatte, - wie im Gesetz 

vorgesehen -beteiligt zu werden, hat der Minister für 

Arbeit, Gesundheit und Sozıalordnung dıe Führung des 

Krankheitsregisters genehmigt, ohne mıch vorher zu 

hören. Die Genehmigung war ım übrigen fehlerhaft, weı] 

sıe - entgegen der gesetzlıchen Vorschrift - weder die 

Zweckbestimmung des Registers noch die Art der zu 

speıchernden Daten noch den kKreıs der Betroffenen 

näher bestimmte. Ich habe den Mınıster für Arbeit, Ge- 

sundheıt und Sozialordnung aufgefordert, seiner im 

Krankenhausgesetz festgelegten Konkretisierungspflicht 

nachzukommen und die Genehmigung entsprechend zu er- 

gänzen. 

Anläßlich eines Kontrolibesuches mußte ich überdies 

Mängel ın der praktıschen Durchführung feststellen. 

Nicht befriedigend gelöst ist derzeit die gesetzlich 

vorgeschriebene Unterrichtung des Patienten über seine 

Speicherung im Register. Ihr kommt besondere Bedeutung 

zu, weıl der Betroffene zwar nicht ausdrücklich seine 

Einwilligung zu erklären hat, ıhm Jedoch ein Wider- 

spruchsrecht eıngeräumt ist, wenn er mit der Erfassung 

im Register nıcht einverstanden ist. Zudem ist es ein 

Erfordernis der Transparenz und Kalkulierbarkeit der 

Datenverarbeiıtung für den Betroffenen, daß er ausrei- 

chend über dıe Registerführung aufgeklärt wird. 

Zwar wird der Patient in einem Merkblatt, das ihm zu 

Beginn der Behandlung überreicht wird, ausführlich 

über seine Krankheit und die vorgesehene Therapie 

ınformiıert. Auf dıe Speicherung ım Tumorregister wird 

der Patient jedoch nur mündlich hingewiesen. Inwieweit 

dabeı der Verwendungszusammenhang erläutert wird, 

bleibt ungewiß. Weder Form noch Zeitpunkt der Unter- 

richtung werden der Tragweite dıeses Vorgangs gerecht. 
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Erst nach Beendigung der Behandlung oder eınes Teılab- 

schnıtts kann der Betroffene den vollen Umfang der 

Auswirkung einer Speicherung ermessen. Die mundlıche 

Unterrichtung ıst wegen des notwendigen Umfangs der 

Aufklärung alleın nıcht geeignet, eıne ausreichende In- 

formatıon des Patienten uber die Nutzung seiner Daten 

für Zwecke der Behandlung und der Wissenschaft sowie 

dıe Art der Beteılıgung des Hausarztes beı der Nach- 

sorge zu gewahrleisten., Ich habe desnalo deutlich 

gemacht, daß der Patient erst nach Beendigung der 

Behandlung ım Krankenhaus oder eınes Terlabschnitts 

mit eınem gesonderten Merkblatt, das dıe Verwerdungs- 

zusammenhänge erlautert, uber die Speicherung unter- 

richtet werden muß. Dies ıst auch deshalt zweckmäßig, 

da erst zu diesem Zeıtpunkt eine Speicherung ım Tumor- 

register erfolgt. 

Eın weiterer Problembereich betrıff- Frager ser ver- 

fahrensorganısatıon. Positiv ıst arzurerker, caß die 

Räuml'chkeite | ın denen dıe Datenveraros. ir. .tett- 

fınder, durch eın Zugangskortrollsystem gesichert 

sınd. Ich habe allerdıngs beanstanden mussen, daß die 

Eiınrıchtung zum Zeıtpunkt meines Besuches nicht ın 

Betrieb war. Das Datenverarbeiıtungssystem selbst bı1e- 

tet zudem dıe Moglichkeit, den zugriff der einzelnen 

Anwender auf dıe fur sıe jeweils zugelassenen Funktio- 

nen zu beschränken. 

Im übrıgen war eıne ausreichende Datensicherung nıcnt 

gewährleistet. Nur eıne Trennung von Entwick lung, 

Systemverantwortung und Datennutzung kann eine ausıeı- 

chende wechselseitige überwachung der beteılıgten 

Anwerder sıcherstellen und eventuellen Manıpulattcren 

vorbeugen. Dem Programmierer muß der Zugrıff auf per- 

sonenbezogene Krankheıtsdaten verwehrt bleiben, damit 

er seıne Kenntrisse aus der Entwicklung des Verfahrens 

nıcht zum Nachte:! der Betrorfenen verwenden kann. vor 

allem aber muß dıe sog. "Systemverwaltung', cıe die
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verschiedenen Zugriffsmöglichkeiten der einzelnen 

Bediensteten sowie dıe zentralen Betriebsfunktionen 

regelt und überwacht, eıner anderen Stelle außerhalb 

des Regısters übertragen werden. Die Klınık hat sich 

bereit erklärt, meınen Vorschlägen zu folgen. 

Eine bestimmte Löschungsfrist fur dıe gespeicherten 

Daten ıst bisher nıcht vorgesehen. Beı Festlegung der 

Frist sind dıe wissenschaftlichen Interessen einer 

längerfristigen Nutzung der Daten mit den Interessen 

der Betroffenen abzuwägen, nıcht dauerhaft mit perso- 

nenbezogenen Daten ın eınem Krebsregister erfaßt zu 

seın. Eine Löschung nur auf Verlangen des Patienten 

würde jedenfalls nicht den Anforderungen des Persön- 

lıchkeitsschutzes gerecht, da die betroffenen Patien- 

ten erfahrungsgemäß, vor allem weı) sıe ın Ruhe gelas- 

sen seın wollen, sich nıcht mehr darum kümmern. Hıer- 

aus kann Jedoch nicht generell der Schluß gezogen 

werden, daß die Krankheıtsdaten uneingeschränkt ge- 

speichert bleıben dürfen. Vielmehr müssen alleın ob- 

Jektive Gründe der Erforderlichkeıt ausschlaggebend 

sein. 

Um eıne zweckgebundene, dıe schutzwürdigen Belange der 

Betroffenen berücksichtigende Verarbeitung der Krank- 

heitsdaten zu gewahrleisten, habe ıch gefordert, daß 

die eingesetzten Programme dokumentiert und dıe Regı- 

sterführung durch konkrete Anweisungen für die Bedien- 

steten geregelt werden, 

8.2 Rettungsleitstelle 

Datenschutzrechtliche Probleme des Rettungsdienstes 

waren bereits Gegenstand meınes 3, Tatıgkeitsberichts 

(Tz. 7.3).
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Im Berichtszeitraum haben Mitarbeiter meiner Dienst- 
stelle einen Kontrollibesuch beı der Rettungsleitstelln 
und der Hubschrauberstation durchgeführt. Der Besuch 

dıente der Informatıon uber den derzeitigen Stand der 

Datenverarbeitung und der überprüfung der technısch- 

organısatorıschen Maßnahmen der Datensicherung. Die 

Rettungsleitstelle lenkt alle Rettungsdiensteinsätze 

ım Saarland. 

Die Koordınatıon des Eınsatzes der Rettungsdienste 

durch die Rettungsleıtstelle wird ın Protokolien, 

dem Betriebstagebuch und - soweit Funkverkehr stattfın- 

det - auf Magnetbändern aufgezeichnet. Dabei werden 

gelegentlich Namen und Adressen der Betroffenen, sowie 

Ursache (z.B. Unfall} oder Zustand des Patienten (Kol- 

laps, Unfallschäden) aufgezeichnet. Die Unterlagen 

werden - wie ıch feststellen konnte - entsurecheri dar 

Dienstanweisungen, die ıch angeregt hatie, aufhnwahrt 

und nach Ablauf bestimmter Fristen vernichtet. 

Bei der Rettungsleitstelle ıst eın “Haus-Notruf-Sy=- 

stem" eingerichtet, das ınsbesondere alleınstenerden 

älteren Menschen aber auch sonst hılfsbedurftıgen 

Behinderten oder Kranken, dıe nıcht standıg eıner 

Pflege bedurfen, dıe Möglichkeit gıbt, auf eınfache 

We'se Hilfe uber dıe Rettungsleitstelie herbeizurufen, 

Der Hilferuf wırd durch eıne Notruftaste - sventus]] 

über eine Fernbedienung ("Funkfinger") - ausgelöst und 

gelargt über eıne Zusatzeinrichtung des Telefors von 

der wohnung der hılfsbedurftigen Person zur Zentrate 

bei der Rettungsleitstelle. 

Dort s'rd in einem Personalcomputer die Daten des 

TeıInehmers gespeichert, dıe gegebenenfalls für die 

Entscneidung über dıe erforderliche Hılfeleıstung 

(z.B. Alarmierung der angegebenen Bezugsperson, der 
Sozıalstatıon, des Hausarztes, eınes Rettungswagensj 

benöt'at werden. Die Sıchersteilung der Hilrese’slung 
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erfordert die Speicherung sensibler, personenbezogener 

Daten bei der Rettungsleitstelile (Name, Anschrift, 

Behinderung, Krankheıt). Auch wenn die Datenerhebung 

und -speıcherung auf freiwilliger Basıs erfolgt, habe 

ıch gefordert, dıe Rahmenbedingungen des Haus-Notrufs 

gesetzlıch zu regeln, um Jedwede Form der Manipulation 

der Betroffenen auszuschließen, Festgeschrieben werden 

muß dıe Eınwilligung als ausschließliche Verarbei- 

tungsbefugnıs; ferner dıe Zweckbindung der Daten sowie 

der Grundsatz, daß nur dıe zur Durchfünrung des Haus- 

Notruf-Systems erforderiichen Daten erhoben werden dür- 

fen. Der Minister des Innern hat eine gesetzliche 

Regelung zugesagt, dıe meiner Forderung Rechnung 

trägt. 

Werden weitere Angaben erhoben, dıe für die Hilfelei- 

stung nıcht zwıngend erforderlıch sınd (z.B. Angabe 

der Pfarrgemeinde), so ıst der Teilnehmer durch sınen 

entsprechenden Hinweis ausdrücklich über dıe Freiwıl- 

lıgkeıt aufzuklaren. Der Mınıster des Innern hat be- 

reits eın entsprechendes Formular entworfen. 

Beı der Rettungsleiıtstelle werden Name, Anschrift, 

Telefonnummer und tetlweiıse die Beschäftigungsstelle 

von "Bezugspersonen" gespeichert, dıe ım Notfall zur 

Hılfeleıstung bereit sınd und gegebenenfalls unter- 

rıchtet werden sollen. Eıne Eınwilligungserkläarung 

dıeses Personenkreises ın die Speicherung der sie 

betreffenden Daten war bısher nicht vorgesehen. Die 

Verarbeitung der Daten der Bezugsperson ıst Jedoch nur 

zulassıg, wenn ıhre rechtsverbindliche, schrıftlıche 

Einwilligung nach entsprechender Aufklärung über dıe 

Verwendungszusammenhänge und den Zweck der Datenverar- 

beitung vorliegt, Der Minister des Innern hat meiner 

Forderung ınsoweit bereıts Rechnung getragen und ein 

entsprechendes Formular entwickelt, das den Bezugsper- 

sonen zur Unterschrift ubersandt wırd.
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8.3 Jugendärztliche Untersuchungen 

Das zuständige Ministerium bat um überprüfung eınes 

Formblattes, das von den Gesundheitsämtern im Saarland 

ım Rahmen der Schulgesundheitsuntersuchungen verwendet 

wırd. Das Formular besteht aus einem Erlauterungsteıl, 

der das Verfahren beschreibt und einem Fragebogen, den 

dıe Eltern vorab für den Schularzt ausfüllen sollen. 

Die Angaben auf dem Fragebogen erfolgen auf Freiwılli- 

ger Basıs. Da der Elternbrief ınsoweit Anlaß zu Mıßver- 

standnıssen gab, habe ıch angeregt, den Hınweis auf 

dıe Freiwilligkeit eindeutiger zu fassen. 

Ich habe außerdem vorgeschlagen, im Elternbriaf zu 

erläutern, daß den Erziehungsberechtigten sofern sie 

es wunschen, Gelegenheit zur Besprechung ger Erget..15- 

se und zur Eınsıchtnahme ın dıe Unterlagen nsgeben 

wırd. Damit sollte dem gesetzlıch *astaesch” aneren 

Transparenzgebot ın der Schulgesundiieiıtspfiese tech- 

nung getragen werden ($ 20 Abs. 4 Schulordnungsge- 

setz). 

Meınen Vorschlagen ıst das Ministerium nıcht gefolgt. 

Berücksichtigt wurde ledıglıch meine Forderung, ım 

Fragebogenteı] auf dıe Angabe der Krankenkasss Has 

Kındes zu verzichten. Die Erforderliıchkeit war rıcht 

zu erkennen, weıl das Gesundheitsamt eıne Berandiung 

nicht durchführt. 

Eine Verbesserung des Fragebogenteils konnte dadurch 

erreicht werden, daß nıcht mehr dıe Adressen der EI- 

vern des Kındes, sondern dıe Adresse der Erziehungsbe- 

rechtigten erfragt werden. Dadurch wırd vermieden. daß 

die Tatsache etner Scheidung, eınes Getrenntiebens 

oder einer Nichtehelichkeit offenbart wırd.
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8.4 Patientenunterlagen 

Ein Patient hat sich mit der Beschwerde an mich ge- 

wandt, daß Patıentenunterlagen ın der Abteilung eines 

Krankenhauses gegen unbefugten Zugrıff nicht ausreı- 

chend gesıchert aufbewanrt werden. Beı einer örtlıchen 

Überprüfung habe ıch festgestellt, daß mehrere Ordner 

mit Durchschrıften von Notfalluntersuchungsberichten 

ın Offenen Regalen, auf dem Flur lagerten. Diese Be- 

richte enthielten die Personalıen der Patienten, An- 

gaben über Beschwerden, den Befund, die vorgenommenen 

Einzelleistungen, dıe Diagnose, dıe Therapıe und die 

ärztlichen Anweisungen. Patıenten und sonst nichtbe- 

fugte Personen war es ohne weiteres möglıch, diese 

Unterlagen unbeobachtet an sıch zu nehmen und das 

Gebäude zu verlassen. Ich habe gegenüber den Klıniken 

die unzulängliche Aufbewanrung der Unterlagen bean- 

standet. 

Durch technische und organısatorısche Datensicherungs- 

maßnahmen ıst sıcherzustellen, daß das Patıentenge- 

heimnis gewahrt wırd. Patıentenunterlagen sınd so 

aufzubewahren, daß Unbefugte auf sıe nıcht zugreifen 

können. 

Ich habe gefordert, daß Patientenunterlagen ın Räumen, 

zu denen Unbefugte Zutritt haben, ın verschlossenen 

Schränken oder Karteıbehältern aufbewahrt werden, die 

zumindest gegen Eınbruchsversuche mıt eınfachen Werk- 

zeugen geschützt sind. 

Das Klinikum hat auf meine Beanstandung hin zugesi- 

chert, für eine ordnungsgemaße Aufbewahrung zu sorgen.
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8.5 Offenbarung von Arztdaten gegenüber den Meidebe- 

hörden 

Die Fachabteilung eines Krankenhauses hat Meldebenör- 

den umfangreiche Listen mıt Namen, Geburtsdatum un. 

Adresse ıhrer ın der betreffenden Gemeinde wohnenden, 

ehemaligen Patıenten übermittelt. Eıner Stadt wurde 

eıne Aufstellung von 14 Seiten mıt 680 Namen uber- 

saıdt. Die Meldesehorden sollten bet Jereits verstor- 

benen Patienten das Todesdatum mitte:len, weıl die 

Klınık deren Krankenunteriagen im Zentralarchıv aus- 

lagern will. 

Aus dem Anschreiben der Klınık war ersıchtiıch, daß es 

sıch um Personen mıt eıner Herzkrankheit handelt. 

Durch die vübersendung der kompletten Patıenteniiste 

war somit fur dıe mıt der Bearbeitung nefaßter ":rar- 

beıter der Gemeinde unschwer zu erkennen, wer vor gen 

Einwohnern ın dieser Klınik wegen eines herzleidens 

behandelt wurde. 

Ich halte es fur eınen erstaunlichen »iıangel un Sensi- 

bilıtat, wenn eine Klınıkabteiılung dıe der arztlıchen 

Schweigepflicht unterlıegenden Daten ıhres gesamten 

Patıientenbestandes eıner Verwatltungsbehörde ubermit- 

telt, um aus Gründen der Archıvhaltung zu erfahren, 

welche ıhrer Patıenten bereits verstorben sınd 

Für die Offenbarung der Patıentendater ım vor!ıege.sden 

Fall gibt es keine Rechtsgrundlage. Nach de“ „al.en- 

schutzvorschriften des neuen Krankenhausgesetzes ‘SU 

eine übermittlung von Patientendaten an Personen und 

Ste!ilen außerhalb des kKkrankenhauses rur zulassiy, „enn 

der Patient eingewillıgt hat, eıne Rechtsvorschrift 

dıe Ubermittlung erlaubt oder sıe aus eınem der ab- 

schließend aufgezahlten Grunde erforseriich ist :$ 289 

Abs. 4 SKHG). Die Maßnahme dient ınnerorgarısatori-
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schen Gründen (Aktenauslagerung), für die der Gesetz- 

geber keine Offenbarungsbefugnis vorgesehen hat. 

Auf meine Veranlassung hın hat dıe Klinik dıe Befra- 

gung der Meldebehörden eingestellt. 

8,6 AIDS 

Das Thema "AIDS" war bereits Gegenstand meines 7. 

Tätigkeitsberichts (Tz. 10.2), 

Auch wenn sıch immer mehr dıe Erkenntnis durchsetzt, 

daß nıcht Zwangsmaßnahmen, sondern Aufklärung und 

Beratung die geeigneten Mittel zur Bekämpfung dieser 

Krankheit sind, gibt es Lebensbereiche, in denen sich 

wegen der besonderen Gegebenheiten dıe Frage nach den 

Voraussetzungen für AIDS-Untersuchungen und dem Umgang 

mit den dabei gewonnenen Ergebnissen in besonderer 

Weise stelit. Unter dıesem Gesıchtspunkt habe ich mich 

im Berichtszeitraum über dıe Praxıs ın der Justızvoll- 

zugsanstalt Saarbrücken informiert. Der Mınıster der 

Justiz hat die Maßnahmen betreffend AIDS ın den Ju- 

stizvollzugsanstalten in eıner Dienstanweisung gere- 

gelt. 

Sämtliche Inhaftierte der Justızvollizugsanstalt werden 

bei ihrer Einlıeferung medızınısch untersucht. Hierbei 

findet eine Blutuntersuchung auch im Hinblıck auf AIDS 

statt, sofern der Strafgefangene nach entsprechender 

Belehrung hıerın schrıftlıch eınwilligt. 

Wird die Blutuntersuchung außerhalb der Justizvoll- 

zugsanstalt durchgeführt, wırd das Ergebnis dem An- 

staltsarzt ın verschlossenem Umschlag übersandt und 

von diesem ın der kKrankenakte des Strafgefangenen 

vermerkt. Eıntragungen ın sonstıge Personalunterliagen 

erfolgen nicht. 
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über eınen positiven Befund informiert der Anstalts- 

arzt den Anstaltsleiter nur ım Einzelfall, ınsbeson- 

dere wenn Erkenntnisse vorlıegen, daß mit "“infektions- 

gefährlichen" Handlungen - z.B. beı eınem Gewalt- 

tätıgen - gerechnet werden muß. 

Ergibt dıe Blutuntersuchung eınen positiven Befurdg 

wırd dem Strafgefangenen eıne Eınzelizelle zugewiesen, 

Ein Rückschluß auf eıne Infektion ıst aufgrund dıeser 

Unterbringung nıcht moglıch, da weit mehr Einzelzellen 

vorhanden und belegt sınd, als es aıds-infizierte 

Strafgefangene ın der Anstalt gibt. Im übrigen nehmen 

Gefangene mit Rpsitivem Befund grundsätzlich am allge- 

meınen Vollzugsgeschehen teil. 

Die Dienstanweiısung vermeidet Diskriminıerungen und 

berücksichtigt die schutzwürdıgen Belange der infi- 

zierten, soweit es die ordnungsgemäße Abwicklung des 

Dienstbetriebes ın einer Vollzugsanstalt zuläßt.
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9. Sozıales 

9.1 Mitwirkungspflicht und Mıtwirkungsrecht des So- 

zialhilfeempfängers 

Mehrere Sozıalhılfeempfanger haben sıch beı mır darü- 

ber beschwert, daß Sozıalhılfetrager "hinter ıhrem 

Rücken" beim Arbeitgeber Auskünfte verschiedener Art 

eingeholt haben. In allen Fallen war dıe vVorgehenswet- 

se rechtswidrig. 

In eınem Fal} hat der uberörtliche Träger der Sozial- 

hilfe bei der Dienststelle des Petenten nachgefragt, 

ob die Dienstzeiten nıcht so geregelt werden könnten, 

daß er seinen schwerbehinderten Sohn zum Gymnasıum 

befördern könne. Der volljahrıge, an eıner schweren 

Stoffwechselstörung leidende Sohn hatte eınen Zuschuß 

zum Kauf eınes Personenkraftwagens ım Rahmen der Eın- 

glıiederungshilfe fur Behinderte nach dem Bundessozıal- 

hılfegesetz beantragt. Da dıe Behinderung äußerlich 

nicht erkennbar war, gelang es den Eltern bısher, das 

Leiden gegenüber Verwandten und Nachbarn geheimzuhal- 

ten, damit der Junge nach außen eın 'normales" Leben 

führen kann. Durch dıe Anfrage beim Dienstherrn, von 

der routinemäßıg mehrere Personen kenntnis erhielten, 

war dıe Behinderung bekannt geworden. 

In einem anderen Fall hat eın Sozıalamt den unter- 

haltspflichtıgen Angenhoriıgen eınes Sozıalhılfeempfan- 

gers aufgefordert, zur wuberprufung seıner Leistungs- 

fänigkeit einen Vordruck vom Arbeitgeber ausfüllen zu 

lassen. Bei eıner solchen Anfrage ıst der Arbeitgeber 

nach dem Bundessozıalhılfegesetz ($ 116) verpflichtet, 

dıe erforderlichen Auskunfte uber Art und Dauer der Be- 

schäftigung sowie den Arbeıtsverdiıenst zu geben. Zwar 

ist beı dıeser Vorgehensweise der Arbeitnehmer wenıg- 

stens darüber ınformiıert, daß seın Arbetıtgeber um 

Auskunft gebeten wırd. Durch den amtlıchen Vordruck 
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wırd dem Arbeitgeber Jedoch zwangsläufig offenbart, 

daß der Arbeitnehmer oder eın naher Angehöriger So- 

zıalhilfe bezieht. Der Vordruck enthielt zudem Fragen, 

dıe der Auskunftspflicht des Arbeitgebers nıcht unter- 

tıegen und solche, dıe von den Betroffenen als herab- 

setzend empfunden werden (z.B. Frage nach "willkürlich 

ausgesetzten Arbeitstagen”). 

In einer weiteren Eıngabe hat sıch eın Antragsteller 

auf Sozıalhilife dagegen gewandt, daß das Sozıalamt 

ohne seıne Kenntnis sıch mıt seınem Arbeitgeber in 

‚ Verbirdung gesetzt hat, um die Höhe des Arbeitsver- 

dıenstes sowie etwaıge Zuschusse zu Umzugskosten zu 

erfahren. 

In allen Fällen ware es notwendig und auch möglich 

gewesen, zunachst dem Betroffenen Gelegenheit zu ge- 

ben, selbst dıie erforderlichen Unterlagen (z.B. Lohn- 

abrechnung. Bescheinigung des Arbeitgebers) zu beschaf- 

fen, ohne daß dıe Hılfebeduürftigkeit offenbart wırd. 

Der Hılfesuchende oder Hılfeempfänger hat selbst alle 

für die Le'stung erhebiichen Tatsachen anzugeben und 

dıe erforder!ıchen Beweiısmitte) vorzulegen. Diese 

gesetzlıche Mıtwiırkungspflicht (8 60 Abs. 1 Sozıalge- 

setzbuch I) ıst unter Berücksichtigung des vom Bundes- 

verfassungsger'cht ın seınem volkszäh\ungsurter! aner- 

kannten Recht auf ınformatıonelle Selbstbestimmung als 

Mitwirkungsrecht des Betroffenen anzusehen. Die Behor- 

de ist näm!ıch nach diesem Urteil beı der Wahl, wie 

sıe sich dıe fur die Aufgabenerfütllung benotigten 

Informatıonen beschafft, nıcht mehr vollıg freı. Sıe 

hat die für den Betroffenen Jeweils schonendste Vorge- 

hensweise zu wählen. Durch eine Anfrage beim Arbeitge- 

ber, die das Mitwirkungsrecht nicht berücksichtigt, 

werden Sozıaldaten rechtswidrig offenbart, weıl es an 

der Erforderlıchkeit für dıe Aufgabenerfüllung fehlt. 

Soweit der Hılfesuchende, Hılfeempfänger oder Unter- 
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haltspflichtige die erforderlıchen Beweismittel selbst 

vorlegen kann, ist zunächst zu versuchen, die Daten 

von ihm selbst zu erlangen. Im Regelfall dürfte die 

Befragung des Betroffenen als schonendste Vorgehens- 

weıse- ohne daß Dritte eingeschaltet werden - ausrei- 

chen. Der Mitwirkung des Betroffenen ist grundsätzlich 

der Vorrang vor der Amtsermittlung einzuräumen. Erst 

wenn der Betroffene dıe Unterlagen nicht beibringt 

oder begründete Zweifel an ıhrer Beweiskraft bestehen, 

kann die Befragung Dritter ın Betracht kommen. 

9.2 Datenschutz verhindert nıcht Sozıaltarıf 

Unter dem Schlagwort "Datenschutz vor Sozialtarif", 

war in einem Zeıtungsartıkel zu lesen, der Datenschutz 

verhındere, daß Bürger ın eınıgen Gemeinden gunstigere 

Fahrpreise ın Anspruch nehmen können. 

Die Nahverkehrsbetrıebe eınes Landkreises räumen So- 

zıalhılfeempfangern und Arbeitslosen ermaßigte Fahr- 

preise eın, wenn sıe eınen von ıhrer Gemeinde ausge- 

stellten "Sparpaß" vorlegen. Die Verkehrsbetriebe 

haben die Gemeinden aufgefordert, zusätzlıch eine 

Liste mit Namen und Anschrift der Personen vıertel- 

jährlıch vorzulegen, denen eın solcher Ausweis ausge- 

stellt wurde. Nach meınen Feststellungen haben mit 

einer Ausnanme alle Gemeinden zu Recht aus Daten- 

schutzgründen dıe Datenübermittlung abgelehnt. Ich 

habe die rechtswidrıge Offenbarung von Sozıaldaten 

durch eine Gemeinde beanstandet. Es bestand nıcht der 

mindeste Anlaß fur die Weitergabe der Namenslıiste der 

Sozialhilfeempfanger; dıe Kontrolle der Vergünstigung 

war ausreichend durch den "Sparpaß" gewährleistet.
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9,3 Kindergärten 

Kındergärten erheben häaufıg Daten von Kındern urd 

Eltern, dıe ın diesem Umfang fur die Erfüllung der 

Erziehungs- und Betreuungsaufgaben nicht erforderlich 

sind. So habe ıch beı eınem kommunalen Träger festge- 

stellt, daß ‘n den Aufnahmebogen unter anderem Angaben 

über Beruf, Arbeitgeber, Geburtsdatum, Staatsangenö- 

rıgkeit, Krankenkasse der Erziehungsberechtigten ver- 

langt wurden, ohne daß eıne Notwendigkeit zu erkennen 

war. Auch auf eıne getrennte Abfrage der Anschriften 

von Vater und Mutter ıst zu verzichten, wei] die Be- 

troffenen dadurch weitere, für dtre Aufgabenerfüllung 

nıcht benötigte Informationen - z.B. Getrenntieben, 

Nichtehelichkeit - preisgeben. Die Adresse des Sorge- 

berechtigten stelit ausreichend sıcher, daß dem Kin- 

dergarten eın kompetenter Ansprechpartner zur vVerfü- 

gung steht. 

Das Landesjugendamt hat ınzwischen neue Richtlinien 

fur die Heimaufsicht (Heime, Kındertageseinrichtungen) 

entwickelt. Meine Vorschläge, ın diesen Rıchtliınıen 

auch festzulegen, weiche Daten erfaßt, wie sıe verwen- 

det und wıe lange sıe aufbewahrt werden dürfen, wurden 

ın dem Entwurf weitgehend berücksichtigt. Allerdıngs 

ist - aus anderen als Datenschutzgründen - noch nıcht 

abzusehen, wann die Rıchtliınıen in Kraft treten kön- 

nen,
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10. Wirtschaft 

10.1 Novellierungsbedarf für gewerberechtliche Vor- 

schrıften 

Bereits in meinem 7. Tätıgkeirtsbericht (Tz. 9.) habe 

ich darauf hingewiesen, daß die bundesgesetzlıchen 

Grundlagen für die Verarbetıtung personenbezogener 

Daten im Gewerbebereich novellierungsbedürftig sind. 

Insbesondere die Auskunftspflichten des Gewerbetrei- 

benden, dıe Mitteilungspflichten anderer öffentlicher 

Stellen sowie dıe Offenlegungspflichten zur üÜberprü- 

fung des Geschäftsbetriebes müssen nach Anlaß, Umfang 

und Zweck konkret geregelt werden. Der durch die Da- 

tenverarbeıtung der Gewerbebehörden Betroffene muß 

erkennen können, zur Preisgabe welcher ihn betreffen- 

den Informatıonen er verpflıchtet ıst und welche Daten 

darüberhinaus von anderen öffentlıchen Stellen an die 

Gewerbebehörden übermittelt werden. 

Mit Beschluß vom 9. September 1988 hat sich der Aus- 

schuß für Datenschutz des Saarländischen Landtages 

meinen Forderungen angeschlossen und zugleich dıe 

Bereitschaft des kWırtschaftsministers begrüßt, dıe 

Initiativen der Datenschutzbeauftragten zur Fort- 

schreibung des Gewerberechts zu unterstützen. Leider 

haben die Bemühungen des Wirtschaftsministers bısher 

nicht den erhofften Erfolg gebracht. Zwar hat auf 

Initiative des saarländıschen Vertreters der zustän- 

dige Bund-/Länder-Ausschuß "Gewerberecht" eıne Ar- 

beitsgruppe eıngesetzt, dıe sıch mıt diesem Fragen- 

kreis befassen sol], Arbeıtsauftrag und Sitzungshäu- 

figkeit dieses Gremiums lassen Jedoch nicht erwarten, 

daß kurzfrıstige Ergebnisse erzielt werden. Dies ist 

um so bedauerliicher, als dıe vom Bundesverfassungsge- 

richt zugebilligte Üübergangsfrist, in der Datenverar- 

beitung ohne hinreichende gesetzliche Grundlage erfol- 

gen darf, sıch dem Ende zuneıgt. Eınzelne Verwaltungs- 
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gerıchte gehen sogar soweit, bereits zum jetzigen 

Zeitpunkt ein Ende der Übergangsfrıst anzunehmen. Dies 

macht deutlıch, daß umgehend eine Novellierung der 
gewerberecht!ichen Vorschriften eıngeleitet werden 

muß. Geschieht dies nicht, habe ıch für die Zukunft 
große Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Informations- 

verarbeitung der Gewerbebehörden. 

10.2 Meldung von Bußgeldbescheiden an die Handwerks- 

kammer 

Die Bedeutung dieses Fragenkreises ist im Berichts- 
zeitraum durch eine Reihe an mıch herangetragener 

Fälle unterstrichen worden. Auf einen dieser Fälle 
will ich näher eingehen. 

Nach eınem gemeinsamen Erlaß der zuständigen Obersten 
Landesbehörden sınd der Handwerkskammer halbjährlich 
die Zanl der abgeschlossenen Bußgeldverfahren wegen 

Schwarzarbeit, dıe festgesetzten Bußgelder und die 

Handwerkszweige mitzuteilen. Eıne Gemeinde hat zurecht 

darauf hingewiesen, daß aus dıesen Angaben sehr häufig 
Rückschlusse auf dıe betroffenen Personen und Betriebe 
möglıch sind, ınsbesondere dann, wenn Angaben für eine 

kleine Gemeinde gemacht werden und nur eine geringe 
Anzahl von Bußgeldverfahren zu melden ıst. 

Bereits diese unzureichende Anonymisierung läßt die 

Datenübermittlung fragwürdıg erscheinen. Entscheidend 

ist jedoch, daß eine gesetz!ıche Grundlage für die 
Mitteilungen an dıe Handwerkskammer fehlt. 5 90 der 
Handwerksordnung, der vom federführenden Minister für 

Wirtschaft und der Handwerkskammer zunächst als Er- 
mächtıgungsnorm genannt wurde, legt lediglich allge- 

meın fest, daß dıe Handwerkskammern zur Vertretung der 

Interessen des Handwerks berufene Körperschaften des 
öffentlichen Rechts sınd; eıne solche generalklausel- 
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artige Aufgabenfestlegung genügt unter Berücksichti- 

gung der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 

im Volkszählungsurteıl aber zweifelsohne nicht als 

Grundlage für die übermittlung personenbezogener Da- 

ten. Hinzu kommt - und das ıst das Bemerkenswerte an 

diesem Fall - daß die Handwerkskammer zwar auf der 

Übermittlung dieser Daten bestand, aber nıcht plausi- 

bel machen konnte, zu welchem konkreten Zweck sıe die 

Angaben benötigt. 

Ich habe daher darauf gedrängt, zukünftig auf diese 

Mitterlungen an dıe Handwerkskammer zu verzichten. 

Nach einem umfangreichen Schriftwechsel und mehreren 

Erörterungen hat der Mınister fur Wırtschaft meinen 

Forderungen Rechnung getragen und zugesagt, den ent- 

sprechenden Teı] des Erlasses zu streichen. 

10.3 Weitergabe von Schuldnerlısten durch die Indu- 

strie- und Handelskammer 

In das Schuldnerverzeichnıs, das von den Amtsgerichten 

geführt wırd, werden Personen eingetragen, dıe den 

Offenbarungseid abgeleıstet haben, oder gegen die 

wegen privatrechtiicher Forderungen Vollstreckungsmaß- 

nahmen angeordnet wurden. Auf Probleme ım Zusammenhang 

mit dem Schuldnerverzeichnis habe ıch bereits ın der 

Vergangenheit hingewiesen (vgl. zuletzt 9. TB Tz. 

2.4). Kritisiert habe ıch vor allem Unzulanglıchkeiten 

der derzeit geltenden Vorschriften über die Erteilung 

von Abschriften und Auszugen aus dem Schuldnerver- 

zeichnıs. 

Die Berechtigung dieser Krıtık wird durch eınen Fall, 

der sıch ım Berichtszeitraum ereignet hat, unter- 

mauert. Eın Petent war ıns Schuldnerverzeichnis eınge- 

tragen worden, weı) er es versaumt hatte, unberecht ıg- 

ten Vollstreckungsmaßnahmen eınes Gläubigers recht- 
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zeitig entgegenzutreten. Als er Kenntnis von der Ein- 

tragung erhielt, konnte er zwar unverzüglich eine 

Loschung herbeiführen, die bis zu diesem Zeitpunkt, 

erfolgte Weitergabe von Schuldnerlisten war jedoch 
nıcht mehr rückgängig zu machen. In der Folgezeıt 

erhielt der Petent ganz gezielt Werbematerial vor 

prıvaten Kreditvermittlern. Es lag somit der Verdacht 

nahe, daß Grundlage dieser werbung eine mıßbräuchliche 

Verwendung von Schuldnerlısten war. Da Schuldnerlisten 

an Privatpersonen dırekt nıcht versandt werden, son- 

dern nur an Berufsvertretungen, welche dann listen- 

mäßıge Abdrucke an ıhre Mitglieder weitergeben dürfen, 

setzten meine Nachforschungen beı der Industrie- und 

Handelskammer an, dıe eınen Zustellservice für ıhre 
Mitglieder unterhält. Es stellte sıch heraus, daß 

zumindest eın Kreditvermittier zu den regelmäßigen 

Beziehern der Schuldneriisten der Industrie- una Han- 

delskammer gehört. 

Ich habe daraufhin gegenüber der Industrie- urd Han- 

delskammer noch eınmal deutlich gemacht, daß die Ver- 

wendung von Schuldner]ısten fur Wwerbezwecke unzulässig 

ist. Durch die Veroffentiichung von Schuldnern im 

Schuldnerverzeichnıs des Amtsgerichts soll der Allge- 

meinheit dıe Kenntnisnahme ermoglıcht werden, daß 
bestinmte Personen wegen ıhrer Mıttellosiıgkeit zur 

Anknupfung von Geschäftsbeziehungen nıcht geeignet 

sind. Nach den gesetzlichen Bestimmungen ıst es daner 

gestattet, daß jedermann über das Bestehen oder Nticht- 

bestenen einer bestimmten Eintragung auf Antrag Aus- 

kunft erhält. Nicht aber wırd mıt dem Schuldnerver- 
zeıchnıs bezweckt, Angehörigen des Kredıtgewerbes 

Kenntnis von potentiellen Kunden zu vermitteln. Die 
Verwendung der Eıntragungen für Werbezwecke der Kre- 

dıtvermittler ıst daher mıt der Zweckbindung von Aus- 

künften und Abschrıften aus dem Schuldnerverzeichnis, 

die dem Schutz des Rechts des eingetragenen Schuldners
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auf informationelle Selbstbestimmung dıent, nicht 

vereinbar. 

Dies ist auch der Industrie- und Handelskammer bewußt, 

denn sıe verpflichtet dıe regelmäßigen Bezieher von 

Schuldnerlisten vor Aufnahme ın ıhren Verteiler 

schriftlich zur Einhaltung der geltenden Vorschriften 

für die Erteilung von Abschriften und Auszügen aus dem 

Schuldnerverzeichnis. Diese Verpflichtung wird jedoch 

zur reinen Förmlıchkeit, wenn dıe Eınhaltung der Be- 

stimmungen durch dıe Industrie- und Handelskammer 

nicht überwacht und durchgesetzt wırd. So hat sıch die 

Kammer in dem geschilderten Fali mıt der Erklärung des 

Kreditvermittlers zufrieden gegeben, die Adresse des 

Petenten stamme nicht aus dem Schuldnerverzeichnis 

sondern aus sonstigem, von ıhm erworbenem Adreßmate- 

rial. Weitere Nachweise über die sonstigen Bezugsque]- 

len und -zeiträume hat dıe Industrie- und Handelskam- 

mer trotz meiner Anregung nicht gefordert. Gerade 

hierzu hätte aber Anlaß bestanden, da der Verweis auf 

andere Bezugsquellen, wıe vergleichbare Fälle zeigen, 

regelmäßig als Schutzbehauptung zu werten ist und eine 

Überprüfung der Verfahrensweise nur dann möglıch ist, 

wenn die Richtigkeit dieser Behauptung durch eine 

Offenlegung der sonstigen Bezugsquellen nachgewiesen 

wird. Anlaß zu einer weitergehenden Prüfung hatte auch 

deswegen bestanden, weıl der Kreditvermittler seinen 

Firmensitz in einem anderen Bundesland hat, folglich 

saarländische Kunden beı ıhm dıe Ausnahme sein werden. 

Es erscheint daher höchst unwahrscheinlich, daß er zur 

Bonitätsprüfung für diese vereinzeiten Fälle ständıg 

die relativ teuren Abdrucke der Schuldnerverzeichnisse 

aller saarländischen Amtsgerichte bezieht. Vielmehr 

spricht eine starke Vermutung dafür, daß die Schuld- 

nerlisten von vorneherein ausschließlich zu Werbe 

zwecken bezogen wurden. Umso bedauerlicher ist es, daß 

die Industrie- und Handelskammer nicht nur eine wei- 

tere Aufklärung verhindert, sondern auch von mır ge- 
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forderte Sanktıonen gegen den Kreditvermittler 

schlichtweg abgelehnt hat. 

Der geschılderte Fall macht dıe Berechtigung meıner 

Forderung nach Eınschrankung des Bezieherkreises von 

lıstenmäßigen Abdrucken des Schuldnerverzeichnisses 

deutisich (vgl. 9. TB, Tz. 2.4). Letztlich lassen sich 

Mıßbräuche dieser Art nur dadurch ausschließen, daß 

die Weitergabe von Iıstenmaßigen Abdrucken durch die 

Industrie- und Handelskammern zukunftig unterbunden 

wırd. Es bleıbt zu hoffen, daß diese Forderung der 

Datenschutzbeauftragten bei der anstehenden Novelle 

der Zıvılprozeßordnung berucksichtigt wırd. Ich nehme 

Jederfalls den geschilderten Fall zum Anlaß, noch 

einmal auf dıe Mıßbrauchsgefahren hinzuweisen, die beı 

Beibehaltung der derzeitigen Praxıs bestehen, 

10.4 Landesweite Automatıon der Schornsteinfeger-kKehr- 

Lu.rer 

Der Wırtschaftsminister führte ım Berichtszeitraum 

eine zentrale Erfassung der Daten aus dem Schornstein- 

fegerwesen durch. 

Zıel dieser Maßnahme war es, Aufschlüsse uber die 

Arbeitsbelastung und das Gebuhrenaufkommen ın den 

eınzelnen Kehrbezirken zu erhalten. Da dıe Schorn- 

steinfeger hierzu ıhre Unterlagen, ınsbesondere dıe 

sogenannten Kehrbücher, dıe Angaben uber dıe üruna- 

stuckseigentumers und dıe durchgeführten Arbeiten ent- 

halten, dem Wirtsschaftsministerium vorlegen mußten, 

machten sıe mich auf den Vorgang aufmerksam. Bei eınem 

Prüfbesuch ım wırtschaftsminısterium stellte sıch dann 

heraus, daß aus den kKehrbuchern alle mit den Feuer- 

stellen zusammenhängenden Eınrıchtungen - ınsbesondere 

Art der feuer- und wärmetecnnischen Ausstattung wie 

Öl-Verdampfungsbrenner, Ol-Zerstaubungsbrenner, offe- 
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ner Kamin, Anzah] der Meßstellen - automatisiert er- 

faßt werden sollten. Zwar wurde zur Identifizierung 

des Grundstuckes ledıglıch der Straßenname und die 

Hausnummer registriert, also nicht der Name des Haus- 

eigentumers, ıch habe jedoch darauf hingewiesen, daß 

hierdurch keine hinreichende Arorymisıerung erreicht 

wırd, da es Jederzeit moglıch ıst, aus Straßenbezeich- 

nung und Hausnummer eine lInentıf"zıerung des Grund- 

stückseigentumer oder Bewohners des Anwesens herbeizu- 

führen. Ich gebe zu, daß es sich beı den Angaben aus 

den Kehrbuchern der Schornsteinfeger in der Regel 

nicht um hochsensıible Informationen handelt. Es können 

Jedoch durchaus Ruckschlusse auf sen Lebensstandard 

des betroffenen Hauseigentuners gezogen werden. Eın 

quasi automatısıertes, land«sweites "Kataster" aller 

Herzeinrichtungen wurde die “ug'icnkert für Auswertun- 

gen und Erkenntnisse oalese Art ın sınem Umfang ver- 

bessern, die nıcht ohne Ge arre, Fur den einzelnen 

sind. 

Da für eıne zen:rale Erfassung Ds "sonenbezogener Daten 

aus dem Scnornsteinfegerwes&‘ ='nc gesetzlıche Grund- 

lage fehlt, narı ıch aen Wwi:\s..at"sminıster gebeten, 

entweder auf dıe Speicherung '. ‚„erzäichten oder durch 

eıne weıtergerande Anonymis 2 um: Eingriffe ın das 3 

Recht auf intormatıonelle selds a bestimmung auszu- 

schließen. Begrußenswerterweise ıst der Wırtschafts- 

minister meıner Anregung umgenend nachgekommen und hat 

auf die Speicnerung der Hausnummer verzichtet. Soweit 

Hausnummern bereits eıngegeben waren, hat er zugesı- 

chert, dıese zu loschen. Durch aiese Verfahrensweise 

wurde eıne hinreichende Anonymistierung erreicht.
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11. Gemeinden 

11.1 Entwurf eines Gesetzes zur Anderung des Kommuna- 

len Selbstverwaltungsgesetzes 

wiederholt haben sıch ın den letzten Jahren Petenten 

über indiskretionen von Gemeinderatsmitgliedern be- 

schwert. Diese sınd zwar verpflıchtet, über Angele- 

genhetiten Verschwiegenheit zu wahren, dıe ıhnen auf- 

grund ıhrer Amtstätıgkeıt bekannt werden, Dennoch 

kommt es ımmer wıeder vor, daß Informationen selbst 

aus nıcht-offentlıchen Sıtzungen weitergegeben werden. 

So hat eın Gemeinderatsmitglied nach Durchfuhrung 

eınes Eınstellungsverfanrens offentlıch geäußert, es 

seien "gerade die Notenschwachsten” zum Zuge gekommen. 

Ich habe daner 'n meiner Stellungnahme zu dem Entwurf 

eınes Gesetzes zur Anderung des Kommunalselbstverwa)- 

tungsgesetzes gefordert, das derze:?t - auch ım Ver- 

gleıch zu Gemeindeordnungen anderer Lander - besonders 

weıt ausgestaltete Auskunfts- und Akteneinsıchtsrecht 

des Gemeirgerates gegenuber der Gemeindeverwaltung an 

prazıse gesetz]lıche Vorgaben zu knupfen, Dem Gemeinde- 

rat zustehende Kontrollrechte sollen selbstverständ- 

Ich nicht ın Frage gestellt werden. Eıngrıffe ın das 

Recrt auf ınformatıionelle Selbstbestimmung konnen 

gyedoch nur ın uberwiegendem interesse der Ailgemein- 

nheıt auf der Grundlage eınes Gesetzes erfolgen (Art. 2 

Verfassung des Saarlandes). Kontrollen durch dıe Ge- 

meındevertretung liegen zwar ım Allgemeininteresse. 

Der mit Verfassungsrang ausgestattete Grundsatz der 

Verhaitnısmaßıgkeıt erfordert Jedoch eıne Ausgestal- 

tung des Kontrollrechts, dıe dıe schutzwürdıgen Belan- 

ge der Betroffenen beachtet. Die Art und Weise der 

Durchführung muß für den Betroffenen so schonend wie 

möglıch durchgefunrt werden. An dieser Stelle muß 

daran erinnert werden, daß ın Rheinland-Pfalz das 

Akteneinsichtsrecht als dıe ıntensıvste und umfassend- 
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ste Form der Datenweitergabe ın Personal- und Steuer- 

akten (8 33 Abs. 3 GO) und ın Schleswig-Holstein Je- 

denfalls in Steuerakten völlig ausgeschlossen ist. 

Insoweit ist der Gemeinderat in diesen Bundesländern 

beı seinen Kontro!ien auf das Auskunftsrecht be- 

schränkt. 

Zwar trägt die zwischenzeitlich eingebrachte Regie- 

rungsvorlage teilweise meınen Vorschlägen Rechnung: 

die Gemeindeordnung wırd um eine aligemeıne Bestimmung 

erweitert, nach der dıe Datenübermittlung an den Ge- 

meinderat unter dem allgemeınen Vorbehalt der Erfor- 

derlichkeit steht. Meiner weitergehenden Anregung wur- 

de jedoch nıcht gefolgt, das Akteneinsichtsrecht auf 

einen Ausschuß oder einzelne Mıtglieder zu beschrän- 

ken. Dies ıst zu bedauern, da Jedenfalls dıe Eın- 

schränkung des Kreises der eınsichtsberechtigten Ge- 

meinderatsmitglieder dıe Transparenz des Verfahrens 

verbessert und damıt dıe Gefahr einer unberechtigten 

Offenbarung gegenüber Dritten deutlich verrıngert 

hätte. Außerdem wäre das Kontrollirecht des Gemeınde- 

rates an sich gewährleistet gewesen, ohne den Grund- 

satz möglıchst schonender Behandlung der Betroffenen 

in Frage zu stellen. Dıes kann insbesondere ım Hın- 

blick auf sensible Sozıal-, Steuer- und Personaldaten 

von Bedeutung sein. 

11.2 Entwurf einer Kommunalwanlordnung 

Bereits bei der letzten Novellıerung der Kommunalwahl- 

ordnung habe ich auf die Notwendigkeit von Änderungen 

hingewiesen. Meinen Vorschlägen wurde damals mit dem 

Hinweis nıcht gefolgt, daß dıe gleichzeitige Durchfüh- 

rung der Europawahl eine Berucksichtigung nıcht zulas- 

se (vgl. 6. TB Tz. 10.1). Mit der gleıchen Begründung 

wurden meine Forderungen zum neuesten Änderungsentwurf 

in der Anhörung zum größten Teı] zurückgewiesen.



Drucksache 10/24 (9/2075) Landtag des Saarlandes - 10. Wahlperiode - 

Ich gestehe zu, daß eıne vom Europawahlrecht unter- 

schıedliche Ausgestaltung des Kommunalwahlrechts zu 

organisatorıschen Schwierigkeiten bei der gleiıchzeiti- 

gen Durchführung beıder Wahlen führen kann. Anderer-- 

seits ıst angesichts des bestehenden Wahlturnus zu 

erwarten, daß auch zukunftig beide Wahlen gleichzeitig 

durchgeführt werden. Vor diesem Hintergrund körnen 

notwendige, datenschutzrechtliche Anpassungen des *kom- 

munalwahlrechts nıcht mit organısatorıschen Schwier1g- 

keiten abgelehnt werden, da ansonsten der derzeitige 

Zustand auf unabsenhbare Zeıt festgeschrieben wurde, 

: Letztlich darf der Schutz des durch die Landesverfas- 

sung verburgten Rechts auf ınformatıonelie Selbstzoe- 

stimmung nıcht von organısatorıschen Gesichtspunkten 

abhängıg seın. 

Nach wıe vor sıent die Kommunalwahlordnung die su:nar- 

me aller Wahlberechtigten ın das offent!:sh aıızula- 

gende Wahlerverzeichnis vor. Sie setzt s’ch damı“ ın 

Widerspruch zu den melderecht.lichen Basiimmungen. rach 

denen be: Gefahren fur das Leben, dıe Gesurdheı“ oder 

dıe pgerson'ıche Freineit des Betroffenen Jede Auskunft 

an pr'/ate Dr'tte unzulassıg ıst. Bere'’ts ın se’ner 

Ste} '...granme zu meinen früheren Forderurgen (vgl, 7, 

TB Tz. 4.2 5}; hat der Minister des Innern mitgete''t, 

daß auch er der Ansıcht ıst, daß dem Schutz der ge- 

fährdeten Personen der Vorrang vor wahlrecht""sren 

Grunrdsätzer gebuhrt, zumal das Demokratieprinzip und 

dıe Möglıchkeit einer offentlıchen Kontrolle des Wan!- 

verfahrens durch die Sperrung von Daten einze'’rer 

Personen rnıcht ın seiner Substanz beruhrt wird. Urier- 

ständlıch ıst es fur mıch daher, daß Jetzt organısato- 

rısche Gesichtspunkte ım Zusammenhang mıt der beab- 

sichtıgten Doppelwan] geltend gemacht werden, um dıe 

Ablennung der an sıch als notwendig erachteten Anpas- 

sung des Wahlrechts ar die übermittiungssperren soes 

Melderechts zu rechtfertiger. Dies ıst um sc wer;rer 

hinnehmbar, als der Ausschuß fur Datenschutz des sazr- 
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tändischen Landtags am 9. September 1988 einen Be- 

schluß gefaßt hat, nach dem der Schutz von Bürgern, 

deren Meldedaten wegen Gefahren für Leib und Leben 

einer Auskunftssperre unterliegen, bei Wahlen nicht 

durch Eintragung ın das öffentlich auszulegende Wäh- 

lerverzeichnis in Frage gestellt werden darf. 

Auch meine weıteren Forderungen, Vorkehrungen gegen 

eine mıßbräuchliche Verwendung des Wählerverzeichnis- 

ses zu treffen, wurden zurückgewiesen. Zwar enthält 

der Verordnungsentwurf Ansätze, um die Fertigung von 

Auszügen aus dem Wählerverzeichnis einzuschränken. 

Nach wie vor ist jedoch nicht mıt hınreichender Sı- 

cherheit ausgeschlossen, daß sıch Privatpersonen mıt 

der Begründung, dıe Wahlberechtigung eines Bürgers 

überprüfen zu wollen, umfassende Auszüge des Wähler- 

verzeichnısses beschaffen konnen. Ich habe daher ge- 

fordert, daß der Eınsichtnehmende seın berechtigtes 

Interesse darzulegen hat und die Auszüge nur in be- 

schränktem Umfang zuzulassen. Die Herausgabe von Ab- 

schriften oder Teılabschrıften des gesamten Wählerver- 

zeıchnisses muß Jedenfalls ausgeschlossen sein, um den 

Gefahren einer zweckwidrigen Nutzung von vorneherein 

entgegenzuwirken. Dies gılt um so mehr, ais auch meı- 

ner Forderung auf dıe Aufnahme des Geburtsdatums der 

Wahlberechtigten zu verzichten, nıcht Rechnung getra- 

gen worden ıst. Mır geht es hierbei nicht in erster 

Linie darum, dıe Offenbarung des Alters als schützens- 

wertes Datum der Wahlberechtigten zu unterbinden. 

Vielmehr muß der Bürger davor geschützt werden, daß 

sein vollstandıges Geburtsdatum als besonders sıcheres 

und leıcht verfügbares Identıfıkatıonsmerkmal nicht 

anderen zugänglıch und der unkontrollierte Aufbau von 

Datensammlungen ermöglicht wırd. Sollte in einem Aus- 

nahmefall tatsächlich Vor- und Familienname sowie die 

Wohnanschrift zweier Wahlberechtigter übereinstimmen, 

so ist dıe Aufnanme des Geburtsjahres ın dıesem Falle
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ausreichend, da eine Identıfikation mit Hilfe der 

Altersangabe ohne weiteres möglıch ist, 

Verbesserungsbedürftig sınd auch die Regelungen über 

dıe Aufbewahrungsdauer und die Vernichtung von Wahl- 

akten. Es ıst nıcht eınzusehen, daß umfangreiches 

personenbezogenes Aktenmaterıa) nach dem Ermessen des 

Gemeindewahlleiters bıs zu 80 Tagen vor der Wahl der 

neuen Kommunalvertretung aufbewahrt werden darf. Eıne 

solch großzügige Regelung birgt von vorneherein die 

Gefahr ın sıch, daß dıe Vernichtung von Wahlunterlagen 

vergessen urd dıeses Aktenmaterıal unkontrollıert auch 

uber den vorgesehenen Zeitpunkt hinaus aufbewanrt 

wırd. Abgesehen davon ıst nicht einzusehen, daß Wahl- 

unterlagen auf der Grundlage dieser salvierenden Klau- 

sel auch dann noch aufbewahrt werden dürfen, wenn sie 

zur Aufgabenerfullung der Wahlbehorden nıcht mehr 

erforderlich sınd. Da dıe vVorgange im Zusammenhang mit 

der Wahi formalısıert und daher dıe anfalienden üUnter- 

lagen sowie dıe Erforderiiıchkeit ihrer weiteren \..- 

wendung zu bestimmten Zwecken - etwa zur Durchführung 

eines wahlanfechtungs- oder Strafverfahrens - trans- 

parent und überschaubar sınd, habe ıch gefordert, daß 

die Aufbewahrungsdauer für alle ım Zusammenhang mıt 

wahlen anfallenden personenbezogenen Unterlagen ab- 

schließend und normenklar festgelegt wird. 

Immerhin wurde eıner meıner seıt langem erhobs‘en 

Forderungen Rechnung getragen. Nach den wahlrechtiı- 

chen Bestimmungen bedarf dıe Zulassung zur Wahl eıner 

bisher nicht vertretenen Parteı der Unterstützung 

einer gewissen Anzahl von Wahlberechtigten. Bısher 

wurde diese Unterstutzung durch Unterschrift eıner 

Unterstützungs]liıste zum Ausdruck gebracht. Obwohl eıne 

Einsichtnahme durch Urbefugte ın diese Liste bereits 

nach dem geltenden Recht durch Abdecken der vVorunter- 

zeichner auszuschließen war, kam es ımmer wieder zu 

Beschwerden. Ich habe daher seit langem gefordert, 
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ebenso wıe ım Bundestags- und Landtagswanlrecht die 

Verwendung von Unterstutzungsliısten durch Unterstüt- 

zungsblätter zu ersetzen, Dieser Forderung folgend 

sıeht der Verordnungsentwurf vor, daß derjenige, der 

einen Wahlvorschlag unterstutzen wıll, zur Unter- 

schrıftsleiıstung eın nur fur ıhn bestimmtes Blatt 

erhält, das dıe Kenntısnahme von anderen Unter- 

schriftsleistenden ausschließt.
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12. Novellierung des Saarländischen Uniıversitätsge- 

setzes 

Der Mınıster für Kultus, Bıldung und Wissenschaft hat 

mir den Entwurf eines Gesetzes über die Universität 

des Saarlandes zur Stellungnahme vorgelegt. 

Auf meine Anregung hın wurde dıe Vorschrift präzi- 

sıert, die sıch mit der Frage befaßt, ob eine Angele- 

genheıt ın den Universitätsgremien ın öffentlicher 

oder nıchtöffentliıcher Sıtzung behandelt werden darf. 

Nur soweit schutzwürdıge Belange der Betroffenen nıcht 

beeinträchtigt werden, darf eıne Sache öffentlich 

verhandelt werden. 

Rechnung getragen wurde auch meiner Forderung, mög- 

lıchst konkret festzulegen, wann für die Mitglieder 

von Gremien der Universität Schweigepflicht besteht, 

Der Entwurf sıeht nunmehr eine Schwetgepflicht vor bei 

Persona'-, Prufungs- und Habılıtatıonsangelegenheiten. 

Zur Verschwiegenheit verpflichtet sınd die Mitglieder 

der Gremien daruberhınaus, wenn eın entsprechender 

Besch!uß m’t eıner Mehrheit von zweı Dritteln gefaßt 

wird, 

Es wurde ferner kKlargesteilt, daß der Frauenbeauftrag- 

ten, sowe'ıt sıe nıcht ım Eınzeifall mit Eınwilliigung 

der Betroffenen tätıg wırd, ledıglıch Datenmaterial 

ohne Personenbezug zur Verfügung gestelit werden darf. 

Kritis'rert habe ıch die Vorschrift über die Verarbei- 

tung der Studentendaten. Der Gesetzentwurf überläßt es 

der Uriversitat ın einer "Ordrung' festzulegen, an 

wen, zu welchen Zwecken und unter welchen Vorausset- 

zungen Daten übermittelt werden konnen. Dies steht im 

Widerspruch zur Rechtsprechung des Bundesverfassungs- 

gerichts zum Volkszählungsgesetz, nach der die zwangs- 

weise Erhebung und Verarbeitung personenbezogener 
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Daten einer "verfassungsmäßigen", gesetzlichen Grund- 

lage bedürfen (BVerfGE 65, 1, 44). Die inhaltliche 

Festlegung, unter welchen konkreten Voraussetzungen, 

an welchen Empfängerkreis und zu welchem konkreten 

Zweck personenbezogene Daten übermittelt werden dür- 

fen, sollte nicht allein einer Universitätssatzung 

überlassen bleiben (vgl. Leibholz, Rinck, Hesselber- 

ger. GG. 6. Aufl. Köln ab 1979, Art. 80 Anm. 2). 

Meinem Vorschlag entsprechend werden hinfort die Stu- 

denten über die zu übermittelnden Datenarten, die 

Datenempfänger und den Übermittiungszweck aufgeklärt. 
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13. Städtebauförderung und Sanıerung 

Die Sanierung aufgrund des Städtebauförderungsgesetzes 
war bereits Gegenstand des 2, (Tz. 11.6) und des 3. 

Täatigkeitsberichts (Tz. 12.3), Zwischenzeitlich ıst 
das Recht der Städtebauförderung ın das am 1.7.1987 ın 

Kraft getretene Baugesetzbuch (BauGB) einbezogen wor- 

den. 

Eın Bürger einer Gemeinde hat mır eınen Fragebogen der 

Landesentwicklungsgesellschaft Saar, die von der Ge- 

\ meinde nıt der Durchführung der vorbereitenden Unter- 

suchung beauftragt worden war, zur datenschutzrecht- 

lichen Prüfung vorgelegt. 

Die Eigentümer, Mieter, Pächter und sonstige zum Be- 

sıtz oder zur Nutzung des Grundstucks berechtigte 

Personen ım Sanıerungsgebiet sınd zu Angaben gesetz- 

lich verpflichtet, dıe zur Beurteriung der Sanierungs- 

bedürftigkeıt oder zur Vorbereitung der Sanierung 

erforderlich sınd. Gefragt wurde nach dem Zustand und 

der Ausstattung der wohnung, des Betriebes, ferner ob 

dıe Absıcht besteht, das Gebäude zu verkaufen, ander- 

weit19 zu nutzen oder baulıche Veränderungen vorzuneh- 

men. Hınsıchtlich des Umfangs der verlangten Angaben 

gab der Fragebogen keinen Grund zur Beanstandung. 

Allerdıngs veranlaßte mich dıe Anfrage, auf sonstige 

Mängel beı der Informatıonserhebung und -verarbeitung 
ım Rahmen der Befragungsaktıon hinzuweisen. 

Das dem Fragebogen bergefugte Begleıtschreiben ent- 

hielt keinen Hınweis auf dıe der Datenerhebung zugrun- 

de liegende Rechtsvorschrıft, 

Im Fragebogen wurden Angaben über Name und Anschrift 

des Bürgers nıcht verlangt. Der Fragebogen enthielt 

Jedoch eıne Registriernummer, um fur eventuelle Rück- 

fragen den Personenbezug herstellen zu können. Um zu 
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vermeiden, daß für den Bürger der Eindruck eıner ano- 

nymen Befragung entsteht, habe ıch eine Aufklärung 

über dıe Bedeutung der Regıstriernummer und den Ver- 

wendungszusammenhang gefordert. 

Vor allem auch ım Hinblıck darauf, daß im Verlauf 

einer Sanierung noch sehr viel sensıblere Angaben von 

den Betroffenen - z.B. beı Aufstellung des Sozial- 

plans - verlangt werden können, habe ich darauf ge- 

drungen, daß der mıt der Santerung beauftragte Unter- 

nehmer durch vertragliche Vereinbarungen zur Einhal- 

tung folgender Bedingungen verpflichtet wırd: 

- Die erhobenen Daten dürfen nur für Zwecke der Sanie- 

rung verwendet werden. 

= Die Löschung hat spätestens nach Aufhebung der förm- 

lıchen Festlegung des Sanıerungsgebietes zu erfol- 

gen. 

- Die Daten sınd bıs zu der Loschung von den Identifı- 

katoren (Adressenlısten) getrennt aufzubewahren oder 

zu speichern, 

- Ber Sanıerungstrager muß sıch gegenuber der Gemeinde 

verpflichten, sıch der Kontrolle des Landesbeauf- 

tragten für Datenschutz zu unterwerfen. 

- Der Sanierungsträger hat gegenuber der Gemeinde die 

organısatorıschen und technischen Maßnahmen der 

Datensicherung nachzuweisen. 

Die Durchführung der Sanıerung hängt entscheidend von 

der Akzeptanz ın der Bevölkerung ab; eıne datenschutz- 

gerechte Handhabung der Informationserhebung und -ver- 

arbeitung stellt eine vertrauensb1ldende Maßnahme dar, 

dıe dazu beiträgt, daß das Vorhaben ın der Bevölkerung
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unterstützt wird. Es liegt deshalb ım Interesse der 

Gemeinden, daß die datenschutzrechtiichen Anforderun- 
gen voll beachtet werden.
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14, Steuerdaten-Abruf-Verordnung 

Der Bundesminister der Finanzen hat den Entwurf einer 
Verordnung über den Äbruf von Steuerdaten des Bundes- 

amtes fur Finanzen, der Fınanzamter und Gemeinden 
(Steuerdaten-Abruf-Verordnung-StDAV) den Fınanzminı- 

stern der Länder zur Stellungnahme vorgelegt. Meiner 

Bitte, mich über den Sachstand zu unterrichten und mir 

den Verordnungsentwurf zur Vverfugung zu stellen, hat 

der saarländısche Finanzminister nıcht entsprochen, 

obwohl ıch darauf hınwiıes, daß ın anderen Bundeslän- 

dern der Entwurf den Datenschutzbeauftragten zur Ver- 

fügung gestellt wurde. Da sıch dıe Verordnung vor 

allem im Landesbereich auswirkt, kann es nıcht aus- 

reichen, ledıglıch den Bundesbeauftragten für den 

Datenschutz zu beteılıgen. Den Entwurf sowie dessen 

Ergänzungen hat mir schließlich eıne Stelle außerhalb 

des Saarlandes überlassen. 

Durch das Steuerbereinigungsgesetz 1986 sınd die Rege- 

lungen uber das Steuergeheimnıs fortgeschrieben wor- 

den. Der Bundesminister der Fınanzen wurde u.a. dazu 

ermächtigt, mıt Zustimmung des Bundesrates durch 

Rechtsverordnung zu bestimmen, welche technischen und 

organısatorıschen Maßnahmen gegen einen unbefugten 

Abruf von Steuerdaten zu treffen sınd. Insbesondere 

können Regelungen über den zulässigen Umfang, sowie 

über den kKreıs der Zugrıffsberechtigten getroffen 

werden. Der vorgelegte Entwurf der Steuerdaten-Abruf- 

Verordnung soll der Konkretisierung dieser gesetz]ı- 

chen Ermächtigung durch Rechtsverordnung dienen. 

Die Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Lander 

sowie dıe Datenschutzkommiıssıion Rheinland-Pfa!iz haben 

den als Anlage 6 beigefugten Beschluß zum Entwurf der 

Steuerdaten-Abruf-Verordnung gefaßt. Sıe befürchten 

ınsbesondere durch dıe Einrichtung umfassender Abruf-
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möglichkeiten der Dienst- und Fachaufsichtsbehörden 
eine Gefährdung des Steuergeheimnisses, 

Der Entwurf sıent vor, daß den obersten Finanzbehörden 
der Länder, den Oberfinanzdırektionen und dem Bundes- 
minister der Finanzen zentrale Abrufmöglichkeiten 
eingeräumt werden. Dies bedeutet konkret, daß der 
saarländısche Fınanzminıster einen ständigen Zugriff 

auf alle Steuerdaten des gesamten Saarlandes erhalten 
würde, obwohl er die Daten nur ım Rahmen der Dienst- 

und Fachaufsicht benötigt. Der zugriff der Aufsichts- 
behörde muß auf Steuerdaten beschränkt bleiben, die 
aus Anlaß der konkreten Prüfungsmaßnahmen erforderlich 

sınd. Für eıne zentrale Verfügungsmacht der Aufsichts- 

behörden über alle Steuerdaten besteht kein Bedürfnis.
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15. Sonstiges 

15.1 Briefdrucksache und Brıiefgeheimnis 

In allen Bereichen der öffentlichen Verwaltung werden 

Schriftstücke versandt, dıe mehr oder weniger sensible 

Informationen über den Empfänger enthalten. Die öf- 

fentlıchen Stellen haben alle Maßnahmen zu treffen, 

die erforderlich und geeignet sınd, um zu verhindern, 

daß diese Informationen Unbefugten zur Kenntnis gelan- 

gen. 

Eine Behörde hat sıch an mich mit der Frage gewandt, 

ob die Zusendung von Schriftstücken als Briefdruck- 

sache datenschutzrechtlich unbedenklich ist. Immerhin 

ıst die Offenbarung von eınem Amtsträger bekannt ge- 

wordenen persönlichen und sachlıchen Verhältnissen, 

die für Aufgaben der öffentlichen Verwaltung erfaßt 

worden sind, strafbar (8 203 Abs. 3 StGB). 

Bei den Briefdrucksachen ist zu unterscheiden: 

Grundsätzlich ist das Schrıftstück, das als Brief- 

drucksache versandt wird, zum Zwecke der Gebührenüber- 

prüfung durch die Post mit einer offenen Umhüllung zu 

versehen. Wer eıne solche Briefdrucksache öffnet, 

begeht keine Verletzung des Briefgeheimnisses, weil 

nach der entsprechenden Strafvorschrift nur die öÖff- 

nung eines verschlossenen Briefes strafbar ist (8 202 

StGB). 

Wenn gleichzeitig mindestens 100 gleichartige Sendun- 

gen zur Post aufgeliefert werden, dürfen Briefdruck- 

sachen zwar verschlossen werden. Voraussetzung ist 

aber, daß sich der Absender mıt der Öffnung durch die 

Post zu Überprüfungszwecken einverstanden erklärt.



Drucksache 10/24 (9/2075) _Landtag des Saarlandes -_10. Wahlperiode - 

Keın Bürger muß dulden, daß dıe Post oder sonstige 
Dritte Kenntnis vom Inhalt behördiicher Mitteilungen 

oder Bescheiden erhält. Die Wahrung des Amtsgeheimnis- 

ses erfordert, daß die Briefsendungen wenigstens ver- 
schlossen sınd. Nur auf diese Weise wird erreicht, daß 

die postalısche Versendung amtlıcher Unterlagen und 

Schrıiftstücke durch das strafbewehrte Briefgeheimnis 

geschützt ıst. Unabhängig davon, ob besondere Amtsge- 

heimisse - wıe das Sozıal- oder Meldegeheimnis - 
berührt sınd, habe ıch deshalb empfohlen, ım Behörden- 

verkehr und bei Mitteılungen an den Burger von der 

‘ Versendung als Briefdrucksache abzusehen. 

15.2 Sıcherung des Adoptıonsgeheimnısses 

Zur Wahrung des Adoptıonsgeheimniısses durfen Tatsa- 

chen, die geeignet sınd, dıe Annahme als Kind und 
deren Umstände aufzudecken, nıcht offenbart oder ausge- 

forscht werden (8 1758 BGB). Diesem Zweck dtrenen auch 
Regelungen ım Personenstandsgesetz und ım Meldegesetz, 

die die Auskunftserteilung nach erfolgter Adoptıon 

beschränken. Da bıs zur rechtskräftigen Annahme als 
Kind regelmäßig mehrere Monate vergehen, ıst es not- 

wendig sıcherzustellen, daß auch die vorhergehenden 
Schritte geheim bleiben. 

Eine Schwachstelle können behördliche Mitteilungs- 
pflichten sein. So ıst der Standesbeamte nach seiner 

Dienstanweisung verpflichtet, bei Jeder Geburt die 

Meldebehörde des Wohnortes der leıblıchen Mutter zu 
benachrichtigen. Diese Regelung erspart den Eitern 
eıne Anmeldung des Neugeborenen bei der Meldebehörde 
und dient gleichzeitig der vollständıgkeit des Melde- 

registers. Wırd Jedoch das Kınd nicht ın der Wohnung 
der Mutter aufgenommen, sondern unmittelbar nach der 
Geburt in Adoptıonspflege gegeben, entsteht am Wohnort 

der Mutter kein melderechtlıcher vorgang, so daß dıe 
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Mitteilung des Standesbeamten und dıe daraus folgende 

Eintragung im Melderegister objektiv unrichtig ist. 

Vor allem aber bestent die Gefahr, daß durch Auskünfte 

und Datenübermittlungen aus dem Melderegister die 

Geburt am Wohnort der Mutter bekannt wird - eine Tat- 

sache, die die eventueli unverheiıratete Mutter gerade 

durch die auswärtige Entbindung und die Freigabe des 

Kindes zur Adoption verhindern wollte. 

In Anlehnung an entsprechende Regelungen in anderen 

Bundesländern habe ıch folgendes Verfahren vorgeschla- 

gen: 

- Ist abzusehen, daß das Kınd nach seiner Geburt 

nicht im Haushalt der leıblıchen Mutter aufgenom- 

men wird, teılt die Adoptıonsvermittliungsstelle 

dies dem Standesbeamten mit einer von der Mutter 

(bzw. den Eltern) unterschriebenen, formularmäßi- 

gen Erklärung mit. 

- Die Mitteilung des Standesbeamten an die Meldebe- 

hörde unterbleibt ın dıesem Falle, Die Adoptions- 

bewerber melden das Kind beı der für sie zuständi- 

gen Meldebehörde an. 

- Wurde der Standesbeamte bereits vor der Geburt 

unterrichtet und kommt es - etwa wegen mangelnder 

Zuständigkeit - nıcht zur Beurkundung, vernichtet 

er die Mitteilung der Adoptıionsvermittlungsstelle 

nach 2 Monaten. 

Eine Regelung war bei Redaktionsschluß noch nicht 

ergangen. 

- 96 -



Drucksache 10/24 (9/2075) Landtag des Saarlandes - 10. Wahlperiode - 

16. Bilanz 

16.1 Entsorgung von Schriftgut (9. TB, Tz, 11.1) 

Meiner Forderung, ein ressortübergreifendes Konzept 

für die datenschutzgerechte Entsorgung von Datenträ- 

gern aller Art 

wickeln, hat 

Unter meiner 

nıchtung von 

erarbeitet. 

mit personenbezogenem Inhalt zu ent- 

der Mınıster des Innern entsprochen, 

Mitwirkung wurden "Richtlınıen zur Ver- 

Schriftgut und sonstigen Datenträgern" 

Die Rıchtlinien sehen vor, daß ausgesondertes Schrift- 

gut, wozu neben Akten auch der taglıche Papıerabfall 

gehört, unverzüglich einem Aktenvernichtungsgerät 

zuzuführen ıst, Sofern kein geeignetes, behördeneige- 

nes Aktenvernichtungsgerat vorhanden ist oder auszu- 

sonderndes Schrıftgut ın größeren Mengen anfällt, ist 

das Schrıftgut bıs zur verniıchtung ın verschließbaren 

Behältnissen oder Räumen, zu denen nur Befugte Zugang 

haben, zwischenzulagern. 

Wird eın Prıvatunternehmen mit der Vernichtung von 

Schrıftgut beauftragt, hat dıe Behörde dureh sorgfä]- 

tige Auswahl 

Transports und 

der Firma sowie durch Überwachung des 

der Vernichtung sicherzustellen, daß 

Geheimhaltungsvorschriften und dıe schutzwürdigen 

Belange Betroffener nıcht verletzt werden. Eın Muster- 

vertrag wurde erarbeitet, der dıe Rechtsbezıehungen 

zwischen auftragserteilender Behörde und dem Unterneh- 

men sowie dıe Eınzelheiten der Uberwachung regelt und 

die externe Kontrolle durch meine Dienststelle gewähr- 

leistet. Nach 

Entsorgung von 

dıesen Grundsätzen ıst auch beı der 

Mikrofiches, Magnet-Datenträgern sowie 

Bild- und Tonträgern zu verfahren. Eınmalfarbbänder 

durfen nıcht mıt dem sonstıgen Papierabfall entsorgt,
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sondern müssen in einem besonderen Verfahren zerklei- 

nert werden. 

Diese Grundsätze sind auch bei der Wiederverwendung 

des ausgesonderten Schriftgutes als Rohstoff zur Her- 

stellung von Papier zu beachten. 

Diese Richtlinıen haben Modeilcharakter auch für die 

Entsorgung von Schrıftgut bei anderen öffentlichen 

Stellen. Ich habe deshalb ıhre Veröffentiichung im 

y Gemeinsamen Mınısterialblatt des Saarlandes vorge- 

schlagen. 

16.2 Veröffentlichung von Entmündigungsentscheidungen 

(8. TB S. 61) 

Meine Auffassung, daß dıe Veröffentlichung von Ent- 

scheidungen ın Entmündigungsverfahren wegen Verschwen- 

dung oder Trunksucht unverhältnısmäßig und deshalb 

verfassungswidrıig seı, hat das Bundesverfassungsge- 

richt bestätigt. Mıt Beschluß vom 9. März 1988 hat das 

Bundesverfassungsgericht dıe Vorschrift des 8 687 ZPO 

wegen Unvereinbarkeit mit dem allgemeinen Persönlich- 

keitsrecht für nichtig erklärt. 
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Anlage 1 

Beschluß 

der konferenz der Datenschutzbeauftragten des Bundes 

und der Langer 

vom 14. März 1988 

Polızeiliche Datenverarbeitung bıs zum Erlaß bereichs- 

spezifischer gesetzlicher Regelungen 

Beschluß der Konferenz der Datenschutzbeauftragten des 

Bundes und der Lander und der Datenschutzkommissıon 

Rheinland-Pfalz vom 14./15.3.1988 

Eines der dringendsten datenschutzrechtlichen Anliegen 
ıst dıe Schaffung bereichsspezifischer Grundlagen fur 

dıe Datenverarbeitung der Sicherheitsbehörden, Dies 

gılt ebenso für die Nachrıchtendienste. Schon seit 

Jahren haben die Datenschutzbeauftragten entsprechende 
Forderungen erhoben. Spatestens seıt dem "Volkszäh- 

lungsurteıl' des Bundesverfassungsgerichts vom 

15.12.1983 ıst das gesetzliche Regelungsdefizıt offen- 

bar. So hat der Bayerısche Verfassungsgerichtshof ın 

eıner Entscheidung vom 9.7.1985 bezogen auf die polı- 

zeitliche Datenverarbeitung hervorgenoben, es seı ge- 
boten, aaß der Gesetzgeber dıe Materie regele, die 
bısher Gegenstand der 'Rıchtiınıen für die Führung 
kriminalpolızeiılicher personenbezogener Sammlungen 

(Kp$)" ıst. 

Mit der Erhebung, Speicherung und Weitergabe personen- 

bezogener Daten greift die Polıizeı ın dıe Grundrechte 

ger Betroffenen eın, onne daß dafür ımmer dıe verfas- 
sungsrecht]lich gebotenen gesetzlichen Grundiagen vor- 

handen sınd. So haben schon einige Gerichte dıe polı- 
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zeılıche Datenverarbeitung zum Zwecke vorbeugender 

Straftatenbekämpfung bıs zum ErIiaß bereichsspezıifı1- 

scher gesetzlıcher Grundlagen für unzulässıg erklärt. 

Gleıchwonl kommen die gesetzgeberischen Inıtıativen 

zur Behebung dıeses Zustandes nur außerst schleppend 

voran. 

Allerdıngs hat das Bundesverfassungsgericht dem Ge- 

setzgeber ın der Vergangenheit ubergangsfristen zur 

Beseitigung von Regelungsdefiziten zugebillıgt, wenn 

damıt eine sonst eıntretende Funktionsunfähigkeit 

staatlıcher Eınrıchtungen vermieden werden kann, dıe 

der verfassungsmaßigen Ordnung noch ferner stunde als 

der bısheriıge Zustand. 

Dabeı ıst auf folgendes nhınzuweisen: 

1. uvbergangsfrısten konnen ıhrer Natur nach nicht 

unbegrenzt ın Anspruch genommen werden. Das Bundes- 

verfassungsgericht hat ausdrücklich darauf hınge- 

wiesen, daß sıe dann nıcht mehr anerkannt werden 

können, wenn der Gesetzgeber eıne Neuregelung unge- 

bühriıch verzogert. 

2. Während der Ubergangsfrist reduziert sıch dıe Be- 

fugnıs zu Eıngrıffen auf das, was fur die geordnete 

Weiterführung eınes funktıonsfähıgen Betriebes" 

unerläßlıch ıst. Es ıst mithin unzulassıg und mit 

den vom Bundesverfassungsgericht festgestellten 

reduzierten Befugnissen unvereinbar, bereits be- 

stehende Datenverarbeitungsablaufe noch auszuwel- 

ten, etwa durcen den Aufbau neuer Datenbanken oder 

dıe Ausschopfung neuer technıscher Möglıchkeiten, 

soweit dıe Eıngrıffe ın dıe Rechte der Betroffenen 

damit eine neue Qualıtat erreichen. 
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3. Besondere Zurückhaltung hat sıch dıe Polızeı dort 

aufzuerlegen, wo Eıngrıffe ın das ınformationelle 

Selbstbestimmungsrecht noch weitere Grundrechte 

betreffen. 

3.1 Die Feststellungen von Personalıen, damit ver- 

bundene Datenabgleıche und Speicherungen sowie 

Fılm- und Vıideoaufnanmen sınd anläaßlıch von 

öffentlıchen Versammiungen wahrend der uber- 

gangszeıt nur dann als zulassıg anzusehen, wenn 

Anhaltspunkte dafur vorliegen, daß strafbare 

Handlungen begangen werden. 

3.2 Die Nutzung technischer Hı)fsmittel zur ver- 

deckten Datenerhebung durch Lauschangriffe in 

Wohnungen muß grundsätz}ıch ausgeschlossen 

sein. 

4. Der Einsatz von verdeckten Ermittlern und V-Leuten 

sowie Jlangfrıstıge Observatıonen und polızeıliche 

Beobachtungen dürfen nur zugelassen werden, wenn 

konkrete Anhaltspunkte fur bestimmte schwere Straf- 

taten bestehen. Es muß festgelegt weraen, wer dıese 

Maßnanmen anordnen darf, wıe die anfallenden Er- 

kenntnisse verwertet werden durfen und wann dıe 

Betroffenen zu unterrichten sınd. 

5. Im Hınblıck auf dıe von den Verfassungsgerichten 

für die Ubergangszeit geforderte Beschränkung auf 

das, was fur die geordnete Weiterführung eınes 

"funktionsfanıgen Betriebs" unerlaßlıch ıst, er- 

ıinnern dıe Datenschutzbeauftragten an ıhre fruheren 

Beschlusse zur polızeılıchen Datenverarbeitung. 

Danach sınd künftig ınsbesondere folgende Datenver- 

arbeıtungsvorgänge zu unterlassen: 

= Speicherung dıskriminierender personenbezogener 

Hinweise ın polızeılichen Informatıonssystemen; 
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- Speicherung (ehemals) verdächtıger Personen zu 

Zwecken vorbeugender Straftatenbekämpfung onne 

verantwortbare krımınologiısche Prognose; 

- Speicherung von Daten über Personen, bei denen 

eine Anklageerhebung mangels öÖffentlıchen Inte- 

resses abgelehnt wurde; 

= Speicherung von Daten über Kınder, dıe der Bege- 

hung einer Straftat verdachtıgt werden; 

- Weitergabe von Informationen, dıe mt spezıellen 

polızeılıchen Befugnıssen erhoben wurden, an 

andere als Poliızeıdıenststellen.
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Anlage 2 

Beschluß 

der Konferenz der Datenschutzbeauftragten 

des Bundes und der Länder 

vom 4./5. Maı 1987 

zur 

Neukonzeptıon des Ausländerzentralregisters 

Unter Federführung des Bundesministers des Innern wırd 

zur Zeıt das bestenende Ausländerzentralregister (AZR) 

beim Bundesverwaltungsamt mıt dem Ziel eıner Effi- 

zıenzsteigerung überarbeitet. 

Grundsätzlıch ıst dıe beabsıchtigte Schaffung einer 

verfassungsrechtlich notwendigen gesetzlichen Regelung 

sowohl für die Datenverarbeitung beim Bundesverwal- 

tungsamt als auch für die Kommunikation der Teıinenmer 

mit dem Ausländerzentralregiıster zu begrüßen. Schon 

jetzt stehen den Benutzern weıt über 100 Millıonen 

Daten von ca. 10 Mıllionen Ausländern zur Verfügung. 

Geplant ist, dıe Verwendbarkeıt des Datenbestandes 

durch den potentiellen Teılnenmerkreis des AZR zu erhö- 

hen. 

Dient das AZR bıs Jetzt vorwiegend der Aufenthaltser- 

mıttlung von Ausländern und der Vorbereitung auslän- 

derrechtlıicher Entscheidungen, so sıeht dıe geplante 

Regelung eine "stärkere Eınbındung ın das System zum 

Schutz der ınneren Sıchernheit” sowıe eıne verbesserte 

Nutzung zu statıstischen Zwecken vor. So ıst dıe Eın- 

stellung des polızeilichen INPOL-Fahndungsbestands in 

das AZR geplant. 
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Das Recht auf ınformatıonelie Selbstbestimmung stent 

auch den ın der Bundesrepublik Deutschland und Berlin 

lebenden Angehörigen anderer Staaten zu. Eıne Neurege- 

lung muß daher vermeiden, daß besondere Vorschrıften 

für diese Personengruppe zu einer allgemeınen Diskrı- 

minıerung der Betroffenen als potentielle Rechtsbre- 

cher führen. 

II. 

von entscheidender Bedeutung für dıe datenschutzrecht- 

lıche Bewertung des Regısters sınd dıe Funktionen, dıe 

es erfüllen soil. Außer Frage steht seıne Verwendung 

als Indexregister zum Zweck der Feststellung, ob eıne 

- und wenn Ja, welche - Ausländerbehörde Unterlagen 

über einen bestimmten Ausländer besitzt. 

Damit soll! das AZR den Zugang zu den eıgentliıchen 

Ausläander- und Meldedaten erleichtern; es kann und 

darf den Rückgrıff auf dıe beı den örtlichen Behörden 

gesammelten Informationen nıcht ersetzen. Allenfalls 

bei Eılentscheidungen sollten dıe 1m Register gespei- 

cherten Daten unmittelbar für Maßnahmen der Verwaltung 

herangezogen werden. Keınesfalls darf das AZR zu eınem 

bundesweiten zentralen Melderegister für Ausländer 

werden. 

Für nıchtöffentlıche Stellen und Prıvatpersonen darf 

der Zugang zu den Daten des AZR nur ın eng begrenzten 

Ausnahmefällen gewährt werden, die gesetzlıch festzu- 

legen sınd. 
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III. 

Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Volkszäh- 

lung 1983 ıst wesentlicher Anlaß für dıe gesetzliche 

Neuregelung. Aus Gründen der Normenklarheıt, der Be- 

stımmtheit und der Zweckbindung muß dıe Regelung das 

Ausmaß der vorgesehenen Datennutzung abschließend 

festlegen. 

Das Regıster dıent nicht dem Vollzug von Verwaltungs- 

entscheidungen durch dıe Regiısterbehörde selbst. Wenn 

seıne Hauptfunktıon dıe üÜnterstützung der Tätıgkeit 

der Ausländerbehörden und der Poltızeı ıst - soweit 

diese Stellen austländer- und allgemeinvollzugspolizei- 

liche Aufgaben erfüllen -, so muß der Gesetzgeber 

diesen Verwendungszusammenhang darstellen. Es ıst zu 

begrüßen, daß nıcht nur dıe Verwendung der Daten ım 

Register selbst, sondern auch ıhre Anlıeferung und 

Weitergabe an andere Dienststellen gesetzlich geregelt 

werden sollen. Nur wenn dıe Datenverarbeitung klar und 

eindeutig festgelegt ıst, kann der Betroffene den 

Eingriff ın seın Recht auf ınformatıonelle Selbstbe- 

stımmung einschätzen. Alleın eın Regiıstergesetz genügt 

dıesen Anforderungen nıcht. Eıne zeıtlıch parallele 

Novellierung des Ausländerrechts ıst deshalb unabdıng- 

bar. Gleichzeitig muß auch der Datenaustausch zu Fahn- 

dungszwecken und zur Erfüllung anderer polizetlıcher 

Aufgaben ın der Straßprozeßordnung und ın den Polizeı- 

gesetzen geregelt werden. 

IV. 

Für den ın das AZR aufzunehmenden Datensatz sınd die 

vom Register zu erfüllenden Funktionen maßgeblich. 

Entsprechend der Indexfunktıon gehören in das AZR 

solche Daten über eınen Ausländer, dıe das Auffinden 

bestimmter, zu eıner Person angelegter Unterlagen zur
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Vorbereitung vor allem ausländerrechtlicher Entschei- 

dungen ermöglichen, 

Darüber hinaus ıst geplant, den Benutzern unmittelbar 

Daten zur Verfügung zu stellen, um verschiedene Infor- 

matıonsansprüche zu erfüllen. Dadurch sollen zum Teıl 

dıe Empfänger die Moglıchkeiten erhalten, auf die 

Beiziehung von Akten vor Entscheidungen zu verzichten. 

Besonders problematisch ıst dıe Speicherung und Ver- 

wendung des Datums 'Einreisebedenken". Unter diesem 

Datum werden belastende Vorgange ım Umfeld des Auslän- 

ders erfaßt, dıe noch keine auslanderrechtlichen Maß- 

nahmen ausgelöst haben. Damıt erhält der Datensatz 

eine neue Qualıtät: Gespeichert werden nicht mehr 

Informatıonen über ın eınem formalısıerten und rechts- 

staatlıchen Verfahren ergangene Maßnahmen der Auslän- 

derbehörde, sondern auch unprazıse Angaben über eın 

vermutetes (Fehl-) Verhalten des Ausländers selbst. 

Der Mangel] an Genauigkeit dieses Datums bedıngt es, 

daß z.B. eın bei einer Grenzpolızeıbehörde beantragter 

Ausnahmesichtvermerk nıcht ohne Hınzuzıehung der zu- 

grundeliegenden Akte versagt werden kann. Die Voraus- 

setzungen der Entstehung dieses Datums sowie seiner 

Verwendung bedürfen wegen des verfassungsrechtlichen 

Gebots der Normenklarheit einer Präzısierung. Dabeı 

wird nicht verkannt, daß sıch dıese Regelung ın denje- 

nigen Fällen posıtıv auswirken wırd, ın denen ın dıe- 

sem Datenfeld ketne Eıntragung vorlıegt, und dies 

dürfte dıe große Mehrheit seı. Wenn nämlıch das Datum 

"Ernreisebedenken' nıcht belegt ıst, besteht dıe Mög- 

lıchkert, etwa über eınen Ausnahmesichtvermerk ın 

einem beschleunigten Verfahren zu entscheiden, ohne 

daß auf die Ausgangsunterlagen zurückgegriffen werden 

muß. 
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Die geplante Aufnahme von Daten aus dem INPOL-Fann- 

dungsbestand macht dıe Funktionserweiterung in den 

Polızeibereich hıneın deutlıcn. Die Notwendigkeit der 

Aufzeichnung von Fahndungsnotierungen ım AZR ıst bıs- 

her angesichts möglıcher Alternativen - z.B. eines 

regelmäßigen Datenabgleichs - nıcht ausreichend darge- 

legt. 

Die Speicherung von Suchvermerken kann hingenommen 

werden, wenn sıe nur für dıe Verfolgung ım Gesetz 

selbst festgelegter Zwecke erfolgt und - wıe ım Be- 

rıcht des Bundesminısters des Innern vorgesehen - zeit- 

lich begrenzt zugelassen wırd. 

Beı den Daten, die ausschließlıch für statıstische und 

Planungszwecke erhoben werden sollen, ıst sıcherzu- 

stellen, daß ihre Verwendung getrennt von derjenigen 

anderer Daten des Ausländers erfolgt und dıe Angaben 

derart anonymiısıert werden, daß dıe Verbindung zu den 

personenbezogenen Daten nıcht mehr hergestellt werden 

kann. 

Die Kommunıkatıon zwischen AZR und den verschiedenen 

Behörden oder Privatpersonen ıst gesetzlich so zu 

regeln, daß sıe den Anforderungen des Bundesverfas- 

sungsgerichts an den bereichsspezifischen Datenschutz 

gerecht wird. 

Eine gesetzlıche Regelung ausschließlich des Teilinen- 

merkreıses und des Datenumfangs wäre nicht ausrei 

chend, solange nicht prazıse festgelegt wird, für 

welche konkreten Zwecke die Behörden Daten abrufen 

dürfen, bzw. das AZR an sıe übermitteln darf. Nur eıne 

verwendungsorıentierte Regelung macht den potentiellen 

Verwendungszusammenhang transparent und würde den 

Anforderungen des Bundesverfassungsgerichts genügen. 
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Eine Festlegung, daß den Benutzern nur solche Daten 

übermittelt werden, dıe sie zur Aufgabenerfüllung 

benötigen, würde nıcht ausreichen; es bedarf gerade 

der Festlegung derjenigen Aufgaben, zu deren Erfüllung 

Datenübermittlungen vorgenommen werden sollen, Auch 

eıne Differenzierung nach Abfragearten, die Jeweils 

verschiedene, stufenweise gestaffeite Datenmengen 

umfassen, ware ungenugend, solange nıcht feststeht, 

für welche Aufgaben welche Behörden dıe festgelegten 

Datenmengen abrufen können. 

Der On-1Iıne-Zugrıff auf die ım AZR gespeicherten Daten 

stellt eine besonders ıntensıve Form des Zugriffs auf 

personenbezogene Informationen dar. Er bedarf daher 

der besonderen Rechtfertigung, dıe in der Aufgaben- 

stellung der beteiligten Behörden begründet seın muß. 
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Anlage 3 

Beschluß 

der Konferenz der Datenschutzbeauftragen des Bundes 

und der Länder sowie der Datenschutzkommission 

Rheinland Pfalz 

vom 10. Oktober 1988 

Datensicherheit beim Einsatz kleinerer 

Datenverarbeitungsanlagen 

Beım Einsatz kleinerer Datenverarbeıtungsanlagen, vor 

allem von persönlichen Computern (PC), bereiten die 

Datensicherhett und dıe Ordnungsmäßigkeit der vVerar- 

beitung personenbezogener Daten besondere Probleme, Im 

Hınblıck auf diese Probleme geben die Datenschutzbe- 

auftragten des Bundes und der Länder folgende Empfeh- 

lungen: 

1. Vor jeder Entscheidung, ob für die Arbeiten eines 

Aufgabengebiets eın PC oder eıne sonstige kleinere 

Datenverarbetrtungsanlage eıngesetzt werden kann, 

muß geprüft werden, ob dıe dabeı erzıelbare Daten- 

sicherheit ausreichend ıst. Beı dieser Prüfung 

müssen ınsbesondere die Empfindlichkeit der Daten 

und der Grad der Verbindlichkeit der Verarbeıtungs- 

logik berucksichtigt werden. Die Verarbeitung per- 

sonenbezogener Daten mit eınem automatisierten 

Verfahren, das keine angemessene Datensicherheit 

bıetet, verstößt gegen dıe Datenschutzgesetze. 

2. Eine speichernde Stelle hat auch beı der Verarbei- 

tung personenbezogener Daten auf eınem PC oder 

einer sonstıgen kleineren Datenverarbeitungsanlage 

dıe technischen und organısatorischen Maßnahmen zu 

treffen, dıe Je nach Art der zu schützenden Daten 

geeignet sınd, dıe Datensicherheit zu gewährlei- 
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sten. Sofern die Datensicherheit mıt den verfügba- 

ren Maßnahmen nıcht ın dem erforderlichen Umfang 

gewährleistet werden kann, muß auf den Einsatz des 

PC oder der kleineren Datenverarbeitungsanlage 

verzıchtet werden. 

Um dıe Datensicherheit zu gewährleisten, sind ins- 

besondere die dem neuesten Stand entsprechenden 

technischen Maßnahmen zu treffen, 

Weisungen sollten schrıftliıch erfolgen und in einer 

Dienstanweiısung zusammengefaßt werden. Durch Kon- 

trollen der Arbeitsdurchführung ıst sicherzustel- 

len, daß alle Vorschriften und Weisungen befolgt 

werden. 

3. Die Hersteller von Hard- und Software werden aufge- 

fordert, für kleinere Datenverarbeitungsanlagen 

einschließlich der persönlichen Computer Verfahren 

zu entwickeln und bereitzustellen, dıe einen Be- 

trıeb dieser Geräte mıt eınem Maß an Datensıcher- 

heit ermöglıchen, das demjenigen großer Rechenzen- 

tren entspricht. Vor allem mussen Hılfsmittel ver- 

fügbar gemacht werden, dıe es eıner datenverarbei- 

tenden Stelle ermöglıchen, 

- ohne organısatorısch strukturıertes Rechenzentrum 

und damıt auch ohne Funktionstrennungen bei der 

Arbeitsabwicklung, 

= ohne organısatorısche Trennung zwischen Anwendung 

und Durchfuhrung der automatısıerten Datenverar- 

beitung und 

- trotz Verzichts auf Detaılkenntnisse der automa- 

tısıerten Datenverarbeıtung beı Vorgesetzten und 

der für die Revısıon zuständıgen Organısations- 

einneit 
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sicherzustellen, daß beı der Verarbeitung auf der 

eingesetzten Datenverarbeitungsanlage eıne verbind- 

lıch vorgeschriebene Verarbeiıtungslogik eingehalten 

wırd. Dazu ıst es unter anderem erforderlich, vVer- 

fahren bereitzustellen, dıe gewährleisten, daß Pro- 

gramme ausschließlich ın der freıgegebenen Fassung 

zum Ablauf kommen. Systemprogramme und Anwendungs- 

programme könnten dazu mıt einem geeigneten krypto- 

grafischen Verfahren versiegelt werden, wodurch 

Manipulationen erkennbar würden. 

Für persönliche Computer und sonstige kleinere Da- 

tenverarbeitungsanlagen sollten zur Datensıcherheit 

Systemprogramme und systemnane Programme mit einem 

an der Ausstattung großer Anlagen orıentierten Lei- 

stungsumfang zur Verfügung gestellt werden. Wesent- 

Iıche der Datensicherheit dienende Komponenten soll- 

ten in das Betriebssystem integriert werden, um 

Manipulationen und Umgehungsmöglichkeiten zu er - 

schweren,
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Anlage _4 

Beschluß 

der Konferenz der Datenschutzbeauftragten 

des Bundes und der Länder 

sowie der Datenschutzkommissıon Rheinland-Pfalz 

vom 10, Oktober 1988 

Sicherstellung des Datenschutzes bei der 

Poststrukturreform 

Die Bundesregierung hat dem Parlament den Entwurf 

eines Poststrukturgesetzes vorgelegt, in dem eine 

teilweise Prıvatısıerung des Fernmeldewesens vorgese- 

hen ıst. Eine Verwirklichung dieses Entwurfs hätte zur 

Folge, daß für dıe künftigen privaten Telekommunika- 

tıonsanbıeter weniger strenge Datenschutzregelungen 

gelten als ım Bereich der Bundespost. 

Das Poststrukturgesetz muß deshalb über dıe bisherigen 

Regelungen hınaus sıcherstelien, daß auch ın den Be- 

reichen, ın denen Endeinrichtungen durch Prıvate be- 

trieben oder sonstıge Netzfunktionen durch Private 

wahrgenommen werden, ebenso strenge Datenschutzrege- 

lungen gelten, wıe sie ım Bereich der Bundespost not- 

wendig sind. 

Hierzu reicht dıe Verordnungsermachtigung, dıe die 

Bundesregierung nur unzureichend zum Tätıgwerden ver- 

pflichtet, nıcht aus. Außerdem könnte der Datenschutz 

durch prıvate Geschaftsbedingungen unterlaufen werden. 

Notwendig ist eıne abschließende gesetzliche Regelung, 

die den Umfang der Daten auf das unerläßlıche Ausmaß 

beschränkt, eine strenge Zweckbindung vorsıeht und für 

den Bürger dıe Datenflusse offenlegt. Dies gilt auch 

für personenbezogene Daten, dıe beim Betrieb privater 
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Telekommunıkationsdienstleistungen ($ 1 Abs. 4 Entwurf 

Fernmeldeanlagengesetz) anfallen. Solche Dienstlei- 

stungen dürfen nur zugelassen werden, wenn sie den 

gesetz}ıchen Anforderungen entsprechen. 

Die gesetzlıche Regelung sollte von den Unternehmen 

der Deutschen Bundespost und von den privaten Unter- 

nehmen auch verlangen, daß dıese technische und orga- 

nisatorısche Maßnahmen durchführen, um eıne daten- 

schutzgerechte und sıchere Telekommunıkatıon zu ge- 

währleisten. Schließlich muß auch für die privaten 

TK-Anbieter eine angemessene Kontrolle vorgesehen 

werden.
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Anlage 5 

Beschluß 

der Konferenz der Datenschutzbeauftragten 

des Bundes und der Lander sowie der 

Datenschutzkommiıssıon Rheinland-Pfalz 

vom 10. Oktober 1988 

Aktuelle Probleme des Datenschutzes in der 

Telekommunikation 

Mıt Inkrafttreten der Telekommunıkatıonsordnung am 

1. Januar 1988 hat dıe Deutsche Bundespost den Über- 

gang von bisher getrennten Fernmeldenetzen zu einem 

einzigen, diensteintegrierten dıgıtalen Telekommunika- 

tıonsnetz fur die übermittliung aller Nachrıchtenarten 

eingeleitet; künftig fallen an zentralen Stellen er- 

heblıch mehr und leıchter auswertbare personenbezogene 

Daten an als bisher, dıe Je nach Dıenstart mehr oder 

weniger prazıse Ruckschlusse auf das Verhalten der 

Teilnehmer erlauben. In der Telekommunıkatıonsordnung 

wurden dıe Empfehlungen der Konferenz der Datenschutz- 

beauftragten des Bundes und der Länder zur Verbesse- 

rung des Datenschutzes und zur Beherrschung der mög- 

lichen Risiken bısher leıder nur zum Teı] befolgt. 

Auch das Bundesdatenschutzgesetz kann mıt seinen all- 

gemeinen Vorschriften dıe Rısıken nıcht auffangen; 

dies gilt auch für dıe bisher bekanntgewordenen Novel- 

l1erungsentwurfe. Hier bedarf es weıterer spezieller 

Regelungen. Beı der Novellierung des Bundesdaten- 

schutzgesetzes muß vor allem sichergestellt werden, 

daß sämtliche beim Eınsatz neuer Telekommunikatiıons- 

techniken und -dıenste anfallenden Daten ın den Ge]- 

tungsbereich des Gesetzes fallen. Deshalb muß z.B. 

selbstverstand!ıch seın, daß alle personenbezogenen 
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Daten aus der Bild-, Sprach-, Text- und Datenübertra- 

gung geschützt werden. Die Regelung der Zulässigkeit 

der Verarbeitung personenbezogener Daten, deren Kon- 

trolle und der erforderlichen technısch-organısatorı- 

schen Maßnahmen müssen an dıe neuen technischen Gege- 

benheiten angepaßt werden. 

Das Grünbuch der europäischen Gemeinschaften über dıe 

Entwicklung des gemeinsamen Marktes für Telekommunıka- 

tıonsdiıenstlieistungen und Telekommunıkationsgeräte 

zeıgt, daß der Datenschutz beı der geplanten Liberali- 

sıerung des Angebots von Dienstleistungen und Geräten 

nur unzureichend berücksichtigt wird. Die Konferenz 

der Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder 

weıst nachdrücklich darauf hın, daß das natıonale 

Datenschutzrecht nıcht durch eın Gemeinschaftsrecht 

überlagert werden darf, das ım Ergebnis zu weniger 

Datenschutz führt als das natıonale Recht. Die früh- 

zeitige Eınbindung des Datenschutzes in die jetzt 

folgenden Beratungen - auch auf EG-Ebene - ıst daher 

drıngend erforderlich. 

Die Länder sınd im Rahmen ıhrer Zuständigkeit zum 

Erlaß von Regelungen zur Nutzung der Telekommunikation 

verpflichtet, auch dıe notwendigen Datenschutzvor- 

schriften zu erlassen. Der Bildschırmtext- Staatsver- 

trag kann hierzu als Vorbild dıenen. In eınem derarti- 

gen Staatsvertrag müssen auch die materiellen Voraus- 

setzungen zum Betrieb privater Telekommunıkatiıonsdien- 

ste und deren Zulassung geregelt werden. 
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Anlage 6 

Beschluß 

der Konferenz der Datenschutzbeauftragten des Bundes 

und der Lander sowie der Datenschutzkommıssıon 

Rheinland-Pfalz 

vom 10. Oktober 1988 

zum 

Entwurf einer Steuerdaten-Abruf-Verordnung - StDAV - 

(Stand 9.6.1988) 

Die Konferenz begrüßt es, daß der Bundesminıster der 

Finanzen beı der Vorbereitung einer Steuerdaten-Abruf- 

Verordnung eınıgen vom Bundesbeauftragten für den 

Datenschutz eınvernehmlıch mıt den Landesbeauftragten 

fur den Datenschutz und der Datenschutzkommissıon 

Rheinland-Pfalz ausgesprochenen Empfehlungen für eıne 

datenschutzrechtlıche Verbesserung gefolgt ist. 

Die Konferenz der Datenschutzbeauftragten des Bundes 

und der Länder sowie der Datenschutzkommissıon Rhein- 

land-Pfalz erhebt Jedoch ernste Bedenken gegen die 

nach dem derzeitigen Entwurf weiterhin vorgesehene 

Einrichtung von automatısıerten Datenabrufverfahren 

für dıe obersten Fınanzbenorden und für dıe Oberfi- 

nanzdırektıon, Dıe Eınfuhrung solcher Datenabrufver- 

fahren bedeutet, daß beı den Oberfinanzdirektionen, 

den obersten Fınanzbehörden der Länder und beım Bun- 

desminıster der Finanzen zentrale Abrufmöglichkeiten 

geschaffen werden können, dıe dıesen Behorden einen 

unmittelbaren automatısıerten Zugrıff auf Steuerdaten 

der Finanzämter ıhres Zustandigkeitsbereiches ermögli- 

chen. 
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Solche zentralen Datenabrufmöglichkeiten sınd für die 

Erfüllung der Aufgaben der Aufsıchtsbehörden nicht 

erforderlich. Beı etwaıgen Verfahren ım Rahmen der 

Aufsicht sınd ohnehın die Akten heranzuzıehen. Von 

dıesen Aufsichtsbehörden sınd beı der Bearbeitung von 

steuerlichen Eınzelfällen ın aller Regel auch keıne 

Entscheidungen unter Zeitdruck zu treffen. Von der 

Einrichtung solcher Datenabrufverfahren ıst keın ıns 

Gewicht fallender Ratıonalısıerungseffekt zu erwarten. 

Solche Verfahren können aber dazu fuhren, daß dem 

besonderen Steuergeheimnıs unterliegende Daten auf 

sehr eınfache Weise Personen bekannt werden, die sie 

für die Erfüllung ıhrer Aufgaben nıcht benötigen. Dem 

gılt es vorzubeugen. Die Datenschutzkonferenz schlägt 

daher vor, ın dem Entwurf der Steuerdaten-Abruf-Ver- 

ordnung automatısierte Datenabrufverfahren für Oberf1- 

nanzdırektionen und oberste Finanzbehörden nicht vor- 

zusehen. 
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Anlage 7 

Beschluß 

der Konferenz der Datenschutzbeauftragten 

des Bundes und der Länder 

zur Änderung und Ergänzung des Personenstandsgesetzes 

vom 15. März 1988 

Die Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder 

begrüßen vor dem Hintergrund der bereits in ihrem 

Konferenzbeschluß vom 6./7. Junı 1983 gegebenen Em- 

pfehlungen zur Verbesserung des Datenschutzes im Be- 

reich personenstandsrechtlicher Regelungen die unter 

Federführung des Bundesministers des Innern zwischen 

Bund und Ländern angelaufenen Beratungen und Vorarbei- 

ten für eın Fünftes Gesetz zur Änderung und Ergänzung 

des Personenstandsgesetzes. Posıtiv bewerten sıe ıns- 

besondere die Absicht, 

a) die Mıtteılungspflichten des Standesbeamten gesetz- 

lıceh zu verankern, 

b) dıe Eınsicht ın die Personenstandsbücher und die 

Erteilung von Auskünften und Urkunden präzıser zu 

regeln, ınsbesondere eigenständige Vorschriften 

über dıe Auskunft bzw. Einsicht für Zwecke wıssen- 

schaftlicher Forschung zu schaffen, 

c) das öÖffentlıche Aufgebot wegfallen zu lassen 

(Streichung des geltenden $ 3 PStG, Anderung des 

Ehegesetzes). 
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II. 

Mangels einer Rechtsgrundlage für dıe standesamtliche 

Herausgabe personenbezogener Daten zur Veröffent]i- 

chung von Personenstandsfällen darf der Standesbeamte 

eine Mitteilung zu dıesem Zwecke grundsätzlich nur 

dann machen, wenn der Betroffene eıngewilligt hat. Im 

Interesse der Normenklarheıt und Verhältnismäßigkeit 

empfehlen dıe Datenschutzbeauftragen jedoch, gesetz- 

lıch festzulegen, 

- in welchen Fällen, 

- in welchem Umfang, 

- unter welchen Voraussetzungen 

der Standesbeamte auf der Grundlage der Eınwilligung 

der Betroffenen eıne Mitteilung zur Veröffentiiıchung 

von Personenstandsfallen machen darf. 

III. 

Insbesondere empfehlen dıe Datenschutzbeauftragten: 

1. Auf dıe Eıntragung des Berufs in Personenstands- 

büchern solite verzichtet werden. Auch in den gel- 

tenden 88 12, 15 b, 21, 30, 37 und 46 a sollte 

diese Angabe fallengelassen werden. 

Die Angabe des Berufes ıst für die Beurkundung 

nicht erforderlich. Für Identifizierungszwecke 

stehen genugend andere Merkmale zur Verfügung. Die 

Angabe ıst wegen ıhrer begrıfflıchen Ungenauigkeit 

für dıe Identifizierung auch nicht geeignet, Es 

bleibt weıtgehend dem Betroffenen überlassen, ob er 

seınen erlernten oder ausgeübten Beruf angibt und 

welche Bezeichnung er dafür wählt (z.B. Beamter, 

Jurist, Verwaltungsjurist, Regierungsrat, Refe- 

rent), während die übrigen Eintragungen ın die 
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Personenstandsbucher prazise geregelt sind. Die 

bessere Aussagefahigkeıt der Bucher für dıe spätere 

hiıstorısche Forschung reicht als Begründung für die 

Erhebung des Berufs nach Auffassung der Daten- 

schutzbeauftragten nıcht aus. 

2. Die Berechtigung von Behorden und bestımmten öÖf- 

fent!ichen Stellen, Auskunft aus einem und Einsicht 

ın einen Personenstandseintrag sowie Erteilung von 

Personenstandsurkunden zu verlangen, sollte ın 

einer gesonderten vorsenr:ft bereichsspezıfisch 

geregelt werden. Eıre Durchsıcht dieser Bücher” 

wıe sıe bıslang $ 61 PStG vorsıeht, sollte kunftıg 

weder Behörder und bestimmten öffentlichen Stellen 

noch anderen Personen erlaubt seın. Es sollte si- 

chergestellt werden, Jaß dıe Gewahrung von Auskunft 

und Eınsiıcht nıcht routınemaßıg, sondern nur auf 

Ersuchen ım Eınzelfall erfolgen darf. Eın Direkt- 

zugrıff auf Personenstandseintragungen ıst dement- 

sprechend auszuschließen. 

3. Die Gewährung von iInformatıonen an Behorden und 

bestimmte sonstige Stellen scllte an dıe gleıchze1- 

tıge Benachrichtigung des Betroffenen gebunden 

werden. Damit wırd der Forderung des Bundesverfas- 

sungsgerichts ın seinem Volkszahlungsurteı] Rech- 

nung getragen, daß der Burger wıssen muß, wer was 

wann über ıhn weıß. 

4. Die Gewährung von Informatıoren zum Zwecke wıssen- 

schaftlıcher Forschung sollte durch gesetzlıche 

Vorschriften bereichsspezifisch geregelt werden. 

Dabeı sollte das Prınzıp der Gewährung von Auskunft 

und Einsicht nur mıt Eınwiliigung der Betroffenen 

als Regelfall an aen Anfang geste?)t werden. Daran 

anschließend sollte ais Ausnahme vorgesehen werden, 

daß es der Eınwr}lıgung dann nıcht bedarf, wenn das 

öffentlıche Interesse an der Durchführung des For- 
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schungsvorhabens das Geheimhaltungsiınteresse des 

Betroffenen erheblıch überwiegt, die Einholung der 

Einwilligung nicht möglich ist und der Zweck des 

Forschungsvorhabens auf andere Weise nicht erreicht 

werden kann. 

Im Falle der Einwilligung wıe auch ım Ausnahmefalle 

bedarf es eıner gesetzlichen Bindung der gewährten 

Informatıonen an den Zweck eınes im Auskunftser- 

suchen zu bestımmenden Forschungsvorhabens. Die 

Konkretisierung ist unerläßlıch, weıl nur bei mög- 

lichst konkreter Bestimmung des Forschungsprojekts 

eine rechtsverbindliche Eınwilligung zustandekommen 

kann und weıl die erforderliche Güterabwägung im 

Falle der subsıdıar zulässıgen Datenweitergabe auf 

gesetzlicher Grundlage ebenfalls eine genauere 

Kenntnis erfordert. 

Das Verhältnis der vVorschrıften zugunsten wissen- 

schaftiiıcher Forschung zu Vorschriften, die der 

Ahnenforschung bzw. zeıtgeschichtlichen Forschung 

entgegenkommen sollen, bedarf - besonders mit Blick 

auf erhebliche Abgrenzungsprobleme ın der Praxis - 

näherer Präzısıerung. 

5. Für Orts- bzw. Zeıtangaben ın Urkunden, namentlich 

in Sterbeurkunden, sollte eine Regelung vorgesehen 

werden, durch die Peınlichkeiten für die Betroffe- 

nen vermieden werden. Insbesondere sollten Sterbe- 

urkunden so gefaßt werden, daß sie Dritten keinen 

Anlaß zu Spekulationen über die näheren Umstände 

des Todes geben. Angaben des Sterbeortes sollten 

sich auf dıe Bezeichnung der Gemeinde beschränken. 

Ist der Sterbeort nicht bekannt, so sollte die 

Bezeichnung der Gemeinde angegeben werden, in der 

der Verstorbene tot aufgefunden wurde, ohne daß 

erkennbar gemacht wird, daß besondere Umstände 

vorliegen. Als Zeıtpunkt des Todes soilte der Ster- 
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betag eıngetragen werden, ohne daß erkennbar wırd, 

ob innerhalb dıeses Tages der genaue Zeitpunkt, der 

ungefähre Zeitpunkt oder ledıyglıch eın Zeitraum 

festzustellen war. Fur den Fall, daß ım Sterbebuch 

eın über mehrere Tage reıchender Zeıtraum anzugeben 

ıst, solite bestimmt werden, daß ın der Sterbeur- 

kunde eın Todestag (der ungefähre Zeitpunkt im 

Rahmen dieses Zeıtraums) eingesetzt wırd, 

Soweit es im Eınzelfalle zur Klärung von Rechtsver- 

hältnıssen - z.B. ım Erbrecht - ausnahmsweise auf 

eıne möglichst genaue Zeitangabe ankommt, ıst die- 

ser Bedarf durch dıe zugunsten von Behörden bzw. 

Gerichten vorgesehene Auskunft aus bzw. Einsıcht ın 

den Personenstandseintrag, d.h. ın das Sterbebuch, 

hinreichend gedeckt. 

6. Neben den Vorschriften uber Informatıonsgewährung 

auf Ersuchen bedarf es prazıser Rechtsgrundlagen 

für die Mitteılungspflichten des Standesbeamten, 

denen eın Ersuchen nıcht vorausgeht. Die als Mit- 

teilungsempfänger vorgesehenen Behörden und Stellen 

sollten ım Gesetz abschließend genannt, der Umfang 

der Mıtteilungsiınhalte beschrieben und klargestellt 

werden, daß die Mitteılung der Angaben nur zu einem 

bestimmten Verwendungszweck erfolgt, der ın der 

Zuständigkeit der Empfängerbehorde bzw. -stelle 

liegt und gesetzlich bestimmt ıst. 

Außerdem sollte festgelegt werden, daß es für den 

etwaıgen Eınsatz automatischer Datenverarbeitung 

zur Erfüllung der Mitterlungspflichten verordnungs- 

mäßıger Regelungen bedarf. 

7. Es sollte sıchergestelI\t werden, daß beı eıner 

Inkognıto-Adoptıon Mınderjährıger eine Unterrich- 

tung der Meldebehörde der leıblıchen Eltern des 

adoptierten Kındes über das Erlöschen des Verwandt- 
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schaftsverhältnısses bzw. dıe Änderung des Namens 

des adoptierten Kındes nicht erfolgt. Es sollte 

jedenfalls vom Standesbeamten kein Informationsweg 

zur Meidebehörde des Annehmenden und zur Meldebe- 

hörde der bisherigen Verwandten führen. Die Daten- 

schutzbeauftragten nehmen hierzu auf eine frühere 

Erklärung des Bundesministers des Innern Bezug, daß 

eine Mıtterlungspflicht des Standesbeamten an dıe 

für den Wohnort der leıblıchen Eltern zuständige 

Meldebehörde mit dem Offenbarungsverbot des $ 1758 

BGB nicht vereinbar wäre, und halten an dem gleıch- 

lautenden Beschluß der Datenschutzbeauftragten vom 

6./7. Juni 1983 fest. 

An welche Meldebehörde dıe Mitteilung über die 

Geburt zu richten ıst, bedarf auch in den Fällen 

näherer Konkretisierung, ın denen sıch schon kurz 

nach der Geburt Anhaltspunkte dafur ergeben, daß 

das Kınd fur eıne Adoptionsvermittlung ın Betracht 

kommt, es also nıcht ın dire Hauptwohnung der leıb- 

lichen Eltern bzw. Mutter aufgenommen, sondern in 

Adoptıonspflege gegeben wird. Mıt Rücksicht auf die 

Bestimmung des $ 1747 Abs. 3 Satz T BGB, wonach dıe 

Eınwiiligung der Eltern bzw. der Mutter eınes 

nichtehelichen Kindes ın eine Adoption erst erteilt 

werden kann, wenn das kKınd acht wochen alt ıst, 

sollte ım Falle des Vorlıegens derartiger Anhalts- 

punkte zunächst von eıner Mitteilung an dıe für die 

Hauptwohnung der Eltern bzw. der Mutter eines 

nichtehelichen Kındes zuständige Meldebehörde abge- 

sehen werden. Die Meldung an dıe zuständige Melde- 

benörde sollte dann erfolgen, wenn feststeht, ob 

und ggf. zu wem das kınd ın Adoptıonspflege gegeben 

wird. 
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Anlage _ 8 

LANDTAG DES SAARLANDES 

9. Wahlperiode Drucksache 9/1110(9/4) 

27.04.87 

BERICHT 

des Ausschusses für ınnere Verwaltung 

über dıe Beratung des gemäß & 20 Abs. 3 Satz 2 des 

Datenschutzgesetzes vorgelegten Sechsten Berichtes 

über dıe Tätigkeit des Landesbeauftragten für Daten- 

schutz 

Der Landtag wolle beschließen: 

Der Landtag nımmt nachstehenden Bericht zur Kenntnis, 

1. Ein wırksamer Datenschutz setzt gesetzgeberische 

Maßnahmen voraus. 

Der Schutz personenbezogener Daten, der ın Artikel 

2 der Verfassung des Saarlandes als Grundrecht 

verankert ıst, erfordert ım Interesse der Transpa- 

renz und Kalkulıerbarkeit für den Bürger dıe Mit- 

wırkung des Gesetzgebers beı der Gestaltung der 

Informatıonsverarbeitung ın der Öffentlichen Ver- 

waltung. Dies gilt ım Interesse eines vorbeugenden 

Rechtsschutzes vor allem für dıe eingrıffsıntensi- 

ven Bereiche der Polızeı, des Gesundheitswesens und 

der Statistik. Der Ausschuß begrüßt es, daß dıe 

Landesregierung den Entwurf eınes Krankenhausge- 

setzes alsbald dem parlamentarischen Gesetzgebungs- 

verfahren zuführen wırd. Die Landesregierung wird 

ın ıhrer Absıcht bestarkt, noch ın dıeser Legisla- 

turperiode das Polızeigesetz und das Landesstati- 

stikgesetz zu noveliieren, Das Saarländische Daten- 
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schutzgesetz, Jas die Landesregierung ebenfalls in 

dieser Legislaturperıode novellıeren will, muß im 

Liehte des Grundrechts auf Datenschutz fortge- 

schrieben werden. Durch das Datenschutzgesetz wer- 

den verbındlıche Maßstäbe für dıe wenıger eın- 

grıffsıntensive Informatıonsverarbeitung ın den 

Bereichen gesetzt, für dıe eıne besondere gesetz11- 

che Regelung nicht ın Betracht kommt. 

2. Die Aufgabe des Datenschutzes liegt nicht nur da- 

rin, Skandale und Mıßbräuche zu verhindern. 

Der Ausschuß ıst der Auffassung, daß es nıcht nur 

Aufgabe des Datenschutzes seın kann, Skandale und 

Mıßbräuche zu verhindern... Er unterstreicht dıe 

Notwendigkeit,‘ das Grundrecht auf Datenschutz ın 

der täglıchen Praxıs und damıt auch dıe Funktıions- 

bedingungen eıner demokratıschen Gesellschaft zu 

verwirklichen. Auch sogenannte "kleine Verstöße" 

gegen den Datenschutz haben ıhr Gewicht. In ıhrer 

Summe gefährden sıe dıe freie und individuelle 

Selbstbestimmung, da dıe Bürger "...nıcht mehr 

wıssen können, wer was wann beı welcher Gelegenheit 

über sıe weıß" (Bundesverfassungsgericht, Amtlıche 

Sammlung Bd. 65, S. 1 ff., 43). 

3, Die weitere technısche Entwicklung Neuer Medıen 

bedarf ständiger Beobachtung. 

Die Kommunıkatıonsmoglichkeiten ım Bereich Neuer 

Medien werden ımmer größer. Angesichts ıhres Ge- 

fänrdungspotentials fur dıe Persönlıichkeitsrechte 

hat der Gesetzgeber ım Interesse eınes vorbeugenden 

Rechtsschutzes den Verfassungsauftrag, den Daten- 

schutz vorab sıcherzustellen. Dem sınd alle Bundes- 

länder Jedenfalls beı der Regelung des Nutzungsbe- 

reiches von Bildschırmtext bereits nachgekommen. 

Das Landesrundfunkgesetz beschränkt sich auf dıe ım 
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Zusammenhang mıt der Verteılorganısatıon von Hör- 

funk und Fernsehen auftretenden Datenschutzproble- 

me. Die weitere Entwicklung der Nutzung von Netzen 

bedarf deshalb einer ständıgen Beobachtung. Dabeı 

hat der Landesbeauftragte für Datenschutz wegen 

seiner Berichts- und Beratungspflicht gegenüber dem 

Parlament mıtzuwirken, Unerläßliche Voraussetzung 

für seıne Mıtwirkung ıst Jedoch eine ausreichende 

Kontrollkomptenz sowie eıne ausrehichende technische 

und personelle Ausstattung. 

4. Die Weitergabe von Erkenntnissen in Zıvıl- und 

Strafverfahren ıst eine Routineangelegenheit. 

Der Ausschuß für ınnere Verwaltung unterstreicht 

die Notwendigkeit bundesgesetzlıcher Regelungen für 

die Mitteilung in Straf- und Zıvılsachen und unter- 

stützt Bemühungen der Landesregierung, dıe eıne 

alsbaldige bundesrechtiiche Regelung fördern kön- 

nen. Gerichte und ın Strafsachen auch dıe Staatsan- 

waltschaften sınd durch Verwaltungsanordnung ange- 

wiesen, vielen anderen Stellen über Straf- und 

Zivilgerichtsverfahren und die dabei gewonnenen 

Erkenntnisse zu berıchten, Die routınemäßige Erle- 

digung der Mitteiljungspfiichten durch dıe Ge- 

schäftsstellen kann zu eınem der Sensibilität der 

Informatıonen nicht angemessenen Automatismus und 

zu einer unverhältnısmäßıgen Belastung des Betrof- 

fenen führen. Der Ausschuß erwartet, daß ın der 

Übergangszeit bıs zu einer gesetzlichen Regelung 

alle geeigneten Maßnahmen getroffen werden, dıe die 

notwendige Abwägung zwıschen den schutzwürdigen 

Belangen der Betroffenen und der ım allgmeinen 

Interesse liegenden Unterrichtung anderer Stellen 

ım Eınzelfall sıcherstelien. 
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5. Die Anhörbogen im Verfahren von Verkehrsordnungs- 

widrigkeiten müssen einheitlich sein; Auskünfte auf 

zweifelhafter Rechtsgrundlage dürfen nicht verlangt 

werden. 

Der Minister des Innern wırd gebeten sicherzustel- 

len, daß zur Vermeidung von Ungleichbehandlungen 

bei der Anhörung ım Verkehrsordnungswidrigkeitsver- 

fahren eın einheittiicher Erhebungsbogen benutzt 

wırd. Unsicherheiten in der Beurteilung der Rechts- 

grundlage - z.B. bei den Angaben zum Führerschein, 

zum Beruf und zum Familienstand - müssen zur Folge 

haben, daß eıne Befragung ınsoweiıt unterbleibt. 

Zumindest ıst eın Hinweis auf dıe Freiwilligkeit 

erforderlich. 

6. Der Eınsatz von Blıtzlichtkameras in Fußgängerzonen 

ıst wegen der unverhaltnısmäßigen Belastung der 

Fußgänger und Anlıeger nıcht zulässıg. 

Blitzlıchtkameras und Videoeinrichtungen, die als 

selbstätige, automatısıerte Eınrıchtungen z.B. in 

Fußgängerzonen der Überwachung des Kraftfahrzeug- 

verkehrs dıenen sollen, dürfen auch übergangsweise 

bis zu einer allfällıgen, gesetzlıchen Regelung der 

polizeilichen Informatıonsverarbeitung nicht einge- 

setzt werden, weıl unbeteYlıgte Fußgänger und be- 

rechtigter Anlıegerverkehr ın unverhältnısmäßig 

großem Umfang erfaßt werden. Die Aufzeichnung des 

Nichtstörers und Unverdächtigen ist mit Rücksicht 

auf andere Möglıchkeiten der Gefahrenabwehr und 

Aufklärung von Ordnungswidrigkeiten nicht erforder- 

lich und unverhältnısmäßıg,. 

7, Die Polızeipraxıs, personengebundene Hinweise, d.h. 

Personenmerkmale ın kurzfassung, ın Dateien zusätz- 

lıch neben Akten zu speichern, bedarf einer grund- 

sätzlıchen Überprüfung. 
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überprüft werden muß dıe Polizeipraxis, außer in 

Kriminalakten ın verschiedenen, teilweise bundes- 

weiten, automatısıerten Dateien, personenbezogene 

Kurz-Merkmale zu speichern, dıe über die reine 

Identifizierungsfunktıon hinaus eine erste Eın- 

schätzung der erfaßten Personen ermöglichen (z.B. 

"geistesschwach”, "entmundigt"”, “häufig wechselnde 

Aufenthaltsorte"). Solche Hınweiıse ın Dateien sınd 

keine ausreichende Entscheirdungsgrundlage ın Er- 

mittlungsverfahren, weıl sıe nur bruchstückhafte 

Informatıonen vermitteln, ıhre ständıge, zeitnahe 

Aktualisıerung nıcht gewährleistet ist und die 

Gefahr der sozıalen Abstempelung besteht. Entschei- 

dungen im Rahmen von Ermittlungen sollten regel- 

mäßıg Krımınalakten, dıe eıne bessere und umfassen- 

dere Eınsiıcht ın dıe Vorgänge vermitteln, zugrunde 

gelegt werden, Die Speicherung derartiger Hinweise 

und Merkmale ın Dateıen ıst allenfalls angebracht, 

wenn dies zur Erreichung des mıt der betreffenden 

Dateı verfolgten Zwecks ım Jeweiıligen Eınzelfall 

erforderlich ıst. Insbesondere ın Fahndungsdateien, 

dıe den Zugriff der Polızeı auf gesuchte Personen 

gewährleisten und zugleıch der eigenen Sıcherung 

des Polizeibeamten und des Betroffenen dıenen, ıst 

dıe Speicherung vorn Merkmalen dıeser Art (z.B. 

“Ansteckungsgefahr”, "bewaffnet", "gewalttätig", 

"Ausbrecher") notwendıg und gerechtfertigt. 

Die Praxis der Speicherung des Freitodversuches in 

Polızeıdateıen bedarf der Uberprüfung. Weder kann 

aus einem solchen Hınweiıs zwingend auf eine konkre- 

te Gefahr, d.h. unmittelbar bevorstehende Wieder- 

holung des Suizıdversuches geschlossen werden, noch 

ist er geeignet, einer solchen eventuellen Gefahr 

hinreichend vorzubeugen. Die Suızıdgefahr wırd 

vıelmehr erhöht, weı] das Bewußtsein der Speiche- 

rung im Polızeicomputer destabılisıerend auf die 
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Psyche des Suizidenten wırkt. Der Selbstmordversuch 

ıst für die Polizeı nicht relevant, wenn keın Zu- 

sammenhang mit einer strafbaren Handlung bestent 

und Gefahren für andere Personen nıcht erwartet 

werden können, 

8. Für Statistikzwecke alleın darf dıe Polizei keine 

zusätzliche Datensammlung unterhalten, die nicht 

ausreichend anonymisiert ist. 

Gefahren für die Personlichkeitsrechte des Bürgers, 

dıe mıt eınem sensıblen Datenbestand stets verbun- 

den sind, wird am besten durch eine strikte Beach- 

tung des Erforderliichkertsprinzips vorgebeugt; d.h. 

personenbezogene, nıcht anonymisierte Daten dürfen 

nur gespeichert und verarbeitet werden, soweıt es 

für die Aufgabenwahrnehmung unerläßlıch ist. Krımi- 

nalpolızeiliche Erkenntnisse dürfen deshalb für 

Zwecke der Statıstik ın einer zusätzlichen, automa- 

tısıerten Datensammlung neben dem Bestand im INPOL- 

System des BKA personenbezogen nıcht gespeichert 

werden. Eın solcher pralleler Datenbestand bei der 

zDV-Saar ıst nicht erforderlıch, weil Doppelerhe- 

bungen in anderer Weıse als durch namentlıche Speıi- 

cherung vermieden werden können, das BKA eıne hın- 

länglıche Sicherung des Datenbestandes garantiert 

und überdies der Statıstıkdatenbestand als Ausfall- 

sicherung für eıne zeıtnahe, polızerlıche Aufgaben- 

wahrnehmung ungeeignet ıst. Das Krımınalpolizeiamt 

hat für eıne andere Form der Datenspeicherung für 

Statıstikzwecke beı der ZDV-Saar zu sorgen. 

9. Im Interesse des Betroffenen sınd Rückmeldungen der 

Staatsanwaltschaft an dıe Polızeı über den Ausgang 

des Ermittlungs- und Strafverfahrens erforderlich, 

um eine Aktualısierung des polizeilichen Datenbe- 

standes und eine eventuelle Entlastung des Betrof- 

fenen sıcherzustellen. 
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Der Ausgang des Strafverfahrens kann die weitere 

Speicherung und Aufbewahrung polizeilicher Erkennt- 

nisse beeinflussen (z.B. Einstellung oder Frei- 

spruch). Dıe Fortschreibung des polizeılıchen Da- 

tenbestandes unter Berücksichtigung des Ausgangs 

des Strafverfahrens kann Jedoch nur erfolgen, wenn 

dıe Polızeı ınformiert wırd. Die regelmäßige Rück- 

meldung über den Verfahrensausgang durch die 

Staatsanwaltschaft an dıe Polızeı findet ım Saar- 

land bisher nicht statt. Der Ausschuß hält es daher 

für notwendıyg, daß der Minister des Innern und der 

Minister der Justız uber Verfahren und Umfang der 

Unterrichtung der Polızeı eine einvernehmliche, 

organisatorische Losung herbeiführen. 

10.Klinısche Krankheitsregister bedürfen einer ge- 

setzlıchen Regelung. 

Die Sensıbılität der in eınem klinıschen Tumor- 

oder Krankheitsregister zu speichernden Daten, dıe 

nıcht nur behandelnden Krankenhausärzten zugänglich 

sınd, erfordert im Hinblıck auf das strafbewehrte 

Arztgeheimnıs eine gesetzlıche Regelung, die die 

schutzwürdigen Belange des Patienten und den Fort- 

schritt der Forschung in Einklang bringt sowie die 

Rahmenbedingungen im Interesse der Betroffenen 

festlegt. Der Minıster für Arbeit, Gesundheit und 

Sozialordnung wırd gebeten, eıne dahıngehende ge- 

setzlıche Regelung ım Entwurf eines Krankenhausge- 

setzes vorzusehen. 

11.Die Kommunalwahlordnung muß unter Datenschutzge- 

sıchtspunkten fortgeschriıeben und dem Standard in 

anderen Rechtsvorschrıften angepaßt werden. 

Der Nichtwanlberechtigte darf wegen der Gefahr der 

Offenlegung von Geısteskrankheıt und Entmündigung 
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im öffentlich ausgelegten Wählerverzeichnis nicht 

aufgenommen werden. Auszüge oder Abschriften aus 

dem wählerverzeichnıs sınd wegen der Unmöglichkeit, 

ihre spätere Vernichtung zu überwachen, zu be- 

schränken. Statt Unterstützungslisten sind Unter- 

stützungsblätter zu verwenden, um eine bessere 

Geheimhaltung der polıtıschen Auffassung des Unter- 

schrıftsleiıstenden zu gewährleisten. Die Aufbewah- 

rung und Vernichtung von Wahlunterlagen ıst neu zu 

regeln. Es bestent keıne Notwendigkeit für ıhre 

Aufbewahrung über den Zeitpunkt der Gültigkeit der 

Wahl hinaus. 
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Anlage 9 

LANDTAG DES Saarlandes 

9. Wahlperiode Drucksache 9/1850 (9/468) 

30.09.1988 

BERICHT 

des Ausschusses für ınnere Verwaltung 

über die Beratung des gemaß 8 20 Abs. 3 Satz 2 des 

Datenschutzgesetzes vorgelegten Sıebenten Berichts 

über die Tatıykeıt des Landesbeauftragten für Daten- 

schutz 

Der Landtag wolle beschließen: 

Der Landtag nımmt nachstehenden Bericht zur Kenntnis. 

1. Der Ausschuß hat den 7. Tätıgkeitsbericht des Lan- 

desbeauftragten für das Jahr 1985 ıntensiv beraten 

und sich vor allem mıt Datenschutzproblemen des 

Melderechts, des offentlıchen Dienstrechts und des 

Gewerberechts befaßt. 

2. Der Ausschuß hat dıe Durchführung der Volkszanlung 

krıtısch begleıtet und sıch regelmaßıg über dıe 

Ergebnisse von Prüfungen durch das Statistısche Amt 

und den Landesbeauftragten fur Datenschutz berich- 

ten lassen. Der Ausschuß gıbt seiner Befriedigung 

darüber Ausdruck, daß die Volkszählung, von wenıgen 

Einzelfällen abgesehen, bıisner keinen Anlaß zu 

Beanstandungen gegeben hat. 

3. Der Ausschuß knupft an seıne Feststellung zum 6. 

Tätıgkeiıtsbericht an, daß eın wırksamer Datenschutz 

gesetzgeberısche Maßnahmen voraussetzt. Er begrüßt 

dıe datenschutzrechtlıchen Regelungen ım saarlän- 
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dischen Krankenhausgesetz und dıe Ankündigung der 

Landesregierung, daß noch ın dieser Legislaturpe- 

riode das Saar!ändische Datenschutzgesetz, das 

Gesetz über dıe Unterbrıngung psychisch Kranker und 

Süchtiıger, das Personalvertretungsgesetz, das Sta- 

tıstikgesetz sowie das Polızeigesetz novellıert 

werden. Insbesondere muß die Kontrollkompetenz des 

Landesbeauftragten fur Datenschutz auf den Bereich 

des Verfassungsschutzes erweitert werden, Der Aus- 

schuß erınnert daran, daß auch das Verfassungs- 

schutzgesetz und das Gesundheitsdienstgesetz wegen 

der Sensıbılıtät der ın diesen Bereichen zu verar- 

beitenden Daten dringend einer Fortschreibung be- 

dürfen. Ferner mussen fur dıe Informatıionsverar- 

beitung ım Archıvwesen dıe gesetzlichen Grundlagen 

geschaffen werden. 

4. Jeder Bürger ıst verpflichtet, seıne Daten der 

Meldebenörde mitzuteilen. Deshalb nat der Ausschuß 

den Ausführungen ım 7. Tatıgkeiıtsbericht zum melde- 

behördıchen Informatıonssystem seine besondere 

Aufmerksamkeit gewidmet. Insgesamt ıst der Ausschuß 

der Auffassung, daß das Melderecht auf Bundes- und 

Landesebene fortschreiıbungsbedürftig ıst. 

4.1 Die Hotel- und Krankenhausmeldepfiicht begegnen 

verfassungsrechtliıchen Bedenken. Die reın vor- 

sorgliche Polızerkontrolle aufgrund von Melde- 

daten ın dıesen Bereichen, ohne daß tatsäch- 

liche Anhaltspunkte fur eıne konkrete Gefahr 

oder eıne aufzuklarende Straftat gegeben sınd, 

ıst mıt dem Verfassungsprınzip der Verhältnıs- 

maßıgkeit nıcht vereinbar. Die Tatsache des 

Krankenhausaufenthalts unterliegt überdies 

grundsätzlıch der arztlıchen Schweigepflicht, 

die nur beı Gefahr fur none Rechtsgüter - wıe 

Leben, persönliche Freiheit - durchbrochen 

werden darf. Insoweit ıst der Ausschuß der 
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Auffassung, daß das Bundesmelderechtsrahmenge- 

setz geändert werden muß und die Landesregie- 

rung entsprechende Initiativen ergreifen soll- 

te. 

4.2 Der Ausschuß nımmt mıt Befriedigung zur Kennt- 

nıs, daß auch der Mınıster des Innern - wie 

sich aus der Ressortstellungnahme zum 7. Tätig- 

keitsbericht ergibt - einzelne Regelungen des 

Landesme Idegesetzes fur änderungsbedürftig 

hält: 

- die gesetzlıche Meldepflicht für "Personen, 

dıe nıcht für eıne Wohnung ım Geltungsbereich 

des Meiderechtsrahmengesetzes gemeldet sind 

und von Ort zu Ort zıehen, ohne eine Wohnung 

nach Absatz 1 zu beziehen oder nach 8 268 in 

einer Beherbergungsstätte aufgenommen zu 

werden” (8 13 Saarländısches Meldegesetz), 

muß wegen der Diskrıminierungsgefahr für 

dıesen Personenkreis aufgehoben werden. Inso- 

weıt handelt es sıch ohnehın um eıne singu- 

läre, saarländısche Vorschrift; ın keinem 

Bundesland ıst eine vergleichbare Regelung zu 

fınden. 

- Haben Bürger Gefahren für Leıb und Leben 

glaubhaft gemacht und unterliegen deshalb 

ıhre Daten ım Melderegister eıner Auskunfts- 

sperre, darf ıhr Schutz beı Wahlen nıcht 

durch Eintragung ın das öffentlich auszule- 

gende Wählerverzeichniıs ın Frage gestellt 

werden. 

4.3 Der Ausschuß hält Jedoch auch ın anderer Hin- 

sıcht das Melderecht für fortschreibungsbedürf- 

tig. Insbesondere sınd Änderungen ın folgenden 

Punkten notwendig: 
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- Entsprechend der Regelung im Saarländischen 

Datenschutzgesetz sollen die Meldebehörden 

dem Bürger auf Verlangen nıcht nur Auskunft 

über die gespeicherten Daten, sondern auch 

über dıe Stellen erteilen, an die regelmäßıg 

Daten übermittelt werden. 

- Entsprechend der Regelung ın Bayern und Bre- 

men soll den Burgern das Recht eingeräumt 

werden, der Übermittlung seiner Daten an dıe 

politischen Parteien und Wählergruppen inner- 

halb einer bestimmten Frıst zu widersprechen. 

- Die regelmäßigen Mitteilungen der Meldebehör- 

den an dıe Polızeı uber jeden Fall der An- 

und Abmeldung wegen wWohnsitzverlegung oder 

Namensänderung, letztere etwa als Folge einer 

Verheiratung, ıst eıne unverhältnısmäßıge 

Belastung des Bürgers und deshalb nıcht ge- 

rechtfertigt. 

- Im Bereich der Landeshauptstadt ıst eın auto- 

matısierter, unmittelbarer Zugriff der Poli- 

zeı auf das Melderegıster eingerichtet wor- 

den. Der zum Abruf bereitgehaltene Datenbe- 

stand ist damıt ınsgesamt als übermittelt 

anzusehen. Die Polızeı erhält auf diese Weise 

Kenntnıs von Daten auch von an sıch unbe- 

scholtenen Bürgern. Das Meldegesetz sieht 

einen automatısierten Zugriff der Polızei 

zwar grundsatzlıch vor; dıe Voraussetzungen 

ım einzelnen und ınsbesondere dıe organısato- 

rısch-technıschen Maßnahmen der Datensıche- 

rung sınd Jedoch nicht ım Gesetz geregelt. 

Dies ıst Jedoch schon wegen der mit der Auto- 

matıon verbundenen Gefahren für die Persön- 

Iıchkerıtsrechte notwendıg. Denn eın Eıngrıff 
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dieser Art kann nur ın Ausnahmefällen nach 

dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zuge- 

lassen werden, wenn dıe Einzelauskunft nicht 

in anderer Weise (z.B. während der Nachtzeit) 

sichergestellt werden kann und der Informa- 

tionsbedarf der Polizei in einer bestimmten 

Stadt/Gemeinde dıes erfordert. Die Angemes- 

senheıt eınes solchen automatisierten Abrufs 

muß ın Jeder Gemeinde besonders geprüft wer- 

den. Dies gilt vor allem ın der Übergangszeit 

bıs zum Inkrafttreten präziser gesetzlicher 

Ermächtıgungsgrundlagen, die der Ausschuß für 

notwendig hält. Ferner muß das Abrufverhalten 

der Polızeı durch eıne automatısıerte Proto- 

kollıerung überprüft werden können. Die Pro- 

tokolldaten dürfen Jedoch nur für den kKon- 

trollzweck verwendet werden. Das Verwendungs- 

verbot der Protokolldaten für andere Zwecke 

ıst gesetzlıch abzusichern. Solange dıes 

nicht der Fal! ıst, sınd dıe Protokolldaten 

nur kurzfrıstıg zu speichern. 

5. Die Handhabung des Datenschutzes ist auch für den 

Schutz der Persönlichkeitsrechte der Bediensteten 

im öffentlichen Dienst von großer Bedeutung. Wird 

der Angehörige des öÖffentlıchen Dienstes in seinen 

schutzwürdıgen Belangen ernst genommen, wırd er 

auch dıe Persönlichkeitsrechte des Bürgers ausreı- 

chend berücksichtigen. 

- Die gesetzlıchen Grundlagen für dıe Personalak- 

tenführung sınd zu novellıeren. Bıs zur Verab- 

schiedung rahmenrechtlicher Bestimmungen durch 

den Bundesgesetzgeber sind alle Regelungsmöglich- 

keiten auf Verwaltungsebene auszuschöpfen. So muß 

beispielsweise jetzt schon dafür gesorgt werden, 

daß abgelehnte Bewerbungen, Protokolle über Sit- 

zungen von Personalbeschlußgremıen, Unterlagen 
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über das Ausleseverfahren, Eignungsuntersuchun- 

gen, Tests und Abschriften des gesamten Schei- 

dungsurteıls in Personalakten nicht abgelegt 

werden. 

- Die fortschreitende Rationalisierung der öffent- 

lıchen Personalverwaltung wırft zunehmend die 

Frage nach dem sozıalverträgiıchen Eınsatz auto- 

matısierter Verfahren auf. Vor allem Personalin- 

formationssysteme bedurfen eıner gesetzlichen 

Regelung. Sozıalverträgliıchkeıt und Transparenz 

ıst durch verstärkte Beteılıgung der Personalver- 

tretungen sıcherzustellen, Insbesondere sollte - 

wie in der Prıvatwırtschaft bereits praktiziert - 

die Speicherung und Auswertung von Personaldaten 

ın Vereinbarungen mıt den Personalvertretungen 

festgelegt werden. 

- Zur Bearbeitung seiner Beihılfeanträge teilt der 

Bedienstete seınem Dienstherrn sensible Angaben 

mit, dte Aufschluß über seıne gesundheitlichen 

und sozialen Verhältnisse geben und oft tief in 

seine Intimsphäre eındrıngen. Der Ausschuß be- 

grüßt es, daß die Nutzung dieser Daten nur für 

Beihilfezwecke inzwischen durch die Beihılfever- 

ordnung festgeschrieben ıst. Er spricht die drin- 

gende Empfehlung an alle Öffentlichen Stellen 

aus, diese durch Rechtsvorschriıft verbindlıch 

vorgeschriebene Zweckbindung der Beıhılfedaten 

durch organısatorısch-technısche Maßnahmen der 

Datensıcherung zu gewahrleısten. 

6. Die bundesgesetzliıchen Regelungen ım Bereich der 

Gewerbeausubung genugen teılweiıse nıcht den Anfor- 

derungen: dıe Auskunftspflichten des Gastwiırts und 

die Mitteılungspflichten anderer öffentlicher Stel- 

len zur überprüfung seıner Zuverlässigkeit durch 

die Konzessıonsbehorde, aber auch die Buchführungs- 
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Pflichten der Gebrauchtwaren-, Edelmetal1- und 

Altmetalihändler, Pfandlieiner, Makler, Darlehens- 

und Anlagenvermittler zur überprüfung ıhres Ge- 

schäftsbetriebes sınd nach Anlaß, Umfang und Zweck 

gesetzlich konkreter zu regein. Das Vertrauen des 

Burgers ın dıe Zuverlassıgkeit und Lauterkeit des 

Gewerbetreibenden laßt zwar keine Zweifel an der 

Notwendigkeit von Auskunfts- und Mıtteılungspflich- 

ten ın diesen Wırtschaftszweigen aufkommen. Nicht 

zuletzt aber, weı] teilweise auch die Kunden dieser 

Berufsgruppen und die Ehepartner der Gewerbetrei- 

benden ın dıe Kontrollen mit einbezogen werden, 

mussen dıe gesetzlıchen Ermachtigungen allen 

rechtsstaatlıchen Anforderungen entsprechen. Der 

Ausschuß begrußt desnalp dıe Bereitschaft des Mi- 

nısters fur wırtschaft, dıe Inıtıative der Daten- 

schutzbeauftragten des Bundes und der Länder zur 

Fortschreibung des eıinsch'agıgen, bereichsspezif1- 

schen Bundesrechts zu unterstützen, 

7. Die Verwendung personennezogener Daten zu Werbe- 

zwecken ıst haufig Gegenstand von Beschwerden. Im 

wesentlichen handelt es sıch hierbei um eıne Mate- 

rie des Bundesrechts. 

Die Industrie- und Handelskammer ubermittelt Adreß- 

daten ihrer Mitglieder zur Anbahnung von Geschäfts- 

beziehungen an Werbefirmen. Die Daten werden ıhr 

von den Gewerbebehorden ım Anschluß an die Gewer- 

beanmeldung ubermittelt. Jeder Gewerbetreibende ist 

zwangslaufig Mitglied der Industrie- und Handels- 

kammer. während die Gewerbebehörden nur aufgrund 

ausdrucklıcher Eınwilligung der Gewerbetreibenden 

die Daten zu Werbezwecken weitergeben, begnugt sıch 

die Industrie- und Handelskammer beı der Weitergabe 

mit eınem entsprechenden Hınweis an ıhre Mitglieder 

und deren stı?!lschweigender Duldung. Der Mınıster 

für wirtschaft wırd gebeten ım Zusammenwirken mıt 
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der Industrie- und Handelskammer Mittel und Wege zu 

suchen, dıe dıe Nutzung der Mitglıiederdaten zu 

Werbezwecken auf der Basıs eindeutiger Willenser- 

klärungen der Betroffenen sıcherstellen. 

8. Im Rahmen eınes ınnovatıonstrachtiıgen Forschungs- 

proJektes sol! das Ubertragungsnetz in der Univer- 

sität des Saarlandes modernisiert werden. Schnelle- 

re Ubertragungswege und fortschreitende Dezentra- 

lısıerung der automatısierten Informatıonsverarbei- 

tung steıgern dıe Nutzungsmoglichkeiten zentraler 

Rechner und Datenbanken; gleıchzeıtig wachsen na- 

turgemäß dıe Benutzeraktıvıtäten. Der Datensiche- 

rungsbedarf wırd zwangslaufıg größer, so daß auch 

dıe Benutzerkontrollen zunehmen müssen. Damit sind 

aber die schutzwüurdıgen Belange und dıe Persönlich- 

keitsrechte der betroffenen Anwender tangıert. Der 

Ausschuß bittet um Prufung, wıe ınnerhalb des For- 

schungsproJekts der Universität oder ın anderer 

Weise der Datenschutzaspekt als Forschungsgegen- 

stand der technischen Entwicklung berucksichtigt 

und insbesondere dem Interessengegensatz von Zu- 

grıffssicherung einerseits und schutzwürdıgen Be- 

lange der Benutzer andererseits Rechnung getragen 

werden kann. 
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